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Als eine verhältnismäßig noch junge Stadt unterſcheidet ſich 
unſer Ludwigsburg in mancher Beziehung von den andern Städten 

des Landes, die alle auf eine viel längere Geſchichte zurückſchauen 
können. Der Hof, das Militär, die Beamtenſchaft, der Handel und 
Gewerbe treibende Bürgerſtand haben den Grund der Stadtbevölkerung 

gebildet; es fehlt aber faſt ganz derjenige Teil des Volks, der in den 
andern altwürttembergiſchen Städten wie Stuttgart und Tübingen 

noch heute im Geſamtbild des ſtädtiſchen Lebens eine wichtige Stelle 
behauptet, die der Pflege der Landwirtſchaft ſich widmenden Ein⸗ 
wohner. So tritt unſere Stadt beſonders ſcharf ihrer Umgebung 
gegenüber, wo aus der ſchönen Landſchaft eine Anzahl bäuerlicher 
Dörfer ſich erhebt und der Ackerbau auf dem fruchtbaren Getreide⸗ 

grund ſeit langer Zeit gedeiht. Verſetzen wir uns nun einige Jahr⸗ 

hunderte im Geiſte zurück, denken wir uns aus dem Bilde der Gegend 

die Stadt ganz weg und an deren Stelle ein paar Höfe mit den 

dazu gehörigen Feldern und einigen Gehölzen, ſo bleibt uns eine 

Landſchaft, die zu beiden Seiten wohl begrenzt iſt von zwei württem⸗ 

bergiſchen Amtsſtädtchen, Marbach und Markgröningen, ſelbſt aber 

den ländlichen und landwirtſchaftlichen Charakter in großer Reinheit 
aufweiſt. So mag es den forſchenden Sinn wohl reizen, zu fragen, 

wie es mit der wirtſchaftlichen Kultur beſchaffen war, ehe die Wahl 
des Fürſten eine ſtädtiſche Anlage in die Gegend hineinverſetzt hat.



Iſt aber das Jahr 1704 dasjenige, welches den Charakter 

unſerer Landſchaft durch die Gründung von Ludwigsburg weſentlich 

verändert hat, ſo können wir auch mit ziemlicher Genauigkeit den 

Zeitpunkt angeben, dem die ländliche Umgebung unſerer Stadt im 

Grund ihr bis heute bewahrtes Ausſehen verdankt, die Zeit, ſeit 

welcher keine grundſtürzenden Anderungen in den Wohnſitzen und 

Feldern rings um Ludwigsburg mehr vor ſich gegangen ſind: es iſt 

die Zeit des Untergangs der Römerherrſchaft, der Einwanderung des 

Alamannen⸗ oder Schwabenvolks in das Römerland rechts vom Rhein, 

etwa 270 nach Chriſti Geburt. Auf dieſe Zeit gehen die Anfänge 

der heutigen Beſiedlung zurück, wie mannigfaltig auch die Dörfer 

ſelbſt ſich ſeither verändert haben. Auch heute noch begegnen wir 

auf Schritt und Tritt überall in Dorf und Feld Spuren dieſer 

älteſten Anlagen; denn die Begründung jeder Anſiedlung iſt mit der 

Ausführung einer Reihe mühſamer Arbeiten verknüpft, welche kein 

ſpäterer Beſitzer unnötig wiederholen wird. In jedem Dorf wandeln 

wir gewiſſermaßen in den Ruinen der Vorzeit und zwar in Ruinen, 

welche an Alter die romantiſchen Trümmer der mittelalterlichen Burgen 

und Stadtmauern weit hinter ſich laſſen. 
Aber wenn auch jenes Ereignis der großen Völkerwanderungs⸗ 

zeit den wichtigſten Einſchnitt in der Geſchichte der wirtſchaftlichen 

Kultur unſerer Landſchaft bezeichnet, ſo wurde doch die Gegend nicht 

damals überhaupt zuerſt in Kulturarbeit genommen. Beinahe zwei 

Jahrhunderte haben die Römer die geſegneten Gefilde bewirtſchaftet 

und vor den Römern wieder andere Völker. 
Als die älteſten Denkmale aus einer grauen Vorzeit ragen 

heute noch jene gewaltigen Grabhügel über dem Erdboden hervor, 

die ſchon an dem rieſenhaften Umfang als die Gräber vornehmer und 

reicher Männer und Frauen, als Fürſtengräber, ſich erkennen laſſen: es 

iſt der große Grabhügel auf der Belleremiſe, Römerhügel genannt, weil 

man nach der naiven Vorſtellung früherer Jahre in jedem größeren 

Bodenaufwurf einen römiſchen Wachthügel glaubte ſehen zu dürfen, ferner 

das Kleine Aſpergle am weſtlichen Ende des Oſterholzes und ein noch 

uneröffneter Hügel bei dem Weiler Hohenſtange. Die Erſchließung 

jener beiden Grabhügel in den 70er Jahren hat uns eine reiche Aus⸗ 

beute geſchenkt, da man den Toten allerhand Koſtbarkeiten und Waffen 

ins Grab gegeben hat, offenbar damit ſie beim Erwachen in einem 

irgendwie vorgeſtellten Jenſeits nicht ganz von den Herrlichkeiten 

ihres Erdenlebens entblößt ſeien; im Römerhügel haben ſich z. B. neben 

zierlichem Goldſchmuck noch die Eiſenteile des dem Verſtorbenen ins 
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Grab mitgegebenen Wagens vorgefunden. Beſonders wichtig ſind die 
Funde im Kleinen Aſpergle. Hier fand man unter anderem ein kunſt⸗ 
reich geformtes Gefäß, wie es ähnlich in etruskiſchen Gräbern viel⸗ 
fach aufgedeckt wurde und offenbar als ein Erzeugnis etruskiſchen 
Kunſtfleißes über die damals ſo ſchwierig zu begehenden Alpenpäſſe 
herüber gebracht worden iſt. Des weiteren fand ſich aber in dem 
Hügel auch eine griechiſche Trinkſchale aus Terrakotta, die wie jene 
etruskiſche Kanne nach ihrer Arbeit ins vierte Jahrhundert vor Chriſtus 

weiſt und entweder auch über Etrurien oder über das griechiſche 
Maſſilia im ſüdlichen Frankreich ins nordiſche Land gekommen iſt. 
Die Lage dieſer Fürſtengräber um den Aſperg herum läßt uns mit 
großer Sicherheit vermuten, daß die in ihnen Beigeſetzten ihren Herrenſitz 
auf dem Hohenasperg hatten, daß dieſer Berg, was auch aus ſeiner 
ganzen beherrſchenden Lage wahrſcheinlich iſt, auf ſeiner Höhe einen 
jener Ringwälle trug, die allenthalben im Land auf freiſtehenden 
Bergen oder an den Gebirgsrändern angelegt waren, wie ein ſolcher 
auf dem benachbarten Lemberg gefunden worden iſt und wohl ſicher 
auch den Wunnenſtein ſeinerzeit gekrönt hat. Auch das Volk, dem 
Grabhügel und Ringwälle angehören, läßt ſich mit Gewißheit be⸗ 
ſtimmen; es ſind keltiſche Völkerſchaften, die bis kurz vor die Zeit 
Cäſars in unſerem Lande hauſten, bis ſie von den anſtürmenden 
Germanen auf das linksrheiniſche Land beſchränkt worden ſind. 

Unter dem Kaiſer Veſpaſian, 73—74 nach Chr., haben dann 
wieder die Römer von Gallien aus das Neckargebiet beſetzt. Die 
römiſche Verwaltung erklärte alles Land in dieſen fernen Grenz⸗ 
ſtrichen zu kaiſerlichem Privateigentum, offenbar weil ſie den Boden⸗ 
anbau ſichern wollte, welcher zum Unterhalt der in den Straßen⸗ und 
Grenzkaſtellen liegenden Truppen erforderlich war; als Pachtzins 
wurde eine Naturalabgabe, der Zehnte, verlangt, weshalb ſie das 
ganze Gebiet vom Main bis ſüdlich zum Helvetierland agri decu⸗ 
mates, die Zehntgefilde, benannten. Der Mittelpunkt römiſchen Lebens 
in unſerem Bezirk war das an einer nach dem Grenzkaſtell Murr⸗ 
hardt führenden Straße gelegene Kaſtell zu Benningen, das am Neckar 
zwiſchen den Kaſtellen zu Wahlheim und Cannſtatt aufgerichtet war. 
An dieſe Kaſtelle ſchloßen ſich leicht bürgerliche Niederlaſſungen an, 
die von entlaſſenen Veteranen, die im Lande blieben, von Handel⸗ 
und Gewerbetreibenden, die das Lagerleben herangezogen hatte, und 
von Ackerbauern gebildet waren und allmählich zu beſonderen Dörfern 
mit eigener Verwaltung erhoben wurden; als ein ſolches Dorf wird 
uns auf einer Inſchrift der vicus Murrensis genannt, der ſich in
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Marbach und Benningen zu beiden Seiten des Neckars erſtreckte. 

Sonſt aber gab es nur einzelne Höfe, von denen aus das Land an⸗ 

gebaut wurde, und dieſe entſtanden ziemlich zahlreich in den durch 

den Straßenverkehr und die Gunſt der Lage bevorzugten Bezirken, zu 

denen auch unſere Landſchaft gehörte. Bei einer ganzen Anzahl von 

Ortſchaften des Ludwigsburger Oberamts ſind die Mauertrümmer 

ſolcher Römervillen gefunden worden, auf Kornweſtheimer Markung 

allein 5 an verſchiedenen Stellen. Sie ſind gewöhnlich an ſommerlichem 

Platze gelegen, da wo ſich friſches Quellwaſſer fand, und beſtehen 

meiſt nur aus wenigen Gebäulichkeiten. 
Wie ein furchtbares Hagelwetter, das alles blühende Leben 

einer Landſchaft vernichtet, muß der wilde Einbruch der Alamannen 
über das Römerland gekommen ſein. Denn die einwandernden 
Schwaben gingen darauf aus, nicht ödes Waldgebiet, ſondern vor 

allem die wohlgerodeten Felder des Römervolks in Beſitz zn nehmen; 
wo gutangebautes Ackerland, fruchtbare Ebenen waren, da wollten 

ſie ſich niederlaſſen. Dabei war aber die Art ihres Wohnens ganz 

verſchieden von der der Römer, die ihre ſteinernen Häuſer aus dem 
ſonnigen Italien auch in unſeren Landſtrich übertragen hatten; die 
Alamannen zerſtörten alle die römiſchen Wohnorte, deren Ackerland 

ſie benützen wollten; ihre eigenen einfachen Wohnräume legten ſie 

nicht auf der Stätte der römiſchen Bauten, ſondern in einiger Ent⸗ 
fernung von denſelben an. Wie bei dem Wechſel der Bevölkerung 
die ſpätere Kultur auf der vorhergehenden ſich aufgebaut hat, kann 

der Name des Dorfes Oßweil etwas andeuten. Denn die Ortsnamen⸗ 
endung - weil ſcheint direkt von der Benennung der römiſchen villae 
abgeleitet zu ſein; wo ſie ſonſt bei uns in alten Ortsnamen begegnet, 

in Wannweil, in Weil der Stadt, Weil im Dorf und Weil im Schön⸗ 
buch, ſind überall entweder wie auch bei Oßweil einſtige villae aus 

der Römerzeit nahe dabei aufgefunden worden oder laſſen ſich ſolche 

wenigſtens aus dem Zug der Römerſtraßen daſelbſt vermuten. Bei 
der Beſetzung des neuen Gebiets fand nun die Landanweiſung nicht 
etwa an die einzelnen freien Männer ſtatt, ſondern an die größeren 

Abteilungen, die wie auf dem Schlachtfeld, ſo auch bei der wirt⸗ 
ſchaftlichen Bezwingung der in Beſitz genommenen Fluren zuſammen⸗ 

hielten, nämlich an die Hundertſchaften, welche wieder in die einzelnen 

Sippſchaften zerfielen. Welche Bedeutung dieſe Sippſchaften bei der 

Niederlaſſung des Schwabenſtammes hatten, erſehen wir aus den zahl⸗ 

reichen Ortsnamen, die auf =;ingen auslauten, alſo auf ein Geſchlecht 

deuten, das der betreffenden Ortſchaft den Namen geliehen hat. Es



iſt heutzutage von der geſchichtlichen Wiſſenſchaft ganz allgemein an⸗ 
erkannt, daß alle dieſe Ortsnamen auf — ingen nur auf eine Zeit 
zurückgehen können, zu der die Anſiedlung noch nach Geſchlechtern 
erfolgte, daß ſie alſo zum guten Teil gleich bei der erſten Beſetzung 
des Landes durch die Schwaben gegeben ſein müſſen. So mögen 
alle die Orte Aldingen, Neckargröningen, Neckarweihingen, Benningen, 
Beihingen, Geifingen, Biſſingen, Markgröningen, Möglingen und 
Schwieberdingen noch dem dritten und vierten Jahrhundert nach 
Chriſti Geburt angehören. Auch die übrigen Ortsnamen unſeres 
Bezirks wie Heutingsheim, Eglosheim, Stammheim, Kornweſtheim 
zeigen ein hohes Alter; es iſt nachgewieſen, daß auch die Ortsnamen 
auf — heim der Völkerwanderungsepoche angehören, wenn auch der 
eine oder andere etwas jünger ſein mag als die Orte auf — ingen, 
wie z. B. Kornweſtheim von dem öſtlich im Neckarthal gelegenen 
Aldingen aus benannt zu ſein ſcheint, alſo wohl jünger ſein muß 
als dieſe Dorfſchaft. 

Um die Wende des fünften und ſechſten Jahrhunderts büßten 
die Alamannen ihre nördlichen Spitzen an den Frankenſtamm ein. 
Die neue Grenzſcheide zwiſchen beiden Stämmen wurde nach alt⸗ 
germaniſchem Brauch mit großer Schärfe feſtgelegt; vom Heſſelberg 
im Oſten zog ſie ſich, beſtimmt bezeichnet durch alte Straßen, Waſſer⸗ 
ſcheiden, Quellen und Bachläufe, über den Hohenberg bei Ellwangen 
nach dem Lemberg bei Affalterbach und dem Hohenaſperg, von da 
bis in die Gegend det Hornisgrinde und weiter über den Rhein⸗ 
ſtrom auf den Kamm der Vogeſen. Damit ſind wieder ſtarke Wand⸗ 
lungen in den Verhältniſſen unſerer Landſchaft eingetreten. Die 
Grenzlinie, die uns deswegen wohl bekannt iſt, weil ſich die Ab⸗ 
grenzung der Bistümer Conſtanz und Speyer in wenig ſpäterer Zeit 
an ſie angeſchloſſen hat, war ſo gezogen, daß die heutigen Markungen 
von Schwieberdingen, Möglingen, Pflugfelden, Ludwigsburg, Oßweil 
und Poppenweiler beim ſchwäbiſchen Volke verblieben, während die 
der Gemeinden Markgröningen, Aſperg, Eglosheim, Hoheneck und 
Neckarweihingen zum fränkiſchen Lande geſchlagen wurden. Von 
dieſer Grenzſcheide haben zweifellos Markgröningen, früher Gröningen 
in der Mark geheißen, und Marbach, urſprünglich Markbach genannt, 
ihren Namen. Jedenfalls war hier auch lange Zeit eine Grenze der 
Mundarten, und erſt in ſpäteren Jahrhunderten unter der württem⸗ 
bergiſchen Herrſchaft iſt der ſchwäbiſche Dialekt weiter nach Norden 
vorgedrungen. Auch politiſch war das Land nördlich und ſüdlich der 
Stammesgrenze anfangs nicht gleich organiſiert, indem Alamannien



zunächſt ein Herzogtum bildete ohne ausgeprägte Unterabteilungen, 

während das Frankenland ſofort in Gaugrafſchaften geteilt wurde, 

in denen die Verwaltung wie die gerichtliche und militäriſche Ober⸗ 

leitung einem vom König ernannten Gaugrafen unterſtellt war; und 

zwar wurde unſere Gegend dem Murrgau und dem Glemsgau zu⸗ 

gewieſen; als zum Murrgau gehörig werden ausdrücklich Benningen, 

Beihingen, Geiſingen und Eglosheim erwähnt. Als eine Dingſtätte, 

wo der Gaugraf Gericht zu halten hatte, wird uns im Jahr 819 

das Dorf Aſſesberg, Aſperg, genannt, das damals noch auf dem 

Berge gelegen war. In Alamannien kamen die Gaugrafſchaften erſt 

mit dem Aufhören des alten Herzogtums, in der erſten Hälfte des 

8. Jahrhunderts, auf; der ſüdliche Teil unſeres Bezirks gehörte in 

ſpäterer Zeit zur Grafſchaft Wirtenberg, derjenigen ſchwäbiſchen 

Gaugrafſchaft, die den Grundſtock unſeres Königreichs gebildet hat. — 

Gehen wir etwa im Frühling einmal hinaus aufs Feld und 

wählen wir uns irgend einen erhöhten Standpunkt, von dem wir die 

geſamte Markung eines Dorfes, etwa von Kornweſtheim, überſchauen 

können, ſo fallen uns nach dem Stande des Anbaus drei verſchiedene 

Teile der Ackerflur auf: recht ſaftig grün zeigt ſich uns ſchon das Winter⸗ 

feld mit der Winterſaat, während im Sommerfeld die Hälmchen der 

Sommerfrucht kaum aus dem Boden herausſchauen und das Brach⸗ 

feld, heutzutage mit den allerverſchiedenſten Nutzpflanzen angebaut, 

den bunteſten Anblick gewährt. Betrachten wir eine dieſer drei Fluren 

oder Zelgen näher, ſo ſehen wir in ihr weiter eine ziemliche Anzahl 

größerer rechteckiger Grundſtücke, die Gewanne, von denen jedes 

wieder in eine Anzahl von Aekern zerteilt iſt, die alle dieſelbe Richtung 

im Gewanne haben. In dieſer Geſtaltung des Ackerbodens, wie wir 

ſie ſo vor uns ſchauen und wie ſie in der Gegenwart allerdings im 

Schwinden begriffen iſt, ſtecken nun die Reſte einer mehr als tauſend⸗ 

jährigen Ackerverfaſſung. Jede Ortſchaft mit den ihr zugehörigen 

Ländereien zerfiel nämlich in eine Anzahl von gleichen Anteilen, den 

ſogenannten Hufen, von deren jeder angenommen wurde, daß ſie der 

Leiſtungsfähigkeit und dem Bedürfnis der Durchſchnittsfamilie ent⸗ 

ſpreche. Jede Hufe erhielt in jedem der zahlreichen Gewanne, die 

allmählich angelegt wurden, ein gleich großes Ackerſtück. Die Acker 

des einzelnen Dorfgenoſſen lagen alſo im Gemenge mit denen der 

andern. Mit Rückſicht auf dieſe Gemengelage mußten nun die Acker⸗ 

felder dem Flurzwang unterliegen, der den Wirtſchaftsbetrieb des 

einzelnen dem Willen der Geſamtheit unterwarf und beſonders um 

der Viehweide willen alle Beſitzer von Hufen nötigte, in demſelben
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Teile der Ackerflur die gleiche Frucht zu bauen, zu gleicher Zeit das 
Feld zu beſtellen, zu ſäen und zu ernten. Solcher Teile der Acker⸗ 
mark gab es ſchon lange vor der Zeit Karls des Großen bei uns 
drei: das Winter⸗, das Sommer⸗ und das Brachfeld, von denen das 
letztgenannte bis in die jüngſten Jahrhunderte vollſtändig brach blieb. 
Die Bewohner eines Dorfs bildeten alſo eine Genoſſenſchaft, die eine 
in mancher Beziehung gemeinſame Wirtſchaft führte; kein Landwirt 
war in der Lage, nach rein perſönlichem Ermeſſen das Feld zu be⸗ 
arbeiten, zu bauen, wie, wo und was ihm beliebte. Der Geſamtheit 
der Dorfmarkgenoſſen gehörte auch das ungeteilte Land einer Markung, 
der Wald und die ewige Weide, an denen alle das Nutzungsrecht 
hatten. Dieſe altdeutſche Dorf⸗ und Flurverfaſſung barg manche 
Vorzüge in ſich. Die durch ſie gebotene enge Gemeinſchaft ſo vieler 
gleichzeitiger Feld- und Hofarbeiten reizte den kleinen Wetteifer und 
beförderte ein lebendiges Gemeingefühl, ſie riß den Trägen, Leicht⸗ 
ſinnigen und Unverſtändigen mit zu vernünftiger Arbeit fort; ſie 
geſtattete aber auch kaum einen Fortſchritt, ſondern hielt alle auf der 
Stufe gleicher, vielfach behaglicher, aber notwendig abſtumpfender 
Mittelmäßigkeit. 

Überall in Ober- und Mitteldeutſchland wie im Rheinland ſind 
die fruchtbaren und ebenen Gegenden mit ſolchen Gewanndörfern 
beſetzt; ja noch über das ganze nördliche Frankreich hat ſich dieſe 

Hufenverfaſſung ausgebreitet. Unter Hufe verſtand man alles, was zu 
einem Bauernhofe gehörte, außer dem Ackerland und dem Nutzungs⸗ 
recht an der gemeinen Mark, der Almende, auch die Hofſtätte mit 
den Gebäuden, dem Garten und dem etwaigen Krautland. Zum 
mindeſten mußte das Gartenland umzäunt und damit dem Weidevieh 
entzogen ſein; in dem umzäunten Raume hatte der Flurzwang keine 
Geltung. Der bis heute beſtehende Brauch der feſten Umzäunung 
unſerer Bauerngärten im Gegenſatz zu den niemals mit einem Zaun 
oder einer Hecke umgebenen Ackerfeldern geht alſo auch auf die ur⸗ 
alten Geſetze einer vergangenen Dorfverfaſſung zurück; wir ſehen hier 
an einem Beiſpiel, wie der uns ſo vertraute und ſelbſtverſtändlich 
erſcheinende landſchaftliche Anblick unſerer Dörfer vielfach auf den 
beſtimmten Anordnungen einer längſt entſchwundenen Zeit beruht. 
Oft war auch die ganze Hofſtätte umhegt, in der älteſten Zeit gewiß 
mit einem ſehr einfachen Zaune, im ſpäteren Mittelalter bei einzelnen 
größeren Höfen auch mit feſten Mauern, wie wir ſie heute noch ſamt 
ihren ſtattlichen Einfahrtsthoren da und dort in unſerem Bezirke 
finden können. Natürlich war auch hier alles genau vom Brauche
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vorgeſchrieben; in einem ſchwäbiſchen Landrecht heißt es: „Man mag 

auch ohne des Reichs Urlaub einen Hof auf ebener Erde umfangen 
mit einer Mauer, die alſo hoch iſt, ſo ein Mann ſitzet auf einem 

Roſſe, daß er wohl zu oberſt daran reichen mag mit der Hand, ohne 

Zinnen und Bruſtwehr und ohne jede andere Wehr“. Vielfach war 

auch das ganze Dorf mit einem Dorfzaun umgeben, dem ſogen. Etter⸗ 
zaun, und ein Überbleibſel dieſer Sitte ſcheint es zu ſein, wenn heute 
noch in manchen Dörfern, z. B. in Eglosheim, am Ausgang des Orts 

ſteinerne Mauern eine Strecke zu beiden Seiten der Straße entlang 

laufen. Die Gehöfte jeder Dorfſchaft ſind in einer ziemlich eng um⸗ 
ſchloſſenen Gruppe nachbarlich zuſammengebaut, meiſt an der Straße 

gelegen, keines ſteht in weiterer Entfernung außerhalb der Dorflage. 

Es iſt bis jetzt nicht gelungen, wie es öfters verſucht worden 
iſt, eine ſchwäbiſche und fränkiſche Hofanlage je nach dem Anſtoßen 

der Lang⸗ oder Breitſeite des Bauernhauſes an die Straße zu unter⸗ 

ſcheiden, und es iſt auch gar nicht wahrſcheinlich, daß überhaupt ein 

Unterſchied in der Hofanlage, der ja gerade in unſerem Bezirk, in 
dem ſchwäbiſches und fränkiſches Gebiet zuſammenſtoßen, ſchärfer 

hervortreten müßte, vorhanden iſt. Wohl aber unterſcheidet ſich das 

alamanniſch⸗fränkiſche Bauweſen ſtärker von der niederſächſiſchen Hof⸗ 
anlage. In Niederdeutſchland nämlich iſt der Bauernhof ein großes 

einſtöckiges Ginhaus, das unter gewaltigem Dache Wohnung, Scheune 

und Stall in langer Flucht in ſich faßt und das auch nur aus⸗ 

nahmsweiſe an die Straße ſtößt. Im Schwaben⸗ und Frankenland 
aber giebt es verſchiedene Arten von Bauernhäuſern oder Höfen, die 

alle in unſern Dörfern je nach der Lage im Gebirg oder Ebenenland 
oder nach dem Stande der Wohlhäbigkeit noch heute begegnen. Allen 
gemeinſam iſt die ſcharfe Trennung der Wohnung vom Wirtſchafts⸗ 

raum, wie ſie in Niederdeutſchland nicht ſo von Anfang an vor⸗ 
handen war. Die älteſte Grundform des alamanniſch⸗fränkiſchen 
Hauſes hat mit der niederdeutſchen noch am meiſten Verwandtſchaft. 

Es iſt ein langes, breites, urſprünglich einſtockiges Einhaus, das 

Wohnraum und Wirtſchaft in einem großen länglichen Rechteck unter 

einem Dach hinter einander lagert. Dieſe Einſtöckigkeit des Bau⸗ 

weſens iſt nun von Schwaben und Franken ſpäter meiſt aufgegeben 

worden, und ſo entſtand eine zweite Grundform, die des mehrſtöckigen 

Hauſes, welches aus einem meiſtens ſteinernen Unterſtock beſteht, der 

ganz von den Wirtſchaftsräumen, Stall, Scheune und Keller aus⸗ 

gefüllt wird, und aus einem zum Wohnen beſtimmten Oberſtock, der 

aus Gebälk und Riegelwerk aufgebaut iſt. Der dritte Typus, der



  

eigentliche Hoftyvus, macht das Wohnhaus ſelbſtändig und ſtellt 
dieſem Stall und Scheune in beſonderen Gebäuden gegenüber, ſo daß 
alle Gebäulichkeiten oft einen von der Straße getrennten Hofraum 
einſchließen. Dieſe Hausanlage des ſchwäbiſch-fränkiſchen Bauern⸗ 
hauſes iſt ſiegreich nach allen Himmelsrichtungen vorgedrungen; von 
Stall und Scheune entlaſtet iſt es auch am leichteſten zum Bürger⸗ 
hauſe geworden und dann zum eigentlichen Stadthaus. So iſt unſer 
Bauernhaus im weſentlichen ſelbſtändige deutſche Bauernarbeit, ohne 
fremdes Vorbild erdacht und durchgeführt, nach ſeinen verſchiedenen 
Entwicklungsſtufen ein hochintereſſantes Erzeugnis unſeres heimiſchen 
Volkstums. — 

Wir ſind mit der Schilderung der Haus⸗ und Hofanlagen, wie 
ſie ſich allmählich entwickelt haben, dem langſamen Schritt der Ge⸗ 
ſchichte etwas vorausgeeilt. Nachdem einmal die Dörfer unſeres 
Bezirks mit wenigen Ausnahmen, von denen weiterhin noch die Rede 
ſein wird, gegründet waren, jedenfalls nicht ſpäter als mit dem 

* 

ſechſten Jahrhundert nach Chriſti Geburt, mußten mit der natür⸗ 
lichen Vermehrung der Bevölkerung die einzelnen Dorfmarken weiter 
ausgebaut werden; das Ackerland eines Dorfes ward durch die ſtätige 
Anlage neuer Gewanne vermehrt, die Zahl der Hufen vergrößert. 
Und zwar darf man annehmen, daß dieſe innere Koloniſation in den 
Dorfſchaften zum guten Teil noch den gemeinfreien Bauern zuzu⸗ 
ſchreiben iſt; von den Schwaben wenigſtens darf es als ſicher gelten, 
daß die große Maſſe des Volkes bei der Einwanderung aus voll⸗ 
freien Männern beſtanden hat, und es ſind Anzeichen vorhanden, daß 
der Stand der Freien bei ihnen langſamer abgenommen hat als bei 
den andern deutſchen Stämmen; noch im ſpäteren Mittelalter ſitzen 
auf den Höhen des Welzheimer Walds, auf der Leutkircher Heide in 
Oberſchwaben, in den Alpenlandſchaften Schwyz, Uri und Unter⸗ 
walden freigebliebene Bauerſchaften. Aber wenn auch die Hufe als 
das Durchſchnittsmaß des Beſitzes einer gemeinfreien Bauernfamilie 
bezeichnet werden kann, ſo iſt doch nicht einmal bei den Schwaben 
an eine Gleichheit des Beſitzes von Anfang an zu denken. Die Vor⸗ 
nehmeren beſaßen mehrere Hufen, oft eine große Anzahl derſelben; 
ſie waren kleinere oder größere Grundherren. In den Jahrhunderten 
der Merowinger⸗ und Karolingerherrſchaft hat ſich nun durch das 
Zuſammenwirken verſchiedener Urſachen die anfängliche Verteilung 
des Beſitzes zu Gunſten größerer Grundherrſchaften verſchoben; die 
Mehrzahl der Gemeinfreien ward durch Mangel und Not zum Auf⸗ 
geben ihrer Freiheit und zur Unterordnung unter den Schutz und die
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Herrſchaftsgewalt eines Großen oder einer geiſtlichen Anſtalt bewogen. 
Einzelne Klöſter bekamen raſch viele tauſende höriger Bauern unter 

ſich, und es iſt bei ſolchem ausgebreiteten Grundbeſitz nicht ver⸗ 

wunderlich, wenn in der Karolingerzeit z. B. das heſſiſche Kloſter 

Fulda Güter zu Markgröningen und Benningen, das Kloſter Lorch an 

0. 

der Bergſtraße Hufen zu Neckargröningen, Eglosheim und Beihingen, 
das elſäſſiſche Kloſter Weißenburg ſolche in Aſperg und Biſſingen zu 

eigen hat. Nur muß man ſich eine ſolche Grundherrſchaft nicht als 
ein geſchloſſenes zuſammenhängendes Gebiet vorſtellen, wie etwa die 
heutigen Gutsbezirke im nordöſtlichen Deutſchland jenſeits der Elbe⸗ 
Im Weſten und Süden Deutſchlands unterſcheiden ſich die Grund— 
herrſchaften gerade dadurch von dem erſt ſpät durch die Deutſchen 

koloniſierten Oſten, daß ſie dort über ein oder mehrere ganze Dörfer 

als feſtgeſchloſſene Komplexe ſich erſtrecken, während der weſtliche 
Grundherr einzelne Bauern in verſchiedenen Gemarkungen, ſeinen 

Beſitz alſo in weit zerſtreuter Lage hat. Die Grundherrſchaft bei uns 
iſt im früheren wie im ſpäteren Mittelalter keine großartige Land⸗ 

wirtſchaft wie die Gutsbetriebe im öſtlichen Kolonialland; die hörigen 
Bauernſtellen eines Grundherrn konnten liegen, wo ſie wollten. Dieſer 

Streubeſitz war dem Einkommen des Grundherrn wenig ſchädlich, wie 

ja auch heutzutage unſere Kapitaliſten ihren Zinſenbezug ohne Nach⸗ 

teil von einem ſehr gemiſchten Beſtande an Wertpapieren genießen 

können. Wie man gegenwärtig nicht alle Aktien einer Fabrik beſitzen 

muß, ſo brauchte man damals auch nicht Grundherr aller Bauern 

einer Gemeinde zu ſein. Und dieſes Verhältnis dauerte im Grunde 

fort bis zu den Grundentlaſtungsgeſetzen von 1848 und ⸗49; damals 

noch hatten an den einzelnen Orten die grundherrſchaftlichen Gefälle 

gar verſchiedene Grundherrſchaften zu erheben; neben dem württem⸗ 
bergiſchen Staat, der in unſerem Bezirk der hauptſächlichſte Grund⸗ 

herr war, z. B. in Kornweſtheim die Inhaber des Zehnthofs, der 

Spital zu Eßlingen und die Freiherrn von Leutrum⸗Ertingen zu 
Nippenburg, in Oßweil die Inhaber des Hochberger- oder Mährlen⸗ 
hofs, der Ortsheilige, die Stiftungsverwaltung zu Stuttgart, die Knie⸗ 

ſtädtiſche Gutsverwaltung zu Heutingsheim, in Pflugfelden die Frei⸗ 

herrn von Gaisberg zu Ludwigsburg und die Freiherrn von Leutrum 

in Unterriexingen. 

Der Streubeſitz machte allerdings die Verwaltung von Seiten 

des Herrn etwas verwickelt; dafür dienten im früheren Mittelalter 
die Meierhöfe. Der hier ſitzende Beamte des Herrn, dem auch die 
Befugniſſe der niederen Gerichtsbarkeit über die hörigen Bauern über⸗
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tragen iſt, der Meier, hatte einzufammeln, was an den Haushalt des 
Herrn abgeliefert werden mußte, ſeien es Naturalabgaben oder Geld. 
Der Bauer, der einen Grundherrn hat, iſt zwar im Sinne des öffent⸗ 
lichen Rechts ein unfreier Mann, aber er iſt nicht Knecht im Sinn 
eines Gehilfen im landwirtſchaftlichen Betrieb. Er iſt weder ehr⸗ 
noch rechtlos; kein allgemeiner knechtiſcher GehorſamD wird von ihm 
erwartet oder gar verlangt. Zu quälender Tyrannei fehlt die erſte 
aller Bedingungen, der Zweck. Niemand will ihn durch Frohnden 
erdrücken, da der Betrieb des Herrn gering iſt. Der Bauer hat die 
Pflicht, ſeinem Hofe vorzuſtehen nach Landesſitte, er iſt aber, wenn 
auch unfrei, doch Leiter ſeines kleines Betriebsweſens. Sein Betrieb 
iſt dazu da, dem Grundherrn durch Abgaben die Möglichkeit des Be⸗ 
ſtehens zu gewähren; was nach Ablieferung des ſchuldigen Getreides, 
Gelds oder Kleinviehs noch übrig bleibt, das kann er mit ſeiner 
Familie ungehindert verzehren. 

Seit dem 12. und 13. Jahrhundert waren die großen Grund⸗ 
herrſchaften, vor allem die Klöſter, in wirtſchaftlichem Verfall begriffen; 
nur dem Reformorden der Ciſtereienſer iſt es gelungen, eine nam⸗ 
hafte Verſtärkung des kirchlichen Großgrundbeſitzes ſelbſt in einer Zeit 
zu bewirken, welche im allgemeinen dem Kloſterbeſitz keineswegs günſtig 
war, und es iſt dafür ganz bezeichnend, daß die Güter, die das Kloſter 
Hirſchau zu Benningen, Pflugfelden, Kornweſtheim und Stammheim, 
das Kloſter Murrhardt in Oßweil hatte, ſpäter großenteils in die 
Hände der Eiſtercienſer von Bebenhauſen übergegangen ſind. Der 
Ciſtercienſerorden iſt allerdings auch die einzige kirchliche Inſtitution 
mit ausgeprägt wirtſchaftlichen Zielen; mit den übrigen Grundherr⸗ 
ſchaften verglichen, bildeten die Klöſter des Ordens eine ſehr weſent⸗ 
liche Ausnahme, dadurch daß ſie ſyſtematiſchen Eigenbetrieb auf ihren 
Gütern einführen, alſo mehr eine moderne Form der Bewirtſchaftung 
des Großgrundbeſitzes aufzeigen. Die landwirtſchaftlichen Betriebe der 
Ciſtercienſermönche, mit intelligenter Arbeit und gutem Inventar aus⸗ 
geſtattet, wie ſie waren, ſind unter der ſtrengeren Disciplin bald zu 
bedeutenden Leiſtungen gebracht worden. Inſoweit die Einrichtung 
ihrer Höfe, wie es ſehr häufig geſchah, auf Neuland durch Wald⸗ 
rodung und Entſumpfung erfolgte, bedeutete ſie eine abſolute Ver⸗ 
mehrung des Bodenanbaues; wo aber ihr Eigenbetrieb an die Stelle 
des bisher geübten Anbaus durch Zinsbauern trat, konnte ſich die 
Organiſation der Grangien, wie ſie ihre Gutshöfe benannten, nicht 
ohne Härte vollziehen. Wir haben eine ſehr wertvolle Urkunde aus 
dem Jahr 1159, aus der Zeit des Kaiſers Friedrich Barbaroſſa;
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nach dieſer Urkunde erwarb der Biſchof Günther von Speyer von 

allen Grundherren des Pfarrdorfs Elfingen die grundherrſchaftlichen 

Rechte und ſchenkte das ganze Dorf dem Ciſtereienſerkloſter Maul⸗ 

bronn; alle ſeitherigen Einwohner und Ackerbauern des Dorfs wurden 

entfernt, die Mönche nahmen das Ackerland in eigene Wirtſchaft, die 

Kirche ward in einen andern Ort verlegt; das Dorf Elfingen wird 

zum Elfinger Hof. Ganz ähnlich muß dieſer Vorgang der Bauern⸗ 

legung bei uns ſich wiederholt haben. Oft wird vom 12. Jahr⸗ 

hundert an ein Pfarrdorf Giſenane genannt, das zwiſchen Eglosheim 

und Oßweil lag und im 13. Jahrhundert ganz an das Kloſter Beben⸗ 

hauſen kam. Die Kirche ward nun dem Kloſter gänzlich einverleibt, 

das Dorf zum großen Gutshof gemacht, die Bauern trieb man aus. 

Bereits im Jahr 1431 iſt ſchon von einem neuen Hof zu Gißnang 

uff dem Erlach gelegen mit ſeiner Mühle, Weihern und allen Gütern, 

die zu dem alten Hof gehört haben, die Rede, und nicht lange darauf 
muß der alte Name Geißnang von dem neuen Namen Erlachhof 

gänzlich verdrängt worden ſein. Auf der Stelle der Gebäulichkeiten 
dieſes Hofs ward dann ſpäter das Schloß Ludwigsburg aufgebaut. 

Eine wichtige Veränderung kam in die wirtſchaftlichen Verhält⸗ 
niſſe unſerer Gegend mit der Ausbildung einer kriegeriſchen Dienſt⸗ 

mannſchaft. Die militäriſche Bedeutung des Landvolks war immer 
mehr geſchwunden, die Nachkömmlinge der wilden Alamannen und 

Franken, die ſeinerzeit verheerend ins mächtige Römerland eingefallen 
waren, hatten ſich zu friedlichen und unfreien Bauern entwickelt. Sie 
konnten wohl noch durch das Waffengeſchrei zur Landwehr, zur Ver⸗ 

teidigung ihrer Heimat aufgeboten werden, aber von einem Aus⸗ 

marſch ins fremde Land, von der Teilnahme an einem Feldzug war 
längſt keine Rede mehr. Die Heere beſtanden ausſchließlich aus 
Rittern; wenn dieſe nicht in die Ferne zogen, ſtand ihnen die Auf⸗ 

gabe zu, das Land zu ſchützen und die im 12. und 13. Jahrhundert 
zahlreich angelegten Burgen zu bewachen. Dadurch vermehrten ſich 

die beſtehenden Grundherrſchaften ſehr, da dieſen ritterlichen Dienſt⸗ 
mannen ein anſehnliches Gut von ihren Heeren als Lehen übertragen 

wurde. Es gab in unſerem Bezirk eine ganze Reihe von ſolchen 

Ritterfamilien, die von Oßweil, die Hacken von Hoheneck, die von 

Richtenberg, welche ſich nach einem öſtlichen Ausläufer des Hohen⸗ 

aſpergs benannten, die von Stammheim, von denen einer als Minne⸗ 

ſinger ſich einen Namen erworben hat, die von Nippenburg und andere. 

Sie wohnten meiſt in den Dörfern auf einem größeren Hof und be⸗ 
zogen dazu noch die Einkünfte von einer Anzahl von Zinsbauern;
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ihre Wohnſitze im Dorf waren häufig befeſtigt; die heutigen Schlöſſer 
zu Beihingen, Heutingsheim, Oßweil und Stammheim gehen auf ſolche 
befeſtigte Anlagen zurück. Oft aber erhob ſich eine Burg auf ſteiler, 
leicht zu ſchirmender Bergſpitze; meiſtens ſchloß ſich an eine ſolche 
neue Burg auch die Gründung eines neuen Ortes an. So iſt im 
12. oder 13. Jahrhundert auf der Höhe über dem linken Neckarufer 
die Burg Hoheneck gebaut worden, nach der ſich die Hacken von 
Hoheneck benannten, und darunter entſtand im Thal das Dorf oder 
Städtlein, das die Veſte, der es den Namen verdankt und die von 
den Franzoſen im Jahr 1693 niedergebrannt wurde, glücklich über⸗ 
dauert hat. Gleichzeitig mit dem Bau der Burgen iſt auch die Um⸗ 
mauerung größerer Dörfer, ihre Erhebung zu befeſtigten Städtchen, 
ſo in unſerer Gegend von Marbach, das bereits im Jahr 1009 Markt 
und Münze erhalten hatte und damit zu einem Mittelpunkt des auf⸗ 
kommenden Handels gemacht war, und von Markgröningen, das bald 
für eine geraume Zeit zu anſehnlicher Bedeutung kam; in dieſe 
Städtchen ſtrömte ein Teil der überſchüſſigen Landbevölkerung zum 
Betrieb von Handwerk und Handel ab. Das Dorf oder Städtchen, 
das neben der Burg auf dem Hohenaſperg noch beſtand und etliche 
und 20 Häuſer zählte, wurde erſt zur Zeit des Herzogs Ulrich von 
Wirtenberg ins Thal an die heutige Stelle verlegt, weil man den 
Platz auf dem Berge zu Feſtungswerken brauchte; an den lange Zeit 
recht ärmlich bleibenden Verhältniſſen der Gemeinde, an der für die 
ſpätere Einwohnerzahl unzureichenden Markung kann man den Unter⸗ 
ſchied von den alten Dörfern gar wohl bemerken, die alle auf der 
gefunden Grundlage reichlichen Feldbeſitzes angelegt waren. — 

Die Grundherrſchaften waren anfänglich rein privatrechtlicher 
Natur geweſen; daneben beſtand die Verwaltung und das Gericht der 
öffentlichen Beamten, der Gaugrafen fort, wenn auch einzelne große 

Grundherrſchaften vom König als ſogenannte Immunitäten die hohe 
Gerichtsbarkeit und damit die gänzliche Befreiung von der Gewalt 
der Grafen für ſich erlangt hatten. Erſt mit der Auflöſung des 
ſchwäbiſchen Herzogtums durch den Tod des letzten Hohenſtaufen 
Konradin im Jahr 1268 zerfiel auch die ſchon vorher mannigfach 
unterwühlte Grafſchaftsverfaſſung vollends ganz; die alten öffent⸗ 
lichen Grafenrechte und die privaten grundherrſchaftlichen Rechte 
wurden nun zuſammen zur Grundlage einer neuen landesherrlichen 
Gewalt gemacht. Die Grafſchaft über den nördlichen fränkiſchen 
Teil der Bezirksbewohner, über den Glems⸗ und Murrgau, hatten die 
Grafen von Calw inne gehabt, welche in den letzten Zeiten der



ſaliſchen Kaiſer mit allen Grafenfamilien des ſüdweſtlichen Deutſch⸗ 
lands in Macht, Anſehen und Beſitztum ſich meſſen konnten. Von 

ihnen war ſie durch Erbſchaft an den Herzog Welf VI., den Oheim 
Heinrichs des Löwen, gekommen, von dieſem ein Teil, nämlich Mark⸗ 

gröningen, an die Hohenſtaufen, ein anderer Teil an die Pfalzgrafen 

von Tübingen, von denen eine Linie ihren Sitz auf dem Hohenaſperg 

nahm. Im Jahr 1308 verkauften dieſe die Burg und Stadt Aſperg, 
die Burg Richtenberg und den Glemsgau mit der Grafſchaft an 
Wirtemberg, das in demſelben Jahrhundert auch noch Mark⸗ 

gröningen und Hoheneck erwarb. Da das wirtembergiſche Haus die 
Grafſchaft im ſüdlichen ſchwäbiſchen Teil unſerer Landſchaft von 
Alters her beſaß, ſo waren nun die Ahnen unſeres Königshauſes die 

Landesherren faſt des ganzen Bezirks mit wenigen Ausnahmen ge⸗ 

worden, und ſeit vollends im Jahr 1361 durch den Kaiſer Karl IV. 
die hohe Gerichtsbarkeit, d. h. die eigentliche Landeshoheit, den Grafen 

im ganzen Bereich ihres Landes erteilt und damit ein einheitliches 

wirtembergiſches Staatsweſen endgültig begründet wurde, war von 

jetzt an die wirtſchaftliche Entwicklung der Gegend im weſentlichen 

dem Einfluß der wirtembergiſchen Geſetzgebung und der Einſicht der 

regierenden Grafen und Herzöge unterworfen. 

In ganz Deutſchland hatte ſich im 12. und 13. Jahrhundert 

die Lage des Bauernſtandes überaus günſtig geſtaltet. Während die 

Grundherren vielfach verarmten, erfreuten ſich die Bauern überall 
einer behaglichen Vermögenslage. Durch die Ausbildung der feineren 

Kulturen, wie den Weinbau, auch durch die Anpflanzung von Obſt⸗ 

gärten ſteigerten ſie den Ertrag ihres Beſitztums; die meiſten Wein⸗ 

berge an den Halden des Neckarthals bei Poppenweiler, Neckar⸗ 

weihingen und Hoheneck wie an den ſonnigen Hängen des Hohen⸗ 

aſpergs und ſonſt mögen in dieſen Jahrhunderten angelegt worden 

ſein. Aber mit dem 15. Jahrhundert verſchlechterte ſich durch die 
ſteigende Übervölkerung die Lage des Landvolks zuſehends. Der 

weitere Ausbau des Landes und die Städtegründungen hatten ſo gut 

wie ganz aufgehört, die ländlichen Arbeitskräfte ſanken im Preis. 

Das natürliche Wachstum der Bevölkerung hatte ſchon früher zu 

Hufenteilungen genötigt, die bald das Maß des wirtſchaftlich Er⸗ 
laubten überſchritten. Es bildete ſich ein neues ländliches Prole⸗ 

tariat, das entweder gar kein Stück Land mehr oder nur wenige 

Morgen beſaß; in dieſem Fall wurde der einzelne auch nicht mehr 
zu den Bauern gerechnet, er war nur noch Söldner; ſoweit ihn ſein 

geringer Landbeſitz nicht mehr voll beſchäftigte, arbeitete er im Tag⸗
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lohn. Die grundholde Bevölkerung, die keine Hufenteile beſaß, wurde 
nunmehr kopfzinſig; während die Gutsunterthänigkeit der Grund⸗ 
hörigen auf ihrem Grundbeſitz beruhte, gehörten jene dem Herrn mit 
ihrer Perſon zu eigen, ſie waren leibeigen. Jetzt erſt entſtand auf 
deutſchem Boden eine wirkliche Leibeigenſchaft, eine Erſcheinung, die 
der deutſchen Entwicklung bis dahin nahezu völlig fremd geweſen 
war. Und zwar haben wir es mit der eigentlichen Leibeigenſchaft zu 
thun, einem rein perſönlichen Verhältnis, das unabhängig von Wohn⸗ 
ort und erworbenem Beſitz iſt; nur mißbräuchlich hat man mit dem 
Namen Leibeigenſchaft die Erbunterthänigkeit im deutſchen Kolonial⸗ 
land, im oſtelbiſchen Preußen, in Böhmen und Mähren bezeichnet, 
die vielmehr am Gute, am Boden der Herrſchaft klebt; der Leibeigene 
bleibt in ſeinem Rechtsverhältnis, gleichviel wo er ſich aufhält. Es 
wäre auch ganz falſch, wenn man ſich unter der Leibeigenſchaft ein 
ſklaviſches Verhältnis, die Gehorſamspflicht gegen willkürliche Ver⸗ 
fügungen der Herrſchaft vorſtellen würde. Der Herr beſitzt nur ge⸗ 
wiſſe feſt umſchriebene Rechte gegenüber dem Leibeigenen; dieſer hat 
nämlich einen Leibzins zu zahlen, in unſerem Bezirk jeder Mann 
jährlich einen Schilling, jede Frau eine Leibhenne; von der Hinter⸗ 
laſſenſchaft des Leibeigenen erhebt der Herr den Sterbfall, beim 
Manne von 100 Pfund Heller einen Gulden, bei der Frau die drei 
beſten Kleider, nämlich Rock, Mantel und Schleier. Solche Leibeigene 
fanden ſich bis zur Aufhebung der Leibeigenſchaft im Jahre 1817 an 
allen Orten unſeres Bezirks; außerdem gab es aber Orte, wo jeder, 
der ſich in ihnen häuslich niederließ, leibeigen wurde, nämlich die 
Orte der Amtchen Aſperg und Hoheneck, und es liegt nach unſern 
früheren Ausführungen nahe anzunehmen, daß dieſes Rechtsverhältnis 
mit der ſpäten Anlage dieſer Orte zuſammenhängt. Hier beſtand der 
Grundſatz: die Luft macht leibeigen, wie andererſeits im Mittelalter 
die Städte für ihre Bewohner den Satz behauptet haben, daß die 
Luft frei mache. Überhaupt war für das Landvolk der Gegenſatz 
gegen die Städte beſonders empfindlich. Brachte hier die aufkeimende 
Geldwirtſchaft den einzelnen zum Wohlſtande, die Geſamtheit zu 
Bildung und politiſcher Machtſtellung, ſo war die Fortdauer der 
Naturalwirtſchaft auf dem Lande am wenigſten geeignet, die bedrängte 
Vermögenslage der Bevölkerung zu heben, ihre Kultur zu fördern. 
Politiſch mundtot, vom Handwerk durch die ſtädtiſchen Zünfte faſt 
ausgeſchloſſen, durch Zwangs⸗ und Bannrechte eingeengt, erfuhr das 
Landvolk lange nicht ſowohl den Segen als vielmehr den Druck der 
erſtarkenden Landeshohheit. Beden und andere öffentliche Laſten



wurden vorzugsweiſe auf die in den Landſtänden nicht vertretenen 
Bauern gelegt. Überall wurden die Zügel ſtraffer angezogen, überall 
breiteten ſich die Verhältniſſe vor, die dann im 16. Jahrhundert die 
allgemeine Erhebung des Landvolks in dem blutig unterdrückten 
Bauernkrieg hervorriefen. Der Bauer war ausgeſchieden aus der 
Reihe der fortſchreitenden Stände, die Bildung der Zeit ging über 
ihn hinweg. Wer verſtand noch ſein Denken und Fühlen? Alter⸗ 
tümlich war es und wies in tauſend Rechtsformen und abergläubiſchen 
Gewohnheiten, in Sitte und Brauch zurück in die Vorzeit unſeres 
Volks. Im 16. und 17. Jahrhundert brachen die fürſtlichen Polizei⸗ 
ordnungen die Selbſtverwaltung der Gemeinden und verſchüchterten 
das bäuerliche Leben von der Taufe bis zum Begräbnis der Toten. 
Die Iſolierung, Gebundenheit und Unbeholfenheit, auch die Furcht 
vor ihm ſchädlichen Anderungen zog im Bauern eine Neigung zum 
ſtarren Feſthalten am Alten groß und eine Verkümmerung nicht ſeines 
Fleißes, ſondern ſeiner Thatkraft. Im 30jährigen Krieg litt er ent⸗ 
ſetzlich und verarmte ganz. Wie gedrückt und verachtet er war, 
kann man aus den Vorſchriften des Herzogs Eberhard Ludwig, des 
Gründers von Ludwigsburg, über die Kleiderpracht erſehen: die 
geſamte Bevölkerung des Herzogtums iſt in 9 Stufen eingeteilt; die 
ſiebente Stufe, Handwerker und gewöhnliche Bürger, Kaufmanns⸗ 
diener, Fuhrknechte und Bediente von Adeligen konnten noch 1 Gulden 
30 Kreuzer auf die Elle Tuch verwenden, die achte, aus Reitknechten, 
Schultheißen, Gericht und Rat und Wirten in den Dörfern beſtehend, 
durfte 16 Batzen für die Elle ausgeben, die neunte und unterſte, die 

gemeinen Bauern, 12 Batzen. 

Aber doch zeigen ſich in derſelben Zeit traurigen Niedergangs 
einige helle Durchblicke in eine beſſere Zukunft, Anfänge zu ſchöneren 
Geſtaltungen, die nicht zum wenigſten der Einſicht der wirtembergiſchen 
Regierung verdankt werden. Mit andern deutſchen Ländern verglichen, 
befand ſich das wirtembergiſche Landvolk geradezu noch in beneideter 
Lage: „Abſonderlich, ſchreibt ein Reiſender zu Anfang des 18. Jahr⸗ 
hunderts, ſind im Wirtembergiſchen die Bauern ſo klug und witzig 
als in andern Ländern kaum die gemeinen Bürger, wozu meines Er⸗ 
achtens dieſes nicht wenig beiträgt, daß ſie ihre kleinen Dorfgerichte 
ſelbſt halten und auf dieſe Weiſe nicht ihrem Vogt oder Amtmann 
auch in den geringſten Dingen blinden Gehorſam zu leiſten haben.“ 
Aber außer dem größeren Recht, das ſie den Dorfgemeinden in der⸗ 
Selbſtverwaltung beließen, haben die Herzoge auch in Bezug auf das 

rein wirtſchaftliche Gedeihen der Dörfer ein richtiges Urteil gezeigt.
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Während in ganz Deutſchland die Städte mehr als je ſtrebten, das 
Handwerk für ſich allein in Anſpruch zu nehmen, und ihren Zweck 
auch da erreichten, wo nicht eine aufgeklärte Fürſtenpolitik dazwiſchen 

griff, iſt es in Wirtemberg einzig der Regierung zu verdanken geweſen, 

wenn ein Unterſchied zwiſchen Stadt und Land in Bezug auf das 

Handwerk nicht aufkommen konnte. „Daß die Zahl der Handwerker 
in den Dörfern“, ſchreibt im 18. Jahrhundert der Oberamtmann 

Kerner von Ludwigsburg, der Vater unſeres Juſtinus, „gegenwärtig 

ſtärker iſt als in ehemaliger Zeit, hat ſeinen Grund in der gegen⸗ 

wärtigen ſtärkeren Bevölkerung und der daraus fließenden Verſtückelung 
der Bauerngüter, durch welche die Landleute außer Stand geſetzt 

werden, einzig von den Gütern zu leben, und dahero ein Handwerk 

erlernen.“ Die Erlaubnis zum Handwerksbetrieb im Dorf war 
alſo eine wirtſchaftliche Notwendigkeit; das Dorf Kornweſtheim hatte 
im 18. Jahrhundert nicht viel weniger Gewerbetreibende als um die 
Mitte des I9ten. 

Unterdeſſen war mitten in unſere Landſchaft die neue Stadt 
gepflanzt worden, in das tief verkümmerte Leben das Landvolks die 
höfiſchen Anlagen einer überfeinerten Kultur, und lange hat es ge⸗ 

dauert, bis ſich die zwei verſchiedenen Welten wieder zu einem 
organiſchen Ganzen haben zuſammenſchließen können. Daß dies aber 

möglich war, iſt dem Umſtand zu verdanken, daß zu gleicher Zeit, 

mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts, für Bauernſtand und Hand⸗ 
werk eine aufſteigende Entwicklung begann. Die Bauernfrage war die 

ſoziale Frage jener Zeit; die Rettung, Hebung und Befreiung des 

Bauernſtandes iſt die große That der anderthalb Jahrhunderte von 

1700—1850. Schon zur Zeit der Reformation hatte man begonnen, 
einen wenn auch nur kleinen Teil des Brachfelds mit Hülſenfrüchten 
und Rüben einzubauen; im 18. Jahrhundert verbreitete ſich der Klee⸗ 

bau, die Kartoffeln rückten aus den Gärten in die Felder vor, mit der 
Anpflanzung eines immer größeren Teils des Brachfelds wurde der 
Übergang zur Sommerſtallfütterung des Viehs, der Anfang der Be⸗ 

ſeitigung des Flurzwangs gemacht, und dazu kam im 19. Jahr⸗ 

hundert die Abſchaffung der perſönlichen Abhängigkeit vom Grund⸗ 

herrn, die Befreiung des Bodens von den Grundlaſten, überhaupt die 

geiſtige Hebung des Landvolks und der große Fortſchritt der land⸗ 
wirtſchaftlichen Technik. So ſind wir zur Zeit der Gründung Lud⸗ 

wigsburgs an dem Tiefpunkt der Entwicklung unſerer ländlichen Ver⸗ 
hältniſſe angelangt; von da an bemerken wir einen lebhaften Auf⸗ 

ſchwung, eine erfolgreiche Bethätigung friſcher Kräfte, und bald be⸗
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deutete die Nähe der Stadt die wichtigſte Förderung für das Gedeihen 
der Landwirtſchaft des Bezirks. — 

Das Bild, das wir zu zeichnen verſucht haben, mußte ſich auf 
die äußeren Umrißlinien beſchränken, innerhalb deren das Leben der 

ländlichen Bewohner unſerer Landſchaft in verfloſſenen Zeiten ſich 
bewegt hat. Wie in dieſen Verhältniſſen heitere Lebensluſt oder 

trübe Verbitterung, behagliche Zufriedenheit oder lodernder Ingrimm 

ſich entfalteten, wie das ſittliche, das kirchliche Leben darin ſich aus⸗ 

zugeſtalten vermochte, wie große geiſtige und religiöſe Bewegungen 

auf die in ihnen Lebenden einwirkten, das zu ſchildern lag nicht im 

Rahmen der Aufgabe, die wir uns geſtellt haben. Wenn wir wiſſen, 

wie die geſchilderte Vergangenheit mit tauſend und aber tauſend 

Menſchen belebt war, die mit ihrem Lieben und Leiden, ihrem Ge⸗ 

nießen und Entbehren, ihrem Denken und Wollen hier wurzelten und 

wuchſen, ſo finden wir im Grunde der uns ſo nüchtern anmutenden 
Wirtſchaftsverhältniſſe ein ſo reiches und warmes Leben verborgen, 
daß ein liebevolles Sichverſenken in dieſe Vergangenheit unſere Gegend 

uns doppelt lieb machen und auch zum beſſeren Verſtehen der gegen⸗ 

wärtigen Zeit beitragen kann. Vergeſſen wir nicht, daß die Aufgabe 
der Geſchichte in der Kenntnis jener äußeren Verhältniſſe nicht auf⸗ 

gehen darf, daß ſie vielmehr ihr edelſtes Ziel hat in dem durch⸗ 
dringenden Verſtändnis und der ungetrübten Darſtellung des perſön⸗ 

lichen Lebens und Wirkens der Menſchen. 

 



  

  

Festliche Tage in Cudwigsburg 
aus 2wei Jahrhunderten. 

Vortrag 
gehalten im Hiſtoriſchen Verein zu Ludwigsburg 

am 24. November 1898 

von Generalmajor Dr. Albert v. Pfiſter. 

iſtt ein bekanntes Wort, das König Friedrich, unſer alter 

geſtrenger Herr, auf dem Kongreß in Wien zu den verſammelten 
Staatsmännern und Projektenmachern im Jahr 1814 ſprach: 

„Ihr werdet doch nicht glauben, aus Schwaben, Bayern und Preußen 
eine einheitliche Nation machen zu können“. — So ſelbſtverſtändlich 
und feſt für alle Ewigkeit gegründet erſchien den regierenden Kreiſen 
damals die Zwietracht des deutſchen Volkes und in der That, es hat 
einer beſonderen und langen Schulung bedurft, um der politiſchen 
Zerriſſenheit ein Ende zu machen. 

Die Oberflächengeſtaltung weniger Gebiete mag dem Sonder⸗ 

leben, der Getrenntheit der Stämme ſo viel Vorſchub leiſten wie der 
deutſche Boden. 

Andere Nationen bildeten ſich einheitlich raſch heraus; die 
Städte Paris und London ſtellten bald die Mittelpunkte, die Wärme⸗ 
quellen für den franzöſiſchen und engliſchen Staat dar. Freilich 

nahm die erwärmende Kraft dieſer Mittelpunkte mit der Entfernung 
von der Wärmequelle ab. — Auf dem vielgeſtaltigen deutſchen Boden 

aber erſtand eine ganze Reihe von Zentren und Wärmequellen: in 

jedem Flußthal, in jedem Bergwinkel, auf jeder kleinen Hochfläche. 

Von dieſen vielen erwärmenden Volksherden ging geiſtige Beeinfluſſung, 

Antrieb, Anſtoß für die nächſte Nachbarſchaft aus, ohne daß man ſie
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von einem gemeinſchaftlichen nationalen Mittelpunkt weither hätte 

holen müſſen. Und darin liegt der Segen des politiſchen Kleinlebens. 

Noch mehr aber wuchſen im Laufe der Jahrhunderte die Nach⸗ 

teile; die Getrenntheit wurde ſo ſtark, daß man Gefahr lief, ſich bald 

nicht mehr richtig zu verſtehen. Denn die Gemüter der Menſchen⸗ 

kinder hängen in wunderſamer Weiſe mit der Geſtaltung des Heimat⸗ 

bodens zuſammen und es ſcheint, je wechſelvollere Formen die Scholle 

annimmt, deſto feſter klebt der Menſchenſinn daran, deſto über⸗ 

wältigender bildet ſich der Erdgeruch heraus, der den Bewohner der 

einen Scholle von dem der benachbarten unterſcheidet. So kommt es, 

daß der Deutſche die Eigenart der Bodenfalte, aus welcher er ſtammt, 

überall mit ſich herumträgt, daß dieſem Gefühl in der deutſchen 

Sprache ein Wort entſpricht, für das den anderen Sprachen der be⸗ 

zeichnende Ausdruck fehlt, das Wort — Heimweh. 

Von einem unſerer geiſtvollſten Hiſtoriker iſt es ausgeſprochen 

worden, daß Schwaben und Holſteiner mit beſonderer Innigkeit der 

Heimat zugethan ſeien, mit einer gewiſſen Selbſtgenügſamkeit ſich auf 

ihren Wohnplatz zurückziehen. — In unſerem Lande Württemberg 

hat das ſtark ausgeſprochene Heimatgefühl in der That dazu geführt, 

daß man zu Zeiten entſchloſſen ſchien, ſich von dem politiſchen und 

und wirtſchaftlichen Leben der Nation vollkommen abzuſondern. 

Es ſind jetzt gerade 30 Jahre her, daß ein derartiger Verſuch 

allen Ernſtes gemacht worden iſt. An die Fülle der Erzeugniſſe wurde 

gemahnt, an die fetten Acker, an Wald und Wieſen und Reben⸗ 

gelände; wie zu allen Zeiten Männer von hohem Geiſt dieſem Boden 

entſproſſen ſeien, wie man nur um ſich zu blicken brauche, um der 

Herrlichkeit des Landes voll zu ſein. 

Und wirklich, auf keinem Stück des deutſchen Bodens locken ſo 

viele Ausſichtstürme die Menge des Volkes zu bewunderndem Schauen. 

Man mag ſich ſtreiten, wo das Heimatbild am eindringlichſten auf 

das Innenleben des Beſchauers wirkt. Iſt es dort von der ſcharfen 

Kante der Alb herab, vom Hohenſtaufen, vom Buſſen, vom Wartberg 

bei Heilbronn? 
Und wiederum trägt das Landſchaftsbild einen anderen Charakter, 

ob wir im altwürttembergiſchen Lande um uns blicken oder von den 

Höhen bei Ellwangen und von der Waldburg im Allgäu. 

Die Eigenart des altwürttembergiſchen Bodens aber, 

ſcheint es mir, tritt nirgends ſo deutlich vor Augen, als wenn wir 

auf der Höhe des Salon ſtehen oder auf dem Römerhügel. Wir ver⸗



mögen kaum uns ſatt zu ſehen. Ringsherum legt ſich der Kranz der 

vielgeſtaltigen Keuperberge von Leonberg über die Solitude, Stutt⸗ 

garter Berge, Schurwald, die Berge, welche das Remsthal abſchließen, 
die von Backnang und Bottwar, von Heilbronn bis zum Zabergäu 
mit dem Michelberg und Heuchelberg, und dahinter gegen Oſten die 

pralligen Höhen der Alb. 

Als Kern aber liegt in der Mitte des Kranzes die herrliche, 
fruchtbare Hochebene, auf welche von allen Seiten die Berge herein⸗ 
blicken, durch welche der Neckar in manchfachen Windungen ſich den 

Weg ſucht. 
Ein richtiges Schönheits- und Zweckmäßigkeitsgefühl hat dazu 

geführt, bei Neugründung einer Stadt und eines Regierungsſitzes den 

ungefähren Mittelpunkt der ſo herrlich umkränzten Hochebene auf⸗ 

zuſuchen. So entſtand Ludwigsburg im Mittelpunkt altwürttem⸗ 

bergiſchen Volkstums nicht nur, ſondern auch im Mittelpunkt der 

rechten Herrlichkeit altwürttembergiſchen Landes. Und dieſe beiden 
Eigentümlichkeiten haben der neuen Stadt ihren Stempel aufgedrückt, 
haben insbeſondere auch ermöglicht, daß ſie mitten im alten Volke 

ſtehend, von allen Seiten her tüchtige bürgerliche Elemente an ſich zog. 
So iſt die Stadt auch in ſchweren Zeiten nicht verkümmert, ſondern 

hat ſich zu einem Mittelpunkt vielſeitiger geiſtiger und induſtrieller 
Thätigkeit aufgeſchwungen und bei ſich einen von ſtarkem Lokal⸗ 
patriotismus getragenen Bürgercharakter auszuprägen vermocht. 

In der alten Zeit aber hat die Stadt nachhaltigen Aufſchwung 

erſt genommen, als Herzog Karl ihr ſeine volle Gunſt zuwandte. 
— Man hat ſich daran gewöhnt, den Herzog Karl ob ſeiner Pracht⸗ 
liebe und ſeines deſpotiſchen Auftretens zu verurteilen und an ihm 
nur den zweiten Teil ſeiner langen Regierung gelten zu laſſen. Das 

Volksgemüt urteilt aber anders. Es kümmerte ſich in jenen Zeiten 
nicht allzuviel um die Nichtachtung der verbrieften Rechte, um die 

Unterdrückung der privilegierten Familien. Im Gegenteil, der auf⸗ 

geklärte Deſpot erfreute ſich bei den Bürgern einer gewiſſen Beliebt⸗ 

heit und Volkstümlichkeit. 
Herzog Karl wußte genau, welch hohen Wert das Volk darauf 

legte, ihn überall zu ſehen, bei jedem Unglück, bei jedem freudigen 
Ereignis, wie der Bürger und Bauer in ihm gerne den Arzt für alle 
Schäden erblickte. Niemals ermangelte der Herzog alle Bittſteller 
vor ſich zu laſſen, an jeden das Wort zu richten, ſich um ihre 
Kleinigkeiten zu kümmern. Die meiſten ſeiner Beamten, viele von 
den Bürgern kannte er perſönlich, namentlich in Ludwigsburg. Mit



beſonderem Wohlgefallen nahm er es auch wahr, wenn bei den zu 
ſeinen Ehren gegebenen Feſten die Bürgerſchaft den erſten Platz 
einnahm. Die Beteiligung auch des geringſten Mannes entging dabei 
ſeiner Aufmerkſamkeit nicht. 

Zahlreiche feſtliche Tage hatte Ludwigsburg, ſo jung es war, 
in den Perioden ſeines Glanzes geſehen. Jagdfeſte waren es zunächſt 
unmittelbar nach der Gründung geweſen. Ein ſolches Hubertusfeſt 
kennen wir, das 1713 zu Ehren des Prinzen Eugen von Savoyen 
gegeben wurde. Noch war die Anſiedlung nicht zur Stadt erhoben, 
als am 31. Oktober 1717 das 200jährige Reformationsfeſt begangen 
wurde. Dann kamen glänzende Hoffeſte. Meiſt waren das ſolche 
Feſtlichkeiten, welche der Herzog ſeinem Hof und der Bürgerſchaft 
gab. Ein Feſt aber, das die geſamte Bürgerſchaft von Ludwigsburg 
dem Herzog gab, fand am 11. Juli 1767 ſtatt zur Feier der Rück⸗ 
kehr des Landesfürſten aus Venedig. 

Es wird berichtet: „Da man der Rückkehr entgegenſah, hätten 
ſich Ludwigsburgs Bürgere bei Zeiten verſammelt in der Abſicht, 
ſolche Anſtalten zu treffen, daß ſie als ein Opfer ihrer unterthänigſten 
Ehrfurcht und Freude mit gnädigſtem Wohlgefallen angeſehen würden“. 

Einmütig beſchloſſen Bürgerſchaft und Magiſtrat eine große 
Ehrenpforte zu errichten mit Sinnbildern und lateiniſchen Verſen. 
Ein Gedicht ſollte verfertigt und gedruckt und durch eine allgemeine 
Illumination die Nacht zum Tage gemacht werden. 

Am 1. Juli war Karl auf der Solitude angekommen und nun 
regten ſich in Ludwigsburg alle Hände, um die Hauptſtraße, die vom 
Stuttgarter Thor ins Schloß führt, mit glänzendem Schmucke zu verſehen. 
Die Ehrenpforte in der Nähe des Karlsplatzes ſei prächtig in die 
Augen gefallen, 78“ breit, 507 hoch. In höchſt abenteuerlichen und 
barocken Formen, in Zuſammenſtellung von Emblemen, Umſchriften, 
Verſen, Figuren und Namenszügen erging ſich der Geſchmack der 
Zeit. — Eine Anzahl von Ehrenbögen ſtellten die Fürſtentugenden 
und die Unterthanenpflichten dar: Gerechtigkeit, Gehorſam, Weis⸗ 
heit u. ſ. f.; man brachte es auf 24 derartige Eigenſchaften, welche 
zugleich durch Sinnbilder ihre Darſtellung fanden, ſo die Freigebig⸗ 

keit durch ein Füllhorn, das ſeinen Segen ausſchüttet, die Dankbar⸗ 
keit durch einen Storch. „Das unterthänigſte Glückwunſchgedicht floß 
aus der Feder eines ſchon längſt durch ſeine poetiſchen Schriften be⸗ 
rühmten Dichters. Es iſt der Ausdruck der reinſten Ehrfurcht, des 
lebhafteſten Verlangens und der brünſtigſten Freude, wobei zugleich 
die Annehmlichkeiten Württembergs mit den reizenden Gegenſtänden
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Venedigs verglichen werden“. — Mit dem Inhalt will ich Ihre 
Geduld nicht auf die Probe ſtellen; es füllt in einem Quartband 
mehrere Seiten und iſt, wie die Beſchreibung des Feſtes überhaupt, 
gedruckt worden bei dem Hof⸗ und Kanzleibuchdrucker Chriſtoph 
Friedrich Cotta in Ludwigsburg, der eine Tochter der unglücklichen 
Marianne Pirker zur Frau hatte. 

So kam der große Tag heran, 11. Juli 1767; nachmittags 
4 Uhr kündigten die Kanonen vom Aſperg an, daß der Herzog die 
Solitude verlaſſen. Als er das Lerchenfeld erreicht, feuerten die 
24 Kanonen auf dem Salon. Nun ging es durch das Stuttgarter 
Thor herein. Voraus ritten 18 blaſende Poſtillons, dann kam auf 
einem kleinen korſiſchen Pferde der 10jährige Sohn des Poſtmeiſters 
Dietrich; darauf die wirklichen Poſtmeiſter, Jäger, militäriſche Eskorte, 
Adjutanten, Läufer; in einem Sſpännigen Wagen der Herzog. Am 
Stuttgarter Thor hatte ſich der Oberamtmann Kerner mit dem 
Gemeinderat und der Dekan Zilling mit der Geiſtlichkeit aufgeſtellt. 
Beide hielten Anſprachen. 

Vom Thor an ſtand die Bürgerſchaft und Schuljugend in zwei 
Reihen. Tauſende aus Stadt und Land Zugereiſte hatten Stellung 
genommen. An der Ehrenpforte ſtreuten 100 Kinder, als Schäfer 
gekleidet und als Gärtner, Blumen. „Die kleine Luiſe Friederike 
Mörike, Tochter des Stadtphyſiei, genoſſe der höchſten Ehre, Sr. 
Herzogl. Durchlaucht das unterthänigſte Glückwünſchunggedicht, in 
blauem Sammt gebunden, auf einer ſilbernen Platte mit beigeſetzten 
wenigen Worten demütigſt zu überreichen“. 

So können wir in Ludwigsburgs Geſchichte keinen Schritt thun, 
ohne berühmte Namen zu nennen; hier Kerner und Mörike. 

„Am großen Schloßthor wurde der Herzog vom ganzen Hof 
empfangen, von allen Kavaliers und Dames, Miniſters, Chefs und 
Maitres.“ „Nachdem die Billets zu bunten Reihen gezogen, ging es 
um 9 Uhr abends zur Tafel.“ — „Mittlerzeit und da inſonderheit 
der Himmel mit einem günſtigen Wetter und Windſtille die Freude 
Ludwigsburgs zu genehmigen ſchiene, wurden in der Stadt alle An⸗ 
ſtalten zu der großen Illumination vorgekehret“. 

Durch die tageshell erleuchteten Straßen fuhr der Herzog ſelbſt 
in Sſpännigem Wagen, von Leibtrabanten umgeben; in drei 6ſpännigen 
Wagen folgten der franzöſiſche, däniſche und preußiſche Geſandte, in 
zwölf Aſpännigen der übrige Hof. Auch des geringſten Mannes Be⸗ 
leuchtung habe der Herzog mit Aufmerkſamkeit betrachtet. — Viele 
tauſend Ampeln, wird berichtet, haben die 8 Pyramiden auf dem
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Marktplatz, die Ehrenpforte und die öffentlichen Gebäude erhellt. 
Überall Figuren und Deviſen. Am neuen Rathaus z. B. ein Baum 
in Blüte, die Ceres, ein Adler u. ſ. f. Johannes Enderle, Becken⸗ 
Meiſter, hatte einen Backofen erleuchtet, in welchen eine Perſon ein⸗ 

geſchoſſen wird mit der Umſchrift: 

Feuer iſt in meinem Ofen, 

Alles ſchieß ich gleich hinein, 
Sollte Jemand wider Hoffen 
Nicht gut württembergiſch ſein. 

Poſtmeiſter Dietrich, Kupferſchmied Stöckle, Perruquier Dank, Bürger⸗ 
meiſter und Spitalverwalter Bunz, Mezger Lachenmayer, Handels⸗ 
mann Mainoni, Oberſtwachtmeiſter v. Scheler und andere Offiziere 
und Beamte, Stadtrat Scheyhing, Buchhändler Pfotenhauer, Konditor 
Bächler, Handelsmann Brentano hatten ſich ganz beſonders angeſtrengt 
mit transparenten Figuren, Sinnbildern und Gedichten, ohne daß 
aber den letzteren irgend ein origineller Gedanke abzugewinnen wäre. 

Auch in manchem Zwerchſtüble wollte der beſcheidene Inſaſſe 
nicht zurückbleiben und ordnete zierlich eine Anzahl von Kerzen. 

In höherem Maß aber thaten ſich hervor das Haus des Hof— 
und Stadtapothekers Biſchoff, Muſikus Himmelreich, Sonnenwirt 
Mezger, Handelsmann Ruthardt, Chirurgus Ritter, Oberamtmann 
Kerner, Amtspfleger Commerell, Diakonus Mieg, Stadthauptmann 

Dannenberger, Knopfmacher Stoz, Oſianderſche Hofapotheke, Kammer⸗ 

muſikus Greiner, Schulmeiſter Kochhaf, Wagner Walther. 

Die ſämtliche Nachbarſchaft in der äußern Meggergaſſe hatte 

eine 36“ hohe Pyramide durch viele hundert Lichter ſtrahlen gemacht 

mit der Inſchrift: 

Unſerem Herzog Karl zur Ehr 
Stellt unſere Gaſſe heut die Pyramide her. 

Schloſſer Scholl, Zimmerobermeiſter Baumgärtner, Stabsfourier 
Klett, Hofglaſer Schmid, Bierwirt Stänglen, Lammwirt Räpple und 

Weigle, Stabshauboiſt Hübler, Holzinſpektor Bommer, Sporer Haußer, 

Seckler Nißle, Waldhornwirt Herzog, Brunnenmacher Kempf, Bürger⸗ 

meiſter Mögling, Stück⸗ und Glockengießer Neubert, waren die Be⸗ 
ſitzer der Häuſer, welche am meiſten in die Augen fielen. Im Ganzen 
ſind 227 Gebäude als reich verziert benannt ohne die vielen anderen, 
welche bloß beleuchtet waren. — 

Wie die Kerzen der Illumination erloſchen, ſo verglomm all⸗ 

mählich auch der Glanz der Selbſtherrſcher groß und klein. Von  
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Weſten her zogen die Heere der Revolution ins Land und der große 
Soldatenkaiſer der Franzoſen nahm mehr als einmal ſeinen Sitz in 
Ludwigsburg, um der ganzen Welt zu zeigen, was eine Nation zu 
leiſten vermag, die einig in ſich iſt und ein feſt zuſammengefügtes 

Vaterland beſitzt, ein Volk, das mit tauſendfach verjüngter Kraft aus 

dem Jungbrunnen der Revolution emporſtieg. Vorbei war es mit 

der Herrlichkeit der Feſte, die Volk und Landesherr ſich gegenſeitig 
gaben. Niemals hatte ſo ſcharf der Wind geweht, als jetzt, wo es 

ſich zeigen ſollte: kann die alte Welt mit ihren abgebrauchten Kunſt⸗ 

griffen und ihrer Weichherzigkeit dem neuen Geiſte widerſtehen oder 
muß ſie ſich unterwerfen? 

Zunächſt hatte ſich Friedrich, der neue Herzog Württembergs, 

im Anſchluß an Oeſterreich für den Widerſtand entſchieden; Ludwigs⸗ 
burg machte er zu ſeinem erſten Waffenplatz und das iſt die Stadt 
auch lange geblieben; denn von Ulm war erſt die Rede, als in den 

vierziger Jahren die Bundesfeſtung gebaut wurde. 
Vor Napoleons Anſturm aber fiel bald die ganze alte Welt in 

Trümmer; jahraus, jahrein zogen nun durch Ludwigsburgs Thore 
die Soldaten des Königs Friedrich hinaus, um für den fremden 
Unterjocher die Waffen zu führen. Über alles deutſche Land hatte 
ſich die Fremdherrſchaft gebreitet. Schonungslos war die Wirklich⸗ 
keit gleichmachend durch alle Thüren eingezogen, hatte ſich an jedem 

Herde niedergeſetzt. Und der, welcher ſeither in ſeiner kleinen, ab⸗ 

geſchiedenen Welt glücklich geweſen war, der Traumbildern nach⸗ 
gejagt, der Philoſoph, der tändelnde Reimſchmied, — ſie Alle ſahen 
ſich mit Einem Ruck in dieſe neue Welt hineingeſtellt, die rauh und 

rückſichtslos ſich deshalb für ſie geſtaltete, weil ſie Angehörige, Söhne 
des überwundenen Volkes waren. 

In ſolcher Stimmung ging ein Ahnen durch die Gemüter, was 
es heiße, als Nation geeinigt und groß zu ſein. In mächtigem 

Strome brachen ſolche Gefühle ſich Bahn während der Frühlingstage 
des Jahres 1813, da man anfing, ſich gegen das fremde Joch auf⸗ 
zubäumen, die zerriſſenen Fetzen des deutſchen Landes in Eins zu 

gießen, um auf dem geſäuberten Boden ein Vaterland zu gründen, 
groß, einig und frei. Damit hatte zugleich die demokratiſche 80 
des deutſchen Volkes ihren Anfang genommen. 

Von dieſen Frühlingstagen 1813 ab iſt das deutſche Volk nie⸗ 
mals wieder ganz ſtill geſtanden, obwohl zu Zeiten bleiſchwerer Schlaf 
auf der Nation lag, obwohl Manche an der Erreichung des Zieles 
verzweifelten. Immer wieder ſchlug das innerſte Sehnen und Denken



durch und ein aufmerkſamer Beobachter, der Franzoſe Edgar Quinet, 
hat es im Jahre 1833 richtig herausgefühlt, wenn er ſagt: „Der 

tiefſte und lebendigſte Gedanke aller deutſchen Herzen iſt doch das 
Verlangen nach nationaler Größe und Herrlichkeit“. 

Die ſchönen Tage des Jahres 1848 haben dies Verlangen nicht 

zu verwirklichen vermocht; denn wiederum hat deutſche Zwietracht 
die Oberhand behalten. 

Die Parteien aber, die ſich in den Jahren 1848 und 1849 ge⸗ 
bildet hatten, lebten in verjüngter Geſtalt wieder auf. Das Vereins⸗ 
weſen war es und die Preſſe, die ſich nunmehr des nationalen 
Gedankens bemächtigten. 

Längſt hatten ſich die Vereine der Schützen, Turner und Sänger 

zuſammengeſchloſſen; im Jahr 1841 ſah Ludwigsburg ſein erſtes, im 

Jahr 1856 ſein zweites Sängerfeſt. Die Germaniſtentage waren der 

Bewegung des Jahres 1848 vorausgegangen und jetzt, im Jahr 1859, 

wurde der Grund zum deutſchen Nationalverein gelegt, der 

zunächſt dem italieniſchen Nationalverein nachgebildet war. 

Juriſten und Naturforſcher, Hiſtoriker, Journaliſten und Handels⸗ 
kammern hielten Vereinsfeſte ab in Gotha, Frankfurt, Bremen, 
Dresden, Stuttgart. Überall brach ſich der Vaterlandsgedanke Bahn; 

überall erwärmte man ſich aufs neue für deutſche Einheit. 

Auf keinem Feſte aber trat der nationale Gedanke mit ſo 
elementarer Kraft hervor, als an dem Tage, da man den 100jährigen 

Geburtstag des Dichters feierte, der ein Liebling des Volkes geworden 

war und zugleich der lauterſte Prophet ſeiner Nationalität, am 

10. November 1859, am Schillerfeſte. Denn in der Perſönlich⸗ 

keit Schillers erkannte ſich die ganze Nation ſelbſt wieder, die deutſche 
Nation mit all ihrer Schwärmerei und Hilfloſigkeit, mit ihrem un⸗ 
ergründlichen Reichtum und zugleich mit all ihrem Jammer und ihrer 
grenzenloſen Armut. Darum geſtaltete ſich der 10. und 11. November 
1859 zu einem deutſchen Feſte einzig in ſeiner Art. 

In ganz Deutſchland war kein Städtchen ſo klein, das nicht 
hätte ſeine eigene Feier haben wollen. In den Vordergrund aber 
traten diejenigen Städte, welche irgend eine engere Beziehung zu dem 

nationalen Dichter herauszufinden wußten: Stuttgart, Dresden, 
Weimar, Jena, Ludwigsburg, Marbach, Lorch, Leipzig, Mannheim 

und andere. 
In Stuttgart war am 8. Mai 1839 das nach Thorwaldſens 

Modell angefertigte Schillerdenkmal enthüllt worden unter Teilnahme 

der nächſten Verwandten Schillers; der 12jährige Enkel zog die Hülle  
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weg, Guſtav Schwab ſprach die Weiherede. Seit 1825 feierte man 
am 10. November regelmäßig das Schillerfeſt; Menzel, Schwab, Schott, 

J. G. Fiſcher pflegten die Reden zu halten. 

So bildeten ſich jetzt im Sommer und Herbſt 1859 bei Zeiten 
Schillervereine, um in den drei Schillerſtädten Stuttgart, Ludwigs⸗ 

burg, Marbach würdige Huldigungen vorzubereiten. 

An der Spitze des Schillerkomite's in Ludwigsburg ſtanden 

Männer wie Stadtſchultheiß Bunz, die Gemeinderäte Bührer, Viktor 

Körner, der Vorſtand des Männergeſangvereins Th. Weihenmajer u. A. 

In jenen Tagen war man noch nicht ſo auf Beflaggen und Aus⸗ 
ſchmücken der Straßen eingerichtet, als heute, wo von einem Tag 

zum andern alle Straßen in wallende Fahnengänge verwandelt 
werden können. Es bedurfte deshalb einer Mahnung durch die 
Preſſe, um Fahnen und Farben auf die Straßen und an die Häuſer 
zu bringen. Seit dem Jahre 1848 hatte man ja keine nationalen 
Feſte mehr gefeiert und mit den herzlieben Farben ſchwarz⸗rot⸗gold 
traute man ſich nicht recht heraus. 

Es wird berichtet, die Häuſer in den Hauptſtraßen von Lud⸗ 

wigsburg ſeien hübſch verziert geweſen, insbeſondere und zwar auf 

Koſten der Stadt die 3 Schillerhäuſer: das Fiſcherſche in der 

Poſtſtraße, das Wetzelſche in der Eberhardſtraße und das Hauſchiſche 
in der Aſpergerſtraße. In erſterem Haus, im Fiſcherſchen, hat 

Schiller in den Jahren 1793 und 94 gewohnt; hier iſt ein Teil des 

Wallenſtein entſtanden, hier ihm ſein erſter Sohn Karl geboren worden. 

Das Wetzelſche Haus ſei die vom Knaben Schiller beſuchte Latein⸗ 

ſchule geweſen und im Hauſchiſchen Haus in der Aſpergerſtraße haben 
ſeine Eltern gewohnt. 

Die Echtheit der letzteren zwei Schillerhäuſer wird von ge⸗ 

wiegten Kennern angezweifelt: nicht im Wetzelſchen Haus ſei damals 
die Lateinſchule geweſen, ſondern im neuen Schulhaus, dem ſpäteren 
Lyzeum; nicht im Hauſchiſchen Haus, Aſpergerſtraße 7, haben Schillers 

Eltern gewohnt, ſondern im ehemalig Röderſchen Haus in der Stutt⸗ 
garterſtraße. 

Am eigentlichen Geburtstage Schillers, am 10. November, fand 

in Ludwigsburg nur eine Vorfeier ſtatt. Mit der Hauptfeier wartete 

man auf den 11. November, an welchem Tage die Schillerfreunde 
aus Stuttgart mit den Schillerſchen Anverwandten erwartet wurden. 

Am Vormittag des 11. November begrüßte Stadtſchultheiß Bunz an 

der Spitze der Ludwigsburger die Feſtgenoſſen auf dem Bahnhof mit 
den Worten: „Wie wir uns heute die Hand reichen zur Feier dieſes



Tages, wie wir im Geiſte vereinigt ſind mit Allen, welche dem großen 
Genius unſeres Dichters huldigen, ſo mögen wir immer vereinigt 

ſein, wenn es gilt dem deutſchen Namen, deutſcher Sitte, deutſcher 
Ehre!“ 

Dann ordnete ſich Alles auf dem Bahnhofplatz zum Zug vor 

das Schillerhaus, Fiſcherſches Haus in der Poſtſtraße: Voraus Muſik, 
Kreisfahne, eine Abteilung des bürgerlichen Schützenkorps, Männer⸗ 
geſangverein und Stuttgarter Liederkranz, Stadtfahne, Ehrengäſte, 

bürgerliche Kollegien und andere Teilnehmer; zum Schluß wieder eine 

Abteilung des bürgerlichen Schützenkorps. In der Poſtſtraße wurde 

Aufſtellung genommen und vom Männergeſangverein das Schillerhaus 

begrüßt. Darauf hielt Profeſſor Schwenk die Feſtrede: 

„Im ganzen deutſchen Vaterlande und über ſeine Marken 
hinaus weit über Land und Meer wird in dieſen Tagen Friedrich 

Schiller gefeiert.“ Hier ſei die Stätte, wo halb im Kinderſpiel, halb 
in ernſtem Streben ſich die erſten Keime des dramatiſchen Dichters 
entwickelten; hier zugleich der Platz, zu welchem nach herben Lebens⸗ 

erfahrungen der Dichter im Herbſt 1793 zurückgekehrt, als ſchon des 
Ruhmes heiliger Kranz auf ſeiner Stirne glänzte als Dichter, Denker 

und Hiſtoriker. „Seit mehr als einem halben Jahrhundert iſt der 

Dichter hingegangen, aber ſein geſchriebenes Wort hat ſeine Miſſion 
fortgeſetzt und wirkt weiter bei den kommenden Geſchlechtern“. 

Durch die Stadt ging der Zug an den Schillerhäuſern 
vorüber nach der vorderen Schloßſtraße, wo zahlreiche Wagen nach 

Marbach bereit ſtanden. 

Marbach ſelbſt hatte ſich in ſeinen beſten Staat geworfen. Eine 
große Fahne ſchwarz⸗rot⸗gold wehte als einzige äußere Zier vor 

Schillers Geburtshaus. Hier ſammelte man ſich und J. G. 
Fiſcher ſprach: „So ſtehſt du denn vor uns, ſtille Geburtsſtätte 

jenes Marbacher Kinds, deſſen Namen ſeit 8 Jahrzehnten die Welt 
erfüllt, für die Zukunft geſichert durch die Anſtrengung der wackeren 

Männer, die ihre Stadt und ihre Nation ehren wollten, indem ſie 
die Wiege ihres größten Mitbürgers erwarben, und durch ſinnvolle 
Künſtlerpietät der Geſtalt zurückgegeben, in welcher ſie Schiller, den 
Knaben, umfing. Dank den Männern und den vielen beitragenden 

Händen von Deutſchen aller Länder, daß ſie ein teures Gut auf dieſe 
Weiſe der Verehrung des Vaterlandes übergeben!“ 

Dann ging es hinaus zur Schillerhöhe, wo die Grundſtein⸗ 
legung zum künftigen Denkmal ſtattfand. Der Abend brachte alle  



Feſtgäſte zurück nach Ludwigsburg; Muſik vor dem Schillerhaus, 

bengaliſche Beleuchtung der Schillerbüſte und Feſtmahl in den Hotels 
zum Bären und zur Kanne. 

Was Profeſſor Schwenk in ſeiner Rede vorangeſtellt hatte: 

„weit über die deutſchen Grenzen hinaus, weit über Land und Meer 

wird dieſer Tag gefeiert werden“, das hat ſich in vollem Maße be⸗ 
wahrheitet. 

Nicht nur hat der feſtliche Tag den fremden Nationen die 
ganze Bedeutung der deutſchen Literatur und Bildung in lebendige 

Erinnerung gebracht, ſondern er hat ihnen den deutſchen Geiſt von 
einer noch ungekannten Seite gezeigt. Engländer und Franzoſen er⸗ 

kannten dabei, daß etwas Mächtigeres in dem deutſchen Volke liege, 

als was auf der politiſchen Oberfläche ſchwimme. 
„Es iſt ein trauriger Gedanke,“ ſchreibt die Pariſer Preſſe, 

„daß ein nationales Feſt, wie das, welches Deutſchland zu Ehren 
Schillers feiert, in Frankreich unmöglich iſt.“ 

Und mit ſauerſüßer Miene läßt ſich eine engliſche Zeitung ſo 
vernehmen: Recht und billig ſei es, daß ſich die Landsleute eines 

Walter Scott und Bulwer vereinigen, um dem großen deutſchen 

Dichter ihre Huldigung darzubringen. Indem Deutſchland dieſes Feſt 

begehe, feiere es eine rechte Einheit des Geiſtes, die viel beſſer ſei, 

als wenn die Deutſchen ſich Elſaß oder Schleswig⸗Holſtein erwerben 
oder den Zielen des Nationalvereins nachgehen. 

Die Sorgfalt, mit der jene gierigen Inſulaner uns Deutſche 

ſtets auf das Gebiet des Geiſtes, als auf unſere richtige Domäne 
verweiſen, iſt geradezu rührend; unendliche Seelenangſt verraten ſie, 

wir möchten einmal die Karte Europas zu unſerem Vorteil ändern, 

uns des Elſaßes und Schleswig⸗Holſteins erinnern, um endlich auch 
einmal neben der Herrſchaft im Reiche des Geiſtes Teil zu bekommen 
an den Herrlichkeiten dieſer Welt. 

Der Glaube, daß durch einen weiſen Ratſchluß der Vorſehung 
das deutſche Volk für alle Zeiten beſtimmt ſei zur Armut, Zwietracht 
und Machtloſigkeit, ſitzt nirgends ſo feſt als bei den Engländern; 

nirgends als auf jener Inſel iſt man ſeiner Sache ſo ſicher, daß alle 
Mittel erlaubt ſeien, um die Deutſchen von dem Mitgenuß an den 
Gütern dieſer Welt auszuſchließen. 

Faſt 100 Jahre waren verfloſſen zwiſchen dem Tage, da die⸗ 
Ludwigsburger ihrem Herzog Karl im Jahr 1767 ein glänzendes 
Feſt gaben und dem Tage, da ſie im November 1859 den Genius 
Schillers und die Einheit Deutſchlands feierten. Fremd, durchaus
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unvereinbar fremd ſtehen ſich die beiden Generationen von 1767 und 
1859 gegenüber. 

Seit Schillers 100jährigem Geburtstag ſind jetzt 40 Jahre hin⸗ 

gegangen. Nicht fremd gerade, aber umgewandelt ſtehen wir heute 
im Vollgenuß der nationalen Güter denen gegenüber, welche vor 

40 Jahren nur ein Hoffen genährt hatten. 
In den Tagen, da man die Einheit der deutſchen Nation zu⸗ 

ſammenklingen ließ mit der Feier des Schillerſchen Idealismus, mag 

wohl kaum Einer daran gedacht haben, daß reichlich 10 Jahre genügen 

werden, um Alles das zur Wirklichkeit zu machen, von dem man jetzt 

nur ſang und träumte und in froher Hoffnung redete. Heute iſt ein 
Geſchlecht erwachſen, dem das wirklich vorhandene greifbare Vater⸗ 
land, die nationale Einheit als etwas Selbſtverſtändliches erſcheint. 
Groß geworden iſt dies Geſchlecht in jahrzehntelanger demokratiſcher 

Erziehung, haſtig zeigt es ſich, ungeduldig, auf augenblicklichen Er⸗ 

werb und weitgehenden Genuß bedacht, zeitgeizig, kurz angebunden, 

von raſchem Entſchluß, unternehmungsluſtig, leicht vergeſſend. 

Mit immer raſcherem Umſchwung ſcheint ſich das Rad der Welt⸗ 
geſchichte zu drehen, das Rad der Geſchichte jeder Stadt, jedes Einzel⸗ 
menſchen. Darum wird auch die Aufgabe der Geſchichtsſchreiber und 
hiſtoriſchen Vereine, welche das Stetige, Bleibende, den leitenden Ge⸗ 

danken in all dem Wirbel zu erkennen und feſtzuhalten haben, immer 

ſchwieriger und umfaſſender. 

Von ſolchem Geſichtspunkt aus iſt das Erſtehen des hiſtoriſchen 
Vereins in Ludwigsburg ganz beſonders freudig zu begrüßen. In 

ſeinem Berufe liegt es ja, das Spiegelbild von all dem, was war, 

was ſich allmählich herausgebildet hat, was heute ſich darſtellt, der 
engeren Heimat vorzuhalten und die Materialien zu ſammeln. 

Im Berufe des hiſtoriſchen Vereins liegt es namentlich auch, 

uns im Vorwärtsſtürmen der Gegenwart den ganzen Reiz der Ver⸗ 

gangenheit zu bewahren; dieſe Bogengänge auf dem Marktplatz, dieſe 

Häuſer, aus denen große Geiſter hervorgegangen, dieſe ſchattigen 

Baumgänge und weiten Plätze mit den altgewohnten Figuren zu be⸗ 

leben, uns die alte, ſüße, traumſelige Zeit wieder vorzuführen in 

Licht und Schatten, uns die Fülle der Erinnerungen zu erhalten, jenes 

ſtille Kleinleben, dieſe geheimen Schauer, dieſe holden Erſcheinungen, 

kurz alles das, was vor uns ſteht bei den Worten: 

Der Zauber von Ludwigsburg. 
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Einiges über das Straßenweſen 
im Perzogtum Wirtemberg 

und 

der Ban der Landſtraße Sluttgart⸗Koruweſtheim⸗Ludwigsburg. 

Von Dr. Friedrich Baaß, Oberpoſtſekretär. 

chon im Jahre 17003) war man im Schwäbiſchen Kreis darauf 

bedacht, das weite Geleiſe auf 6 Schuh von den Schienen und 
8 Schuh von den Naben einzuführen. Wegen der vielen engen Staigen, 

der Holz⸗ und Feldwege und wegen der koſtſpieligen Veränderung des 

Fuhrweſens aber entſtanden ſo große Schwierigkeiten, daß man das 

Werk auf einfachere Weiſe auszuführen ſuchte. Man hoffte nach und 
nach zum mittleren und endlich auch zum weiten Geleiſe zu gelangen, 

wenn man an Stelle der ſeitherigen Gabel⸗ oder Lannenwägen die 

Deichſelwägen einführte. Dies geſchah im Jahre 1706. Durch das 

Fahren mit der Gabel nemlich wurden die Geleiſe ſehr vertieft und 

die Wege in der Mitte dermaßen ausgetreten, daß das Waſſer keinen 

Ablauf finden konnte; infolge deſſen waren die Wege voller Moraſt 
und ſtellenweiſe ganz unbrauchbar. 

Der ſchwäbiſche Kreiskonvent erließ am 2. April 1710 ein Patent 

des Inhalts: 
1. Daß die Stände in ihren Diſtrikten die Land⸗ und Güterſtraßen 

thunlichſt ſo erweitern ſollten, daß nach und nach das weite 

Geleis eingeführt und 2 Pferde neben und nicht mehr wie ſeit⸗ 
her vor einander geſpannt werden könnten; 

2. Daß es von Pfingſten 1710 ab verboten ſein ſollte, mit der 

„Gabel, Enz oder Lannen“ zu fahren, und alle Fuhren, welche 

nicht mit der Deichſel verſehen ſeien, ſollten angehalten werden, 
die Güter abgeladen, das Fuhrwerk zerſchlagen und unbrauch⸗ 
bar gemacht, die ÜUbertreter aber mit Pfändung der Pferde oder 
ſonſt abgeſtraft werden. 

) Durch Verordnungen vom 27. Juni 1695 und vom 7. Januar 1705 

wurde auch die Errichtung von Wegw 1 ern an den Scheidewegen be⸗ 

fohlen. (Red.)



Den Wagnern und Schmieden war es bei namhafter Strafe 

unterſagt, neue Lannen oder Gabeln zu verfertigen, außer für 

einſpännige Karren. 
3. Damit ſich Niemand wegen „Enge des Weges“ und des „tiefen 

Geleiſes“ entſchuldigen könne, ſolle dieſes letztere an jedem Ort 
entweder durch die Bewohner gemeinſchaftlich oder durch die 
Anlieger eingeworſen, die Wege planiert und geebnet und zu 

ſolchen Ausbeſſerungen von Zeit zu Zeit angehalten werden. 

4. Mit der Ausführung dieſes Patents wurden die Territorial⸗ 
herrſchaften beauftragt. 

Falls ſich eine ſolche Herrſchaft ſaumſelig zeigen ſollte, 
wurde das Kreisausſchreibeamt mit der Ausführung der Arbeit 

auf Koſten des Säumigen betraut. 

Die ſofortige Durchführung dieſes Kreispatents wurde jedoch 
verhindert infolge der damaligen Kriegszeiten und der dadurch hervor⸗ 
gerufenen Völkermärſche. Aber auch nach erlangtem Frieden fehlte 
es an einer einheitlichen Leitung und an einer zuverläſſigen Inſtruk⸗ 
tion, wie die Arbeiten auszuführen wären. 

Da alle Kreisſtände mit der Straßenreparation nicht gleichzeitig 

begannen, ſo wurde der Verkehr oft auf diejenigen Gebiete abgeleitet, 

deren Straßen für das Deichſelfuhrweſen die fortgeſchrittenſten, die beſt⸗ 

hergerichteten waren; dadurch entſtanden den andern Herrſchaften und 

namentlich deren gewerbetreibenden Unterthanen oft bedeutende Ein⸗ 
bußen. Die ſäumigen Herrſchaften wurden daher oftmals von den 

Gewerbetreibenden, namentlich den Gaſtwirten und den Fuhrleuten 
gedrängt, mit der Straßenreparation vorwärts zu machen. So z. B. 

bitten in einer gemeinſchaftlichen Petition vom 2. Juni 1738 9 Pful⸗ 

linger Schildwirte den Herzog („da ſie allſambt mit Steuern und An⸗ 

lagen namentlich aber Punkto des in der Admodiation ſehr hoch ge⸗ 

triebenen Umgeldes ſehr hardt beſchwehrt ſeyed“), er möge die 3 Steigen 

erweitern laſſen, dergeſtalt, daß dieſelben zu dem Deichſelfuhrweſen 

gebraucht werden könnten, andernfalls notwendig ihre geſamten Wirt⸗ 
ſchaften ruiniert ſeien, da die Fuhrleute von dem ganzen Donauthale, 

welche ſeither dieſe Steigen benützt hätten, dieſelben nicht mehr paſſie⸗ 

ren könnten und ſich eines andern Wegs bedienen müßten. 
Andererſeits war aber dieſes Kreispatent auch nicht überall 

durchzuführen, ſo z. B. in der Baar. Am 24. Mai 1738 bitten nem⸗ 
lich die Amts⸗ und Dorfvögte der in der Baar gelegenen Tuttlingen⸗ 

ſchen Amtsflecken den Herzog um Siſtierung des Patents, da es in 
dieſen moraſtigen Gegenden, namentlich in den „Kohlwäldern“, die
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pure Unmöglichkeit ſei, die Straßen und Wege zu dem Deichſelfuhr⸗ 
weſen brauchbar zu machen. Dieſes Bittgeſuch wurde unterſtützt 

vom Tuttlinger Staatsamtmann (Expeditionsrath Grabherz), der noch 

anfügte, daß bei den Kohlentransporten zum Bergwerk Ludwigsthal 
das Gabel- und Lannenfuhrweſen zum Gebrauch erlaubt wer⸗ 

den möge. 

Auch die Prälaten und die Landſtände wandten ſich in einer 
Petition, von der weiter unten die Rede ſein wird, an den Herzog, 

von der Anlegung neuer Straßen abzuſehen. 
Wie aus dieſen paar Proben zu erſehen iſt, ſtanden der da⸗ 

maligen Straßenreparation ſchon beim Beginn die widerſtrebendſten 

Intereſſen gegenüber und im Verlauf der Reparation verdichteten ſich 

dieſe Gegenſätze noch mehr, ſo daß der Straßenbau nur langſam vor⸗ 

wärts ging, oftmals ſtockte und zeitweiſe überhaupt eingeſtellt wer⸗ 

den mußte. 
Da eine ſachverſtändige Leitung fehlte, ſo fielen die an ver⸗ 

ſchiedenen Orten begonnenen Reparationen auch nicht nach Wunſch 

aus, weshalb am 5. Juni 1737 von Ulm aus eine Kreis⸗Information 
erlaſſen wurde, in der es als das ſicherſte bezeichnet wurde, wenn beim 
Straßenbau der in den franzöſiſchen Provinzen bisher beobachteten 

Methode nachgegangen und nach derſelben eine vollſtändige Anleitung 

gegeben werde, was bei einem Straßenbau hauptſächlich zu beachten 

ſei. Nach dieſer Inſtruktion iſt bei Anleguug eines Wegs vor allem 

die Diſtanz (wie weit Ebene, Berg und Thal, Krümmungen ꝛc.) zu 

beachten, um die Ausſteckung durch Pfähle darnach machen zu können; 

weiterhin die Beſchaffenheit des Erdreichs, die verſchiedenen Ortſchaf⸗ 

ten, die Bäche, Brücken, Dämme und Strebemauern, welche etwa zu 

machen wären ꝛe. Wenn dann ein Weg ſolchergeſtalt ausgemeſſen 

und abgeſteckt ſei, ſo könne einem jeden Amt ein Stück zur Reparation 

angewieſen werden. Dabei ſei aber zu beobachten, daß dem Unter⸗ 
thanen die Zeit vergönnt werde, neben dieſer Arbeit ſein ordentliches 

Feldgeſchäft mitverſehen zu können, daher er zu dieſen Wegreparationen 

nur vom 10. oder 15. April bis 20. oder 25. Juli und dann vom 
20. Auguſt bis in den Herbſt anzuhalten ſei; ebenſo ſolle alle 3—4 

Tage eine Ablöſung ſtattfinden. Jede Obrigkeit aber ſolle dahin ſehen, 
daß die Beamten keine Unterthanen von dieſer Arbeit ausnehmen 

oder auch dieſe für ihre Perſonen andere ums Geld ſtellen. Dann 
folgen genaue Anleitungen über die zu beachtende Technik des Straßen⸗ 
baues, ob moraſtiger, kieſiger, ſteiniger oder ſandiger Boden u. ſ. w. 

Außer dieſer Inſtruktion hatte der ſchwäbiſche Kreis in



erſter Linie mit der Verbeſſerung der beiden Heer⸗ und Landſtraßen 

von Frankfurt am Main und von Straßburg nach Stuttgart und von 
da weiter nach Schaffhauſen, Ulm und Nürnberg zu beginnen. 

Durch eine herzogliche Verordnung vom 31. Dezember 1737 
wurde zur Reparierung der Wege und Landſtraßen eine beſondere 
Deputation geſchaffen, beſtehend aus dem Geheimen Legationsrath 

Herpffer als Vorſitzendem und den beiden Expeditionsräthen Käppel 

und Scheinemann. Dieſer Behörde dienten folgende allgemeinen herzog⸗ 

lichen Beſtimmungen zur Richtſchnur: 
Zur Beſtreitung der Koſten ſollten ſowohl beide fürſtlichen 

Kammern als auch das ganze Land beigezogen werden, „mithin ein 

allgemeines Werk daraus gemacht werden“ und wo Güter zu den 

Straßen zu nehmen, ſolche baar bezahlt, die abgehenden alten Wege 

aber den Communen verkauft werden, nicht weniger von den nächſt⸗ 

gelegenen Herrſchaften und Communen, Steinbrüchen und Waldungen 

die benötigten Steine und Holz umſonſt hergegeben, auch die erforder⸗ 

lichen Hand⸗ und Fuhrfrohnen von den Communen ohne Bezahlung 

präſtiert, ihnen aber dieſe Leiſtungen in der vorzunehmenden General⸗ 

paräquation des ganzen Landes vergütet werden ſolle. 

Am 4. November 1737 hatte der herzogliche Adminiſtrator für 

ſeine Lande den Ingenieurhauptmann Leger und den Hauptmann von 

Reichmann beauftragt, die Straßen von Stuttgart nach Heilbronn 

(Frankfurt a. M.) und von Stuttgart nach Pforzheim (Straßburg) 

zu inſpizieren und hierüber einen Riß und Koſtenvoranſchlag aufzu⸗ 
ſtellen und dabei im Bericht anzugeben: welche Krümmungen abzu⸗ 

ſchneiden, woher die notwendigen Materialien (Erde, Kies, Stein, 

Sand ꝛc.) zu nehmen, wie viel Fuhren und Handfrohnen dazu nötig, 

welche Unterthanen auch von ritterſchaftlichen und anderen außer⸗ 

herriſchen Orten links und rechts der Straße beizuziehen ſeien. Dies 

alles ſollte ſo beſchleunigt werden, daß etwa dieſen Winter (1737) noch 

bei paſſender Witterung die Materialien beigeführt werden könnten. 

5 Wochen ſpäter erſtattet der Hauptmann Leger an den Herzog ſeinen 

Bericht bezüglich der Straße nach Heilbronn (Frankfurt a. M.). Dieſe 
Straße ſollte nämlich zuerſt und als Probe auf das ganze 

Straßenreparationsweſen gemacht werden. 

Die obengenannte Straßendeputation hatte in Hinſicht auf dieſen 

Straßenbau folgende Anordnungen zu beobachten: 

„Wo die Verkürzung der Wege nicht ſo wichtig ſei keine 

neue Straße einzurichten ſondern lieber der alte Weg zu reparieren, 

ingleichen ein Grundkapital von etlichen 1000 Gulden einſtweilen



  

parat zu halten und übrigens von dem Ingenieur ein genauer Koſten⸗ 

voranſchlag aufzuſtellen. 
Außer dem Haupmann Leger ſei noch ein weiterer tüchtiger 

Ingenieur aufzuſtellen. Derſelbe war der Hauptmann v. Vehlen (ſiehe 

nachher), der für dieſe Extrabemühung neben ſeiner Hauptmannsgage 

die Fourage auf 4 Pferde als Zugabe erhielt. Dieſer Straßenbau 
ſei auch darum „vielen exceptionen und difficultäten“ unterworfen, 
weil die Landſtraße an vielen Orten anders als bisher angelegt wer⸗ 

den ſolle, wodurch nur auf der Route von Stuttgart nach Heilbronn 7 

Städte und Amter (Stammheim, Aſperg, Bietigheim, Beſigheim, Walheim, 
Kirchheim, Lauffen), durch welehe Orte ſeither die Landſtraße gegangen 

und ſelbige viel Nahrung davon gehabt — exeludirt würden, mithin 

zu beſorgen ſei, daß alle dieſe Communen wohl bei der herzoglichen 

Herrſchaft als Landſchaft große Klagen einbringen werden.“ 

Der dem Hauptmann Leger erteilte oben erwähnte Auftrag be⸗ 
züglich der neuen Straßenroute Stuttgart⸗Heilbronn wurde von dem⸗ 
ſelben am 10. Dezember 1737 vollzogen und hierüber berichtet, „daß 

die ſeitherige Route allzuvielen Krümmungen unterworfen ſei, ja bei 

überlaufendem ſtarken Neckar und anderen Bächen entweder gar nicht 

oder mit großer Gefahr zu paſſieren ſei, zumal auch hin und wieder 
auf dieſer Landſtraße einige Hohlwege und allzuviele Berge ſich be⸗ 

fänden, welche nicht zu umfahren und die ganze Straße 11040 Ruthen 

lang ſei; dahingegen er bei weiterem Augenſchein, wenn die Land⸗ 

ſtraße geraden Wegs über Ludwigsburg⸗Benningen auf den 

Landturm bei Kaltenweſten nach Heilbronn zugerichtet 
würde, nicht nur viele Berg⸗ und Hohlwege coupiert, ſondern dieſer 

Weg, da er nur 9210 Ruthen beträgt, ca. 2 Stunden näher ſei und 

mit geringen Koſten ausgeführt werden könne; dabei ſei zu beachten, 

daß auf der ganzen Linie die Steinbrüche in der Nähe ſeien und mit 

Beiführung der Materialien viele Koſten erſpart würden, auch man 

beſtändig auf der Höhe bleiben, mithin die Straße dauerhafter ſein 

werde, auch bei einer Diſtanz von 2 Stunden viele Güter erſpart 

werden könnten. Es wäre zwar von Ludwigsburg nach Beihingen 

näher über den Neckar, allein dieſer Ort ſei erſtens ritterſchaftlich, 

zweitens ſei keine Brücke über den Neckar erbaut und dermalen kein 
anderer Weg zu machen, als daß man ſich der bereits ſtehenden Brücke 
zu Benningen bedienen müſſe, welcher Umweg etwa eine kleine halbe 

Stunde betrage. Die Städte und Amter, auch angrenzenden ritter⸗ 
ſchaftlichen und andere ausländiſchen Orte, welche bei Machung dieſer 
Heer⸗ und Landſtraße herangezogen werden könnten, ſeien: Stuttgart,
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Cannſtatt, Stammheim, Markgröningen, Beihingen, Geiſingen, Heutings⸗ 
heim, Marbach, Aldingen, Mühlhauſen, Waiblingen, Winnenden, Back⸗ 

nang, Oppenweiler, Gr. Aſpach, Winzerhauſen, Bottwar, Beilſtein, 

Heſſigheim, Mundelsheim, Bietigheim, Beſigheim, Gr. Sachſenheim, 

Brackenheim, Lauffen, Güglingen, Liebenſtein, Thalheim, Weinsberg, 
Steinsfeld, Heilbronn mit den commenturiſchen Orten.“ 

Ehe noch dieſer Leger'ſche Bericht einging, hatte der Herzog Karl 

ſeinen Stallmeiſter v. Röder beauftragt, von dem obengenannten Haupt⸗ 

mann v. Vehlen, welcher verſchiedene Jahre in Frankreich an den 

Straßenverbeſſerungen gearbeitet und in kurzer Zeit ſolche in der 
Grafſchaft Mömpelgard ausgeführt hatte, einen Bericht über die 

projektierten Reparationen einzuverlangen. Am 14. Dezember 1737 

nun macht Hauptmann v. Vehlen dem Herzog entſprechende Vorſchläge, 

wie die Straßen und Wege im Land zu verbeſſern ſeien. Zuvor müſſe 

er aber wiſſen: 

a. wie viel Dörfer man ihm anweiſen wolle zur Reparierung des 

Wegs von Stuttgart nach Cannſtatt und wie viel zu dem von 

Stuttgart nach Ludwigsburg, welche beiden Wege er gleichzeitig 

anfangen wolle; 

b. ſodann wolle er mit den Dorfbeamten beſprechen, wie ſtark dieſes 

Dorf an Arbeitern und Fuhren ſei, worauf er ſelbſt eine Re⸗ 
partition machen würde; 

c. von der ihm untergebenen Mömpelgarder Compagnie ſollten 

etwa 15 Mann beordert werden, damit ſolche die Unterthanen 
die Art und Weiſe des Wegbaues lehrten; 

d. Sogleich nach der Saatzeit wäre anzufangen; 

E. Befohlen ſolle werden, wie viel Tage wöchentlich die Unterthanen 

jedes Dorfs zu arbeiten hätten; 

f. Ernennung eines Regierungsraths, an den er ſich zu wenden 

hätte zur Vermeidung von Weitläufigkeiten; 

g. ihn ſelbſt ſolle man zu einem andern Regiment aggregieren und 
ſeine Gage erhöhen, da er mindeſtens 4 Pferde halten müſſe. 

Dieſe v. Vehlen'ſchen Vorſchläge und Wünſche wurden in der 

Hauptſache auch beachtet und ſeinem letzten Wunſch auf Gageerhöhung 
entſprochen. 

Einige Tage nach Eingang dieſer v. Vehlen'ſchen Vorſchläge, 

am 24. Dezember 1737, berichtet auch der Hauptmann von Reichmann 
über den Befund ſeiner Inſpektionstour nach Pforzheim. Er ſchlägt 
vor, daß von jedem angrenzenden Ort 33 pCt. der Männer 8 Tage 
zur Arbeit beſtimmt werden; ein Ort ſolle 100 Fuhren führen 

 



  

und jeden Tag ſolle dieſem Ort die Zahl der gefahrenen Fuhren be⸗ 
ſcheinigt und mit ihm abgerechnet werden. Geſchirr, Kalk, Sand, 

Holz ꝛc. ſei ebenfalls erforderlich; da er nicht allein fertig würde, 
müßte er einige gute „Polir“ haben; auch verlangte er 2 Pferde⸗ 
rationen und freies Quartier für ſich und ſeine Leute. 

Nachdem dieſe Vorſchläge der 3 zur Ausführung des Straßen⸗ 
baues berufenen Ingenieure von der Straßendeputation geprüft wor⸗ 
den waren, wurde mit dem Bau der Straße von Stuttgart nach Lud⸗ 
wigsburg im April 1738 begonnen. Die Strecke Stuttgart⸗Zuffen⸗ 
hauſen erhielt der Hauptmann von Reichmann und die Strecke Zuffen⸗ 
hauſen⸗Ludwigsburg der Hauptmann Leger zur Ausführung. 

Die Straße von Stuttgart nach und zwar bis 

Zuffenhauſen betuung fe ns 
von Zuffenhauſen nach 0 00 „„II 

Summa . 7515 Tolſen 
(6 Toiſen 2/ Ruthen oder 1 frz. Toiſe 6 wbg. Schuh). 

Dieſe Strecke wurde auf folgende Städte und Amter repartiert: 
Stuttgart Stadt mit 1263 Toiſen 

7 ifd 356 

Brackenheim ie r 

Ludwigsburg 7 1104 Toiſen 

Aſperg 4 
Markgröningen „ 523 „ 
Bietigheim 
Brackenheim 7 893333 

Beſigheim rin ien 

Es war jedoch nicht ins Belieben dieſer Städte und Amter ge⸗ 

ſtellt, an welchem Tage ſie mit der zugeteilten Arbeit beginnen woll⸗ 
ten, auch nicht wie viel Mannſchaften und Fuhren ſie heranziehen 
wollten; dies alles war genau vorgezeichnet. So heißt es z. B.: 

Am 23. April 1738 hat 
Stadt und Amt ——— 100 Mannſchaften und 8 Fuhren; 
AIſpers 15 7 

Am 24. eite 

Markgröningen 0 5 6 2 
Bietigheimm 5 . 2 

Am 25. April: 

Wiigheim 30 
Bräckenheimm 60 5 „6 5



Die Schänzer mußten zur Hälfte Schaufeln und zur Hälfte 
Hauen mitbringen. 

Mit dem Beginn dieſes Straßenbaues und der Repartition der 

Leiſtungen auf die verſchiedenen Städte und Amter beginnt nun ein 
Sturm von Klagen und Beſchwerden, von Bittgeſuchen um 

Anderslegung der Trace, um ganze oder teilweiſe Befreiung von den 

auferlegten Laſten, von Entſchuldigungen wegen nicht geleiſteter 

Frohnen u. ſ. w. 
Dieſen Geſuchen konnte in der Regel nicht entſprochen werden 

und bei der notoriſchen Armut des Landes kam der Straßenbau oft⸗ 

mals ins Stocken. Wurde dem Geſuch einer Gemeinde oder eines 
Amtes aber willfahrt, ſo mußte die Minderleiſtung auf andere Städte 

und Amter überwälzt werden, was wiederum Klagen und Beſchwerden 
hervorrief. 

Da dieſe Schriftſtücke manchfach Intereſſantes und bisher Un⸗ 

bekanntes enthalten, ſo dürfte ein kurzes Eingehen auf den Inhalt 
einer Anzahl derſelben an dieſer Stelle nicht unzweckmäßig ſein: 

Am 20. Mai 1738 fragt Stuttgart beim Herzog an, wie die⸗ 
ſelbe „wegen der befohlenen Thung⸗Hauffen⸗Wegſchaffung in der Stadt“ 

ſich zu verhalten habe. Anläßlich der Straßenreparation hatte der Herzog 
befohlen, daß die ſowohl in der Stadt als vor den Thoren an den 

Gärten befindlichen „Thung⸗Hauffen“ innerhalb 8 Tagen bei 10 fl. 
Strafe in die Güter oder andere Orte geſchafft werden ſollten. Dieſer 

Befehl war einfach eine Auffriſchung der in der Gaſſenordnung vom 

Jahre 1698 enthaltenen Beſtimmung, daß man die Miſten in den 

Straßen der Stadt Stuttgart von Zeit zu Zeit entfernen und auf's 
Feld bringen ſolle. Der Stadtvogt bittet nun um Aufſchub bis Herbſt 
„wenigſtens in den Hauptſtraßen“ und um Ermäßigung der Strafe 
Guf 1 fl. 30Fr⸗ 

Am 3. Juni bittet der Magiſtrat zu Cannſtatt wegen Froſt⸗ 

ſchadens in den Weingärten und des erlittenen großen Hagelſchlags 
in den Amtsorten Hedelfingen, Rohracker; Sillenbuch, Obertürkheim, 

Uhlbach und Rommelshaufen am 18. Mai es bei wöchentlich 2maliger 
ſtatt bisher Amaliger Tagesarbeit bewenden zu laſſen. 

Am 9. Juni 1738 bitten Stadt und Amt Waiblingen den 
Herzog abermals, ſie von der (zum Bau der Ludwigsburger⸗Straße) 
auferlegten Laſt von 40 Handfröhnern und 12 Fuhren zu befreien in An⸗ 
betracht ihrer mißlichen wirtſchaftlichen Lage. Nach einer Berechnung 
vom 26. März 1738 hätte nämlich Waiblingen 416 Ruthen des Wegs 
mit 3250 fl. herzuſtellen gehabt. Die Waiblinger begründen ihre



  

Bitte damit, daß ſie in Waiblingen mit Erbauung einer ganz ſteiner⸗ 

nen Remsbrücke beſchäftigt ſeien, welche allein 4000 fl. Koſten ver⸗ 

urſache, wozu man das meiſte zur Verzinſung aufnehmen müſſe; auch 

ſeien dazu zur Zeit ſehr viele Taglöhner und Handwerksleute erforder⸗ 

lich. Seit 5. Juni aber ſei noch dazu gekommen, daß die Weinberge 

durch 2maligen ſtarken Froſt meiſtenteils ruiniert wurden und auch 

da, wo die Trauben nicht erfroren ſeien, fielen dieſelben bei dem an⸗ 

haltenden Regenwetter völlig herunter, ſo daß es mit dem Herbſtſegen 

und mit dem Obſt abermals ſehr gefehlt ſei, wodurch die meiſt aus 

armen Weingärtnern beſtehende Einwohnerſchaft nirgends mehr leicht 

etwas auf Credit bekomme und daher großen Mangel an Brot leiden 

müſſe. Über die Hälfte der Einwohner ſei ſo arm, daß ſie außer⸗ 

halb des Orts nicht wohl auf einen weniger auf 2 oder mehr Tage 

das nötige Brot ſich anzuſchaffen vermöchten, ja nicht einmal das 

Schlafgeld; das Geld aber für dieſe Leute aus der Kaſſe zu bezahlen, 

ſei deshalb nicht möglich, weil Stadt und Amt nicht das Geringſte 

in der Kaſſe hätten, ſondern noch über 1000 fl. an der letzten 

Winteranlage und „Türkenhilf“ zu bezahlen hätten. 

Auf dieſe draſtiſche Schilderung der wirtſchaftlichen Lage von 

Stadt und Amt Waiblingen erging am 23. Juni ein herzoglicher Be⸗ 

ſchluß dahin, daß die Leiſtungen auf die Hälfte ermäßigt ſeien, und 

daß aber dieſes Contingent bis die Ernte angehe, unfehlbar ſolle ge⸗ 

ſtellt werden unter die Direktion des Hauptmann v. Leger. Aber die 

Stadt⸗ und Amtsverſammlung konnte ſich aus den angegebenen Grün⸗ 

den auch hierzu nicht verſtehen. Nach einem Bericht des Vogts von 

Waiblingen (Weißert) vom 28. Juni wolle es Waiblingen auf eine 

Exekution ankommen laſſen, „da man es nach den vorhandenen Lager⸗ 

büchern nicht ſchuldig wäre, nur das Geringſte an dem Ludwigsburger 

Straßenbau zu präſtieren“. Die Amtsverſammlungsdeputierten be⸗ 

ſchloſſen ſogar aus dieſer Sache ein „Gravamen“ an den Landtag 

zu machen und ihrem Deputierten in ſeine Inſtruktion zu geben. Am 

7. Juli berichtet hierüber die Straßendeputation, daß andere Städte 

und Amter, die zum Teil noch geringer ſeien als Waiblingen, nicht 

die geringſte Remonſtration gemacht hätten und trotzdem habe man 

die Anzahl der Mannſchaften und Fuhreu auf die Hälfte reduziert. 

Wegen dieſer Renitenz ſtelle man dem Herzog anheim, ein geſchärftes 

Reſkript ergehen zu laſſen. Letzteres geſchah und die Waiblinger be⸗ 

ſchwerten ſich nicht weiter. 
Eine andere Beſchwerde liegt vor vom Bürgermeiſter, Gericht 

und Rath Kirchheim am Neckar vom 4. Juli. Für Kirchheim
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waren an der Straßenſtrecke KornweſtheimLudwigsburg 60 Ruthen 

ausgeſteckt, unterhalb des Lerchenwäldchens gegen Kornweſtheim. Die 
Leiſtung von 20 Mann und 4 Karren ſei für Kirchheim zu viel, denn 

der Ort hätte bei 550 fl. ordentlicher Steuer nicht 60 Ruthen zu 
leiſten, ſoviel wie Backnang; aber nicht nur die Weglänge, ſondern 
auch die weiten Beifuhren der Materialien verurſachten, daß der Ort 

in ½ Jahr nicht fertig werde und einen Koſtenaufwand von minde⸗ 
ſtens 1500 fl. hätte, was die Einwohnerſchaft nicht tragen könne, da 
„durch die hartte Gelltpreſturen, Kriegs⸗Troublen und vor vielen an⸗ 

deren Orten erlittene ſehr harte Nacht⸗, Raſt⸗ und Winterquartiere 
auch auf einander folgende Mißjahre, beſonders aber an den ferndigen 

Früchten und Wein erlittenen Wetterſchlag, der ſich auf ca. 20000 fl. 
belaufe, ſie ſich dermaßen in Schulden einſenkhen mußten, daß gar 
wenige im Stande ſich befinden, nur die herrſchaftlichen Steuern und 
Anlagen zu beſtreiten, wie denn auf ferndiges Jahr noch 800 fl. hafte⸗ 

ten.“ Überdies könne Kirchheim mit keiner andern Stadt und Amt 
einen Ausgleich treffen und das zu viel Geleiſtete dort ſuchen. Im 
Verhältnis zu Stadt und Amt Brackenheim mit den 3 Heuchelberg⸗ 

orten, das nur 90 Ruthen herzuſtellen habe mit Stellung von 40 Hand⸗ 
fröhnern und 12 Karren ſei Kirchheim um / zu hoch angelegt, 

Dieſe angelegentliche Beſchwerde der Kirchheimer war jedoch 

erfolglos, denn unterm 17. September erging der Befehl, daß ſie die 

erforderliche Anzahl Fröhner und Karren weiter fortzuſtellen haben. 
Am 3. Juli berichtet auch Stadtvogt, Bürgermeiſter und Ge⸗ 

richt Stuttgart, daß es unmöglich ſei und wenn auch die Stadt 
Geld aufnehmen wollte, ſo ſei nirgends ein Credit mehr da, auch der 
Stadt nicht zuzumuten, daß dieſelbe mit ihren ca. 70000 fl. Schulden 

und deren Zins noch mehr dazu machen ſolle. Wollten aber die Aus⸗ 
ſtände bei der Bürgerſchaft exequirt werden, ſo habe die Stadt das 
ihrige gethan. Was eine neue Umlage betreffe, ſo hielten ſie dies 

nicht für ratſam, weil die Begüterten und Honorationen 405 fl. teils 

ſchon entrichtet, teils noch zu zahlen hätten; ein weiteres Coneurrieren 
aber ſei unmöglich, als ſeit Georgii ca. 25 000 fl. ohne die Sommer⸗ 
umlage umgelegt worden ſeien, welche beizutreiben bei dem verarmten 
Zuſtand des Volkes die größte Mühe koſten werde. Die Stadt könne 
deshalb über das, was bereits bar und mit Naturalleiſtungen präſtiert 

worden, alſo faſt / mehr als anfangs angeordnet, nicht beitragen, es 
wäre denn, daß von den bei den Hof⸗ und Canzleiverwandten haften⸗ 
den großen Ausſtänden ein Ergiebiges einginge. 

Auch Vaihingen a. E. mußte zum Straßenbau von Ludwigs⸗
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burg nach Kornweſtheim 40 Handfröhner und 20 Stein- und Sand⸗ 
fuhrwerke ſtellen. Unterm 7. September ſtellen aber Bürgermeiſter, 
Gericht und die Amtsdeputation dieſe Leiſtungen in einem Bericht an 
den Herzog als eine Unmöglichkeit dar und bitten, ihren verarmten 

Einwohnern eine Befreiung zu gewähren. Sie ſagen, es ſei eine be⸗ 
kannte und „ganz offenbahre Sache“, daß Stadt und Amt Vaihingen 

nach ſeiner zur Erhaltung der dortigen „Poſtgeleitsſtraße“ vorliegen⸗ 

den Verbindlichkeit genugſam Arbeit finde, mithin zu andern derartigen 

Leiſtungen ganz unvermögend ſei. Der Vogt von Vaihingen fügt im 

beſonderen noch weiter an, daß wenn dieſe „Glaitsſtraßen“ nicht im 

brauchbaren Zuſtand erhalten blieben, die Schweizer und Lindauer 
Güterfuhren nicht durch das Land die Straßen gebrauchen werden, 

ſondern den Rhein hinauffahren und dadurch leide das Zollregal einen 
großen Schaden; überdies ſei die „pauvreté“ der Stadt⸗ und Amts⸗ 

unterthanen ſo groß, daß ſolche die zum Ludwigsburger Straßenbau 

notwendigen depensen nicht aufzubringen vermöchten, ohne in gänz⸗ 

liches Verderben zu geraten. 
Am 13. Oktober bitten die Orte Weinsberg, Neuenſtadt 

und Möckmühl, ſie vom Straßenbau zwiſchen Ludwigsburg und 
Stuttgart befreien zu wollen. Sie begründen dies mit den vielen 

Mißjahren, indem ſeit 8 Jahren der Wein ſehr ſchlecht geraten war 
und im laufenden Sommer ein Wetterſchlag über die Feldfrüchte ge⸗ 

gangen ſei; ferner hatten dieſe 3Z Städte und Amter durch die An⸗ 

weſenheit des Fürſten zu Neuenſtadt viele Leiſtungen mehr gehabt als 

die anderen Städte und Amter, außerordentlich viele und faſt tägliche 

Frohnen zum fürſtlichen Schloß, Brunnenweſen und andern Gebäuden, 
Hofgarten u. ſ. w. „daher es nicht zu beſchreiben, was durchdringende 
lamentationes, Seuffzer und Beſchwerden man bei Ankündigung der 
herrſchaftlichen Steuern und andern Präſtationen anhören muß.“ 

Die Kornweſtheimer hatten auf ihre Koſten den Feldmeſſer 

Raiſch von Cannſtatt mit Anfertigung eines Riſſes zur Herſtellung 

der Straße Ludwigsburg⸗Kornweſtheim beauftragt. Dem Leger'ſchen 

Bauprojekte hatten ſie folgende Einwendungen zu machen: 

1. Bekäme der neue auf die alte Landſtraße gerichtete Weg viele 

Krümmungen und es ſei doch befohlen, ſolchen „in die Gräde“ 

zu leiten; 
2. würden viele „Samen⸗ und gültbare Acker“ betroffen und 

ruiniert; 
3. ziehe ſolcher neue Weg ſich zwar in die Landſtraße, betreffe 

aber 4 Hohlwege, welche auszufüllen große Koſten ergeben würde;



4. würde ein Stück vom Lerchenhölzle weggenommen, was dem 
Forſtamt nicht genehm wäre und das Wildbret beeinträchtigen 
würde; 

5. wäre zu beſorgen, daß der Weg künftig — wie Hauptmann 

Leger ſich ſelbſt habe vernehmen laſſen — bei anderer Regier⸗ 
ung doch wieder geändert werden dürfte; 

6. habe der ſogen. „Ludwigsburger Weg“ eine beſſere „Gräde“ 
und ſei kürzer; 

koſte derſelbe bei weitem nicht ſo viel als die andere Straße 
koſten würde; 

8. würde dieſer „Ludwigsburger Weg“ dennoch als unentbehrlich 
bleiben müſſen, indem die Kornweſtheimer ſolchen als einen 
Güterweg, die Ludwigsburger, Fuchslocher, Hohenecker, Neckar⸗ 
weihinger und Oßweiler aber als eine Straße gebrauchen müſ⸗ 
ſen, mithin auf dieſe Weiſe und nach der Leger'ſchen Intention 
Kornweſtheim mit einem doppelten „onere“ oder 2 Straßen be⸗ 
laſtet würde. 

Ungeachtet dieſer Gründe gelangte das Leger'ſche Projekt — 
25 der neue Weg auf die alte Landſtraße eingerichtet werde — zur 
Ausführung, dabei ſollten aber Krümmungen ſo viel wie möglich ver⸗ 
mieden und die Samenäcker bis nach der Ernte verſchont werden. 

Am 12. Juni 1738 nun berichtet der Bürgermeiſter und Rath 
von Kornweſtheim (unterzeichnet Michel Feyerabendt) namens der 
Gemeinde und bittet den Herzog „Fußfällig“ bezüglich der Landſtraße 
von Ludwigsburg nach Kornweſtheim es bei des verpflichteten Feld⸗ 
meſſer Raiſch von Cannſtatt verfertigten und vom Geheimen Rath 
genehmigten Riß bewenden zu laſſen und zu dem Ende „dem Haupt⸗ 
mann Leger in ſeiner Abmachung unnötigen neuen Landſtraße de facto 
procedierenden, fürchterlichen, ja thränenerpreſſenden Verwüſtung der 
ſo ſchönen Samenäcker und Wißböden ſchleunigſt gemeſſenen ernſtlichen 
Einhalt zu thun.“ (Die Bittſchrift lautet unter anderem wörtlich: 
„Und ohne einige Herzensbewegung und Barmherzigkeit die ſo ſchönen 
Samenfelder und Wißböden, ſo da kein böſes Auge anſehen ſollte, 
erbärmlich umzuſtürzen und zu verwüſten, ſo daß unſer der armen Unter⸗ 
thanen darüber herzanſtoßendes Achzen, ſeuffzen und heißes Thränen⸗ 
vergießen als wir armen Unterthanen ſo ſteinerbärmlich mit aller Ge⸗ 
walt ruiniert und verderbt und ſo viel unnötig und vergeblich Un⸗ 
koſten, Müh und Arbeit angewendet werden ſollen“ ꝛc.) 

Dieſe Bittſchrift war dem Herzog doch zu bunt und er beauf⸗ 
tragte alsbald den Ludwigsburger Oberamtmann Leibius, nach Korn⸗



  

weſtheim ſich zu begeben und auf dem Rathaus der Commune zu er⸗ 

öffnen, daß man ſtatt des Hauptmann Leger'ſchen in Vorſchlag ge⸗ 

brachten geraden Wegs nur die alte Landſtraße reparieren zu laſſen 

ſich entſchloſſen habe, wodurch ſie durch Abſchneiden der dabei befind⸗ 
lichen Krümmungen nicht ſo viele Güter verlieren, als ſie vorher her⸗ 

zugeben ſich anerboten: „Man müſſe aber in gegenwärtigem Memoriale 

abermal ihre Renitenz höchſt mißliebig aufnehmen und da drinnen allzu 

exorbitante termini gebraucht worden, ſo ſolle Leibius ſich erkundigen, 

ob der Concipient ſolche von ſich aus oder vom Amtmann Wolters 

angegeben, auch wer ſonſt Anſtifter zu ſolchen Unruhen geweſen.“ 

Die Unterſuchung verlief reſultatlos; von den ſcharfen und un⸗ 
geziemenden Ausdrücken in der Eingabe wollte von ſämtlichen Bürgern, 

die unterſchrieben hatten, keiner etwas gewußt oder geleſen haben. 

Intereſſant iſt, daß auf Befragen des Oberamtmanns, welcher Weg 
ihnen am anſtändigſten ſei, nur 21 Perſonen zu Protokoll gaben, ſie 

ſeien für den ſogen. „Ludwigsburger Weg“, welchen der Feldmeſſer 

Raiſch in Riß gebracht habe, hingegen waren 45 Perſonen für den 
Leger'ſchen Entwurf und 40 Perſonen war es überhaupt gleichgiltig, 

welche Straße genommen würde. 
Nach einem Bericht des Hauptmann Leger war am 19. Sep⸗ 

tember 1738 der Stand des Straßenbaues Ludwigsburg⸗ eine 
folgender: 
Sachſenheim hatte verfertigt 20 Toiſen und hatte 

noch zu verfertigen Doiſen 

Markgröningen hatte 0 fber ie Haͤlſte und 
hatte noch zu verfertigen 200 

Brackenheim hatte noch nichts 99 5 
zu verfertigen 20 

Marbach hatte 80 15 5 Hälſte 118 105 

noch zu verfertigen 40⁰˙ 

Bietigheim (werde in Geit 0 von 1 Wochen 

und hatte noch zu verfertigen 8 

Güglingen hatte noch nichts verfertigt 1 85 

4f BefesieN „ 

Lauffen hatte noch Michts 6b8 805 35 5 

verfertigen 

Kirchheim hatte Möth 953 WEbf A0 1000 
zu verfertigen 1⁰ο⁰⁹ 

Aſperg hatte über die Bilke wagkaunt und 0c f 
Herfebttgenn S80 Toiſen
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Beſigheim hatte über die Hälfte verfertigt und noch 
Pebfertigennn 170 Toiſen 

Mundelsheim hatte noch nichts verfertigt und noch 
GWefeTf 80 5 

Bottwar (kommt bald in Stand) hat noch zu ver⸗ 
ESSEEr 

Backnang (wird in 8 Tagen fertig) hat noch zu ver⸗ 
fertigen 120 

W41b kann in 6 Wochen hat noch zu — aiblingen 7 75 0 Kornweſtheim fertig ſein verfertigen 0 

  

Die 72 Toiſen, welche Sachſenheim noch zu machen hatte, waren 
in Ludwigsburg, gegenüber dem Schloßhof zu machen, welche Repa⸗ 
ration um ſo nötiger und auch vom Herzog anbefohlen war, als „be⸗ 
kanntermaßen“ bei üblem Wetter man vor Moraſt nicht zu dem fürſt⸗ 
lichen Schloß kommen konnte. Es war auch dieſe Reparation nicht 
auf dem Diſtrikt der Stadt, ſondern der Platz gehörte zum Schloßhof, 
obgleich die Stadt die Pfläſterungskoſten übernommen hatte, „welche 
doch regulariter die Herrſchaft ſelbſt zu leiden hätte.“ Leger müſſe 
geſtehen, daß die Stadt Ludwigsburg das ihrige redlich beitragen, in⸗ 
dem die übernommenen Pfläſterungsarbeiten gerne auf 12 000 fl. kämen 

und werde ihr wohl ein Weiteres nicht zugemutet werden können, zu⸗ 
mal die Reparation an ſolchen Orten gemacht werden müſſe, wo die 
Stadt ſonſt nichts damit zu thun habe. Eine Toiſe je nach der Ent⸗ 
fernung von einem Steinbruch und je nach der Planierung koſtete nach 
der Länge gemeſſen 2 fl. 30 xr., 3 fl. bis 3 fl. 30 xr. 

Güglingen, Brackenheim und Lauffen, welche bis September 1739 
noch nicht angefangen hatten, baten um Nachlaß, worüber Leger be⸗ 
richtete, daß wenn Güglingen ſtatt angewieſener 129 nur 43, Bracken⸗ 
heim ſtatt 210 nur 70 und Lauffen an 191 nur 64 Toiſen machen 
dürfe, auch andere Orte um Nachlaß einkämen. Um aber gleichwohl 
dieſe 3 Amter den Nachlaß genießen zu laſſen, ſo könnte gar wohl 
übernehmen: 

Güglingen.. 55 Toiſen 
Lauffen 4255 

Boackenheim 160 „ 
Zu den übrig bleibenden 200 Toiſen könnte Stadt und Amt 

Winnenden nebſt einem andern Amt beigezogen werden, damit doch 
endlich vor dem Winter der Weg von Kornweſtheim nach Ludwigs⸗ 
burg in Stand geſetzt würde.
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Dieſer Wunſch ſollte jedoch nicht in Erfüllung gehen, ja es 
ſchien ſogar, als ſollte der Straßenbau überhaupt ſtille ſtehen. 

Die zahlreichen bei der Landſchaft eingelaufenen Beſchwerden 

der verſchiedenen zur Straßenreparation herangezogenen Städte und 
Amter veranlaßten nämlich die Prälaten und die Landſchaft zu einer 
gemeinſamen Vorſtellung beim Herzog, welche in der Bitte gipfelte, 

der Herzog wolle 

1. von der Anlegung neuer Straßen ganz abſehen; 
2. die Unterthanen mit Hinwegnahme und Durchgrabung ihrer 

Güter verſchonen; 
3. die alten ſchon geführten Wege und Straßen thunlichſt aus⸗ 

beſſern laſſen; 

4. bei den bereits mit entſetzlichen Koſten gemachten neuen Wegen 

jetzt ſtille ſtehen, dabei 

5. das geiſtliche Gut „um Gotteswillen verſchonen und durch un⸗ 

fundationsmäßige Anwendungen auf das von dem allmächtigen 

Gott ſchon genug gebeugte arme Land nicht mehreren Unſegen 
bringen“; 

6. die bereits obhabenden vielen Laſten ſchmachtende und ſeuffzende 

Unterthanen mit neuen Auflagen verſchonen und ſie davon 
ſchleunigſt entlaſten. 

Die ſehr eingehende Begriündung geht davon aus, einmal daß 

die Rentkammer bekanntlich ſchwerlich im Stande ſei, die erforderlichen 
Koſten aufzubringen, ſodann, daß das fürſtliche Kirchengut unmög⸗ 

lich dazu verwendet werden könne, auch die Unterthanen ganz und 
gar unvermögend ſeien; weiterhin ſei die Erhaltung ſolchen neuen 

Wegs viel ſchwieriger und koſtſpieliger als zeitweiſe Reparation der 

Landſtraße. Der Herzog möge es bei der lagerbuchmäßigen Repara⸗ 

tion der alten Landſtraße bewenden laſſen. Ferner wolle der Herzog 
den Beamten, Communen und Unterthanen durch ein Reſkript neuer⸗ 

dings einſchärfen laſſen, daß ſie die ſchon ſo oft anbefohlene Repara⸗ 

tion der Wege und Straßen vornehmen und fleiſſig fortſetzen „oder 
die Morossi gewärttigen ſollen“, daß bei jeweiliger Viſitation der 

Hauptſtraßen man nicht allein mit Exequierung der andiktierten Strafen 
ſondern auch mit anordnender eigener Reparation auf der Saumſeligen 

Koften vorgehen werde. Das werde zweifellos helfen. 
Nicht nur die herzoglichen Unterthanen ſeien an dem ſchlechten 

Zuſtand der Straßen ſchuld, ſondern auch die umliegenden und enkla⸗ 
vierten fremden Herrſchaften, ſo Oſterreich, Hohenzollern, Ritterſchaf⸗ 
ten, Reichsſtädte und dergleichen, welche ſich zwar immer monieren
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ließen, niemals aber das Geringſte leiſteten, auch andere Kreisſtände 
mit Ausnahme von Baden, namentlich aber die oberſchwäbiſchen Reichs⸗ 
ſtädte „de facto nirgens nichts thun.“ 

Was aber die Reparation des Ludwigsburger Wegs über die 
Prag betreffe, ſo erkenne die Landſchaft die Notwendigkeit an, bedauere 
aber wohl herzlich, daß einesteils das von dem armen Land vor wenig 
Jahren erſt bezahlte viele Geld „ſo ſchlechten Effekt gehabt“, andern⸗ 
teils aber, „daß die dermaligen Umſtände notorie ſo beſchaffen, daß 
man — leider Gott erbarm' es! nirgends mehr weder watten noch 
ſchwimmen kann.“ Der Herzog möge doch um Gotteswillen beherzigen, 
wie den armen Unterthanen ſchon durch ein halbes Jahrhundert her 
auferlegte Laſten faſt alles Mark und Blut ausgeſogen worden und 
nichtsdeſtoweniger die 5⸗, 6⸗ und 7fach vermehrte Auflagen fort⸗ 
dauerten auch nicht wohl aufgehoben werden könnten, dieſes Jahr nur 
eine halbe Ernte, faſt gar kein Herbſt und auch kein Obſt zu hoffen 
ſei. Nach allem dieſem habe jede Stadt und Amt an ſeinen eigenen 
Wegen genug Koſten aufzubringen und um nur einige Beiſpiele an⸗ 
zuführen, müſſe 

Stuttgart bereits dieſes Jahr an Wegreparationen über 1700 fl. 
bezahlen und noch wöchentlich 93 fl. leiſten; 

Tübingen ſeine Wege mit Stein und Kies reparieren, auch nebſt 

dem Amt am Neckar und Steinlach jährlich tauſendweis ver⸗ 
bauen; 

Waiblingen alle Woche zur neuen Straße bereits 100 fl. auf⸗ 
wenden; 

Kirchheim a. N. habe dieſes Jahr auch ſchon über 700 fl. auf⸗ 

gewendet und ſtehe im Begriff, ſeine Straßen mit großen Koſten 
herzuſtellen; 

Markgröningen „ſo das erſte geweſen, das zu dem neuen Weg 

angehalten worden, ca. 785 Ruthen angewieſen bekam, welche 

gegen 2 Jahresſteuern erfordern“, wolle gerne ſeine ſeitherigen 

eigenen 14 alte Straßen in brauchbaren guten Stand ſetzen, ſo 

es nur mit der neuen Auflage verſchont bleibe, 

Heidenheim müſſe alle Jahre 2—3000 fl. verbauen; 

Blaubeuren habe 100 fl. Reparationskoſten bezahlt; 
Beſigheim ſolle an der neuen Straße 350 Ruthen machen, was 

ca. 4500 fl. koſten würde und doch geſchehen laſſen, daß die 

alte Straße abgeſtellt werde; 

Sachſenheim habe täglich 14 fl. 20 xr. Unkoſten zu bezahlen, „ſo 
Ihnen unerſchwinglich“. „Von vielen andern Stätt und Amtern,



  

welche unter ihren eigenen Laſten faſt erſticken müſſen, ganz zu 

ſchweigen.“ 
Wolle man aber einwenden, daß man kein Geld, ſondern nur 

Hand⸗ und Fuhrleiſtungen verlange, ſo ſei ſchon angedeutet, daß die 

Concurrenz zur Ludwigsburger Straße von den entlegenen Orten 

beſſer mit Geld geſchehen könne. Dieſes aber ſei unmöglich, wolle 

man nicht alles in's Stocken geraten laſſen; andernteils müßten ja 
die Hand⸗ und Fuhrfrohnen auch mit Geld bezahlt werden, denn es 
könne aus einem Ort nicht Jeder auf die Frohne gehen und der Fröh⸗ 

ner könne bei ſeinem Geſchäft nicht hungern, auch nicht ſein Weib und 

Kind unterdeſſen darben laſſen. Deshalb müßten die Leiſtungen bei 

jedem Ort zu Geld angeſchlagen werden und dadurch würden die 
Orts⸗ und Gemeindeſchäden dermaßen vergrößert, daß andere Gelder 

notwendigerweiſe zurückbleiben müßten. 
Auf dieſe ſo eingehend und überzeugend begründeten Vorſtell⸗ 

ungen der Landſchaft wurde der Bau der neuen Landſtraße Ludwigsburg⸗ 
Heilbronn vorerſt eingeſtellt. 

Nach einem Bericht des Hauptmanns Leger vom 29. April 1739, 

welcher ſich nunmehr anbot, die faſt vollendete Strecke Ludwigsburg⸗ 

Kornweſtheim ſelbſt zu übernehmen und in Zeit von 2 Mo⸗ 

naten den Weg in Stand zu ſetzen, das Geld gegen Ver⸗ 

ſicherung auf 5—6 Monate auf ſeinen Credit zu borgen, 
waren an dieſem Weg von den angewieſenen Städten und Amtern 

bereits 1685 Toiſen verfertigt, ſo daß noch 576 Toiſen fehlten. Bei 

dem Lerchenholz waren noch 2 Dohlen zu machen und das durch das 

Fahren Ruinierte auszubeſſern und mit Neckarſand zu überführen, 

was nach dem Überſchlag noch ca. 5564 fl. 20 xr. Koſten verur⸗ 

ſachen ſollte. 
Leger führt in dem erwähnten Bericht aus, daß er ſich nur 

deshalb offeriere, um zu zeigen, daß die Arbeit gut ſei. Ließe man 

jetzt alles liegen, ſo würden ſich nicht nur die Städte und Amter, 

welche das Ihrige gethan hätten, beſchweren, ſondern auch Kornweſt⸗ 

heim hätte einen großen Schaden, da die alte und neue Straße un⸗ 

brauchbar und die Güter in immer größeren Schaden kämen. Auch 
würde es in⸗ und auswärts ein großes „bruit“ geben, da man an⸗ 

fangs mit ſo großem „rigeur“ die Reparation der Straße angefangen, 

wenn man jetzt alles ungemacht liegen laſſe. 
In demſelben Jahr 1739 wurde dieſe Straßenſtrecke noch her⸗ 

geſtellt. 5



Kurze Geschichte 

Entstehung der Stadt Ludwigsburg. 
Aus einem gemeinſamen amtlichen Bericht des Hof⸗ und Domänen⸗ 

rats J. G. Hartmann und des Regierungsrats Oberamtmanns Volz 
zu Ludwigsburg vom 28. Mai 1802. 

Mitgeteilt von 

C. Belſchner. 

Vorbemerkung. 

„Bedenk', o Kind! woher ſind dieſe Gaben? 

Du kannſt nichts von dir ſelber haben.“ 
„„Ei! Alles hab' ich vom Papa.““ 

„Und der, woher hat's der?“ 

„„Vom Großpapa.““ 

„Nicht doch! Woher hat's denn der Großpapa bekommen?“ 

„„Der hat's genommen.““ 

An dieſes Zwiegeſpräch von Göthe wird man ſehr lebhaft erinnert, 

wenn man ſich in die Beſitzverhältniſſe des erſten Jahrhunderts der 

Stadt Ludwigsburg vertieft. Grund und Boden, auf dem ſich Schloß 
und Stadt erheben, war urſprünglich Eigentum des Kirchenguts⸗ Für 

Herzog Eberhard Ludwig war das bekanntlich kein Grund, von der 

Erbauung des einmal in ſeinem Plane liegenden Schloſſes abzuſehen, 
oder bei Gründung der neuen Stadt darauf Rückſicht zu nehmen. Hand 
in Hand mit der Ausdehnung des großgedachten Fürſtenſitzes ver⸗ 
ſchoben ſich die Beſitzverhältniſſe mehr und mehr, doch nicht ohne daß 

die „fürſtliche Viſitation“ (d. h. der Kirchenrat) immer wieder auf ihre 

Anſprüche und Verluſte hingewieſen hätte. Die Unklarheit über das 

Eigentumsrecht ſteigerte ſich ſchließlich ins Unerträgliche und trat oft 
bei beabſichtigten Neubauten und Veränderungen hemmend in den Weg. 
Von vielen Grundſtücken wußte man zuletzt gar nicht mehr, wem ſie 

gehörten. Herzog Karl ordnete daher am 8. März 1773 durch die 

damalige „Cameral-Renovations⸗Deputation“ eine Unterſuchung an, 

die Klarheit darüber ſchaffen ſollte, 1) welche Plätze unſtrittig der 
herzoglichen Rentkammer gehörten oder 2) dem herzoglichen Kirchen⸗



  

rat, und 3) welche die Stadt oder J) einzelne Bürger beſitzen. Mit 
den herrſchaftlichen Anlagen außer der Stadt wurde begonnen; dann 
aber brachten „verſchiedene Hinderniſſe und Anſtände“ das Geſchäft 
ganz ins Stocken, bis unterm 4. April 1792 die Unterſuchung von 
der herzoglichen Rentkammer dem Renovator Böklen übertragen wurde. 
Mit Fleiß und Verſtändnis und nicht ohne Erfolg unterzog ſich Bök— 
len der ſchwierigen Aufgabe; als ihm aber nach drei Jahren die 
Reichsſtadt Eßlingen eine „ſolidere Verſorgung“ anbot, bildete die 
unvollendete Arbeit für ihn kein Hindernis, dem Rufe zu folgen. 
Lange war man in Verlegenheit um einen geeigneten Nachfolger; 
endlich wurde Renovations-Reviſor Zeller mit der Fortſetzung der 
Unterſuchung betraut. Allein dieſer ſchob die von einem einzelnen 
überhaupt nicht völlig lösbare Aufgabe einem jüngeren Manne zu, 
ſich mit Überhäufung durch Amtsgeſchäfte entſchuldigend. Wiederum 
Stillſtand. Zuletzt nahm ſich Herzog Friedrich der Sache an und 
verlangte am 1. Mai 1802 zunächſt einen Bericht über die „an⸗ 
gefangene aber nicht vollendete Unterſuchung“; zugleich gab er in un⸗ 
zweideutiger Weiſe ſeinem Willen Ausdruck, daß er die Unterſuchung 
geendigt wiſſen wolle, „um diejenigen Grundſtücke, die von der Stadt 
oder der Bürgerſchaft gegenwärtig beſeſſen werden und nicht durch 
Kauf oder auf eine andere in Rechten beſtehende Art acquirirt worden, 
vindiciren zu können“. Mit der Unterſuchung wurden jetzt neben dem 
Obriſten und General⸗Intendanten von Camrer und dem Renovations⸗ 
Reviſor Zeller die beiden oben genannten Berichterſtatter beauftragt. 
Aus den vorhandenen Akten, die mir vom Kgl. Finanzarchiv in zu⸗ 
vorkommender Weiſe zur Benützung überlaſſen wurden, iſt leider nicht 
erſichtlich, ob ihre Bemühungen in allen einzelnen Punkten von Erfolg 
gekrönt waren. Die Kommiſſion verlangte in erſter Linie von dem 
hieſigen Magiſtrat den Nachweis, „wie er und mehrere Bürger zu dem 
Genuß und zur Verleyhung derjenigen Grundſtücke und ſogenannten 
Allmanden gekommen ſeyen, welche nicht durch Kauf oder auf eine 
andere rechtsgiltige Art acquirirt worden“. Lange beſchäftigte ſich 
der Magiſtrat und „Burgermeiſter Bonz als einer der älteſten und 
erfahrenſten“ mit der „detaillirten Beantwortung dieſer Frage, auf 
welche er ſich vor der Hand nie gefaßt gemacht hatte“. Die Mit⸗ 
glieder der Unterſuchungskommiſſion aber vertieften ſich in die „ſeit 
bald 100 Jahren ſich gehäufte, in den Canzley⸗Regiſtraturen und bei 
der hieſigen Bauverwaltung zerſtreute Aeten und Dokumente“, in die 
Kirchenratsregiſtratur und in die Böklen'ſchen „Protokoll Außzüge und 
Notamina“. Aus dieſen Acten „zogen“ ſie dann als „unumgängliche
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Vorausſetzung der befohlenen Lokal⸗Unterſuchung“ eine „kurze Ge⸗ 
ſchichte der Entſtehung der Stadt Ludwigsburg zum 

wenigſten nur in ſoweit, als ſolche auf den Grund und Boden Bezug 
hat“, als „eine Rechenſchaft von den präparatoriſchen Beſchäftigungen 
der Commiſſarien“. 

Der Vericht 
enthält nun allerdings vieles, was längſt bekannt iſt; bringt aber immer⸗ 
hin ſo viel Neues und bisher Unaufgeklärtes, daß ſeine Mitteilung unſern 

Leſern nicht unwillkommen ſein dürfte. 

„Herzog Eberhard Ludwig machte bekanntlich im Jahr 1704 

auf dem Erlachhof den Anfang mit dem Bau eines Jagd⸗ und Luſt⸗ 

ſchloſſes, nähmlich des älteren Theils des gegenwärttigen Schloſſes, 

welches nachgehendts ſehr vergrösſert wurde. Zu dem Jagd⸗ und 

Luſthaus kam bald, demſelben gegen über, in dem mit Alleen durch⸗ 

ſchnittenen Faſanen⸗Wäldgen, das Gebäu der ſogenannten Favorite. 

Schon im Jahr 1697 hatte der Herzog, um der Jagd willen, ſich 

einige Zimmer in dieſer Gegend einrichten laſſen, und diß war, nach 

wenigen Jahren, die Veranlaſſung zur Anlage der Stadt Ludwigs⸗ 

burg, welchen Namen Ludwigsburg der Erlachhof ſchon bey Erbauung 
des Schloſſes, durch ein — in alle Canzlei Balleien unterm 7. März 

1705 ergangenes Herzogl. Dekret, bereits erhalten hatte. 5 

Die Stadt wurde 1718 zur Reſidenz und dritten Hauptſtadt, 

mit Siz und Stimme in dem Landſchaftl. Engern Ausſchuß, erhoben 

und erhielt in den Jahren 1715, 1718, 1720, 1722 und 1724 ſchöne 

Privilegien, welche ſowohl der Herzog Carl Alexander im Jahr 1737, 

als der Herzog Carl im Jahr 1752, wenige Punkten ausgenommen, 

beſtätigten, und Vermöge deren, unter anderm, die ſich anſiedelnden 

Einwohner die Baupläze, nebſt Hofraiten und Gartten, auch Holz, 
Sand und Steine, zuweilen auch noch Geld und Eiſen, umſonſt be⸗ 

kamen. Überdiß musten auch mehrere Städt und Amter, auf ihre 
Koſten, Häußer dahin bauen laſſen. Das Wirtshaus zum Waldhorn 

war auf demſelben Plaz, wo das jezige ſteht, das erſte bürgerliche 

Haus und deſſen Beſitzer Valentin Arnſperger im Jahr 1711 der 

erſte Bürger in Ludwigsburg. 
Das ganze Areal der Stadt und des größten Theils ihrer 

urſprünglichen Marckung beſtand aus 3 dem Cloſter Bebenhauſſen 

gehörig geweßten Meyerhöfen, nähmlich dem Erlacher⸗, Fuchs⸗ und 

Schaf⸗Hof, welche von einem Hofmeiſter verwaltet wurden, deren 

lezterer, Bernhard Iſenflamm ſeinen Siz auf dem Erlachhof, auf



  

welchem jetzt das Schloß Gebäude ſteht, räumen und den gegen Oßweyl 

gelegenen Fuchshof beziehen mußte, von welchem die Gebäude erſt im 

Jahr 1748 abgebrochen und im Jahr 1746 von den Gütern, nach 

Abzug deren, welche die Herrſchafft bereits an ſich gebracht hatte, 

und 44 Morgen Parade Plaz innerhalb der Stadt, auf der Seiten 
der groſen Alleen, deſſen Eigenthum der herzogl. Kirchenrath ſich 

vorbehielt, —: 295 Mrg. 2½ Vtl. 11¼ Rth. der neuen Stadt, 

welche an Güter Mangel hatte, sub titulo locationis perpetuae ), 

die area?) der Gebäude, nebſt Gartten und Hofraiten aber, mit 3 Mrg. 

2 V. 13 R. Privatis, um einen Erb Beſtand Zinns à 1 fl 30 kr. 
per Morgen auf gleiche Weiſe hingegeben wurden. 

Der Schafhof im Teiche gegen Pflugfelden: Von dieſem ſind 

die Gebäude erſt im Jahr 1772 abgebrochen und die Feld Güter im 
Jahr 1761 ebenmäſſig der Stadt, zur Anlegung eines Hoſpitals, vom 

Kirchenrath, unter gewieſen Bedingungen, überlaſſen worden. Auf 

dem Erlachhof oder in der Nähe des Fuchshofs, unweit Oßweil, 

ſtand nach einem Schenckungs Brief des Pabſtes Gregorius IX. vom 

Jahr 1229 ehemals ein Flecken, Nahmens Geißnang, als woher auch 

vor Zeiten der Fuchshof der Geißnanger Hof genannt wurde. Die 

gnädigſte Herrſchaft oder die Weltliche Cammer hatte damals in dieſer 

Gegend noch nicht das Mindeſte Eigenthum. 
Nach dem Lagerbuch vom Jahr 1568 beſtanden der Erlach⸗ 

hof, neben nahmhafften Meierey⸗Gebäuden und des Hofmeiſters 

Wohnung, an Acker, Wieſen, Gärtten, Weihern und Waldungen, in 

—: 655 Morgen; der Fuchshof, neben anſehnlichen Gebäuden, an 

Ackern, Wieſen und Waldung, in —: 454 Morgen, und der Schaf⸗ 
hof außer den Gebäuden an Ackern, Wieſen, Gartten und Waldung, 

in —: 311 Morgen; alle 3 Höfe zuſamen alſo in 1420 Morgen. 
Nach der im Jahr 1789 durch eine Kirchenrätl. Renovation vor⸗ 

genommene Liquidation aber ſoll das neue Meß betragen haben 

—: 1492 Morg. 3 Vrtl. 18¾ Rth. 

Als Herzog Eberhard Ludwig die von ihm gegründete Stadt 

ungeachtet aller ſeiner Begünſtigungen, nach ſeinem im Jahr 1733 

erfolgten Tod, in einem Nahrungsloſen Zuſtande hinterlies, und 

deſſen Nachfolger, Herzog Carl Alexander, gleich bey ſeinem Regierungs⸗ 

antritt den Hof und die Canzley nach Stuttgart verlegte, So gab 

ihr Herzog Carl erſt mehr Leben, indem er nicht nur ihre Privilegien 

) In Form einer dauernden Verpachtung. 

2) Der Platz.
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beſtätigte, ſondern auch die Carlsſtraße mit ſchönen Häuſern anlegen, 

die Straße pflaſtern, die Stadt mit einer Mäuer umgeben, die Por⸗ 
cellain⸗ und mehrere andere Fabriken dort errichten, und ſowohl die 
Gebäude, als auch die Alleen, Plantagen und andere Deſſins ſehr 

vermehren und erweitern ließ. 
Zu ſolchem Ende wurden viele Grundſtücke von Privatis in 

der Stadt, und auſſer derſelben, als z. B. von der Eglosheimer, 
Hohenagecker, Oßweiler, Kornweſtheimer und Pflugfelder Marckung, 
und inſonderheit auch vieles von denen von herzogl. Kirchenrath der 

Stadt überlaſſenen, und von dieſer den Bürgern ausgeteilten Fuchs⸗ 

und Schafhof Gütern, von der Cammer zu herrſchaftl. Anlagen er⸗ 
kauft. Die Kaufſchillinge ſowohl, als die auf dieſen Gütern haften⸗ 
den Steuern, Gülten und Grund Beſchwerdten wurden theils an das 

Oberamt und die Bauverwaltung Ludwigsburg, theils an die benach⸗ 
barte Kellereyen MargGröningen und Aſperg, an das OberforſtAmt 

Leonberg, an die Kaſtkellerey und Wildpretſchreiberey Stuttgardt zur 

Bezahlung, und öfters von demſelben Guth die Steuern bey dieſer, 
und die Grund Beſchwerdten bey einer andern Beamtung angewieſen. 
Was nicht bezahlt werden konnte, wurde in den Jahren von 1767 

bis 1770 dem gemeinſchaftl. Schulden Zahlungs⸗Inſtitut übergeben. 

Indeſſen giengen, wie mit Gebäuden, alſo auch mit vielerley zu herr⸗ 

ſchaftl. Anlagen beſtimmten Grundſtücken mehrfältige Veränderungen 
vor. Einige ſind wiederum abgegangen, andere nie zur Ausführung 

gekommen, und viele teils an die Stadt und Privatos überlaſſen, 

teils von dieſen, ohne einen rechtsgültigen Titel des Beſizes, bisher 

uſurpirt worden. Inn und außer der Stadt liegen die Plätze der 

Herrſchaft, der Stadt und der Bürger, manchen Orts, ſo ſehr durch 
einander, daß es bey vielen ſchwehr zu entſcheiden iſt, wo die Gränzen 

des einen oder des andern Teils anfangen oder aufhören, weil es 

faſt überall an ſpeeiftkem Meß, an Verſteinung oder an andern Gränz⸗ 

Zeichert fehl!. 
Zu einiger weitern Aufklärung der Ludwigsburger Territorial⸗ 

Erwerbungen iſt noch folgendes nachzuholen. 

Von denen von der Hohenecker und Kornweſtheimer Markung 
acquirirten zu herrſchaftl. Deſſins und Anlagen beſtimmt geweßten, 

aber nicht darzu angewandten inn⸗ und auſſerhalb der Stadt ge⸗ 

legenen Güterſtücken ſind nähmlich, neben mehrern Herrſchaftl. Häuſern 

und andern Zahlungs⸗Objecten 65 M. 1 V. 10¾ R. mit Ausſchlus 
des Parade Plazes vor dem Stuttgardter Thor, der Stadt gegen 

Übernahme des größten Theils an 45 000 fl. Cazernenbau und



  

Reparationskoſten, Vermöge der unterm Aten Jan. 1768 gnädigſt 

ratifizirten Cazernenbau⸗Convention, dergeſtalt überlaſſen worden, „daß 

die inner der Stadt befindliche Pläze den bauenden, wie bisher gratis 

überlaſſen, auch Sereniſſimo zu Höchſtdero Deſſins auf jedesmahliges 

Verlangen die benötigte Pläze in der Stadt, ebenfals gratis, ab⸗ 

gegeben werden ſollen“. 

Ein Teil der der Geiſtl. Verwaltung Ludwigsburg durch die 
Stadt Mauern, Steinbrüche, Alleen, Applanirungen ꝛc. entgangenen 
Gefälle und Grundſtücke, wurde nach Ausweiß des Erbvergleichs 

S. 44 durch die im Jahr 1767 bis 1770 errichtete gemeinſchaftl. 
Schulden Zahlungs⸗Caſſe mit 4797 fl. 28 kr. bezahlt. Erſt im 

Jahr 1779 nach dem lange zuvor, in Gemäßheit einer unter der 

Regierung des Herzog Carl Alexander, von der angeordneten 

Regiments⸗Deputation, ſchon unterm 20. Nov. 1733 ergangenen 

Reſolution, zwiſchen der Rent Cammer und dem Kirchenrath über 
ein Aquivalent an liegenden Gründen und Gefällen für mehr bemeldte 

3 Höfe, ohne Erfolg Unterhandlungen gepflogen, und von Seiten des 

Kirchenraths die beeden herrſchaftl. Höfe, der Bronnhaupter und 
Pulverdinger Hof, zur Austauſchung und Vergleichung vergeblich 

vorgeſchlagen worden waren, übergab der herzogl. Kirchenrath eine 

Nachtrags Conſignation über ſeine Hauptforderung für die 

demſelben entzogene Häuſer, Güter, Nuzungen und Gefälle, auch die 

für die Cammer präſtirte Geldaußlagen, die ſich in Summa auf 

621 609 fl. belief, wofür aber vermöge des fürſtbrüderlichen Vergleichs 

und Neben⸗Rezeſſes vom 12. May 1780 überhaupt und per aver⸗ 

sum auf die Summe von 100 000 fl. ſich dergeſtalten verglichen 

worden, daß 

1) der unter dem Güter Meß begriffene, damals noch mit 

Buſch Holz beſezt geweßte Parade Plaz innerhalb der Stadt auf der 

Seiten der großen Alleen mit 44 Morg. 2 Ptl. und 

2) der durch Einfüllung der aufgeworfen geweßten Schanzen 

und Gräben wieder zum Bau gebrachte Plaz von 20 Mrg. (nebſt 

dem Pfaffen⸗ oder Favorit Wald) dem Kirchen Guth als Eigentum 
heimerkannt bleiben, und damit alle bis auf den Zeit Punkt 
von Georgii 1770 ſich erſtreckende Forderungen des Herzogl. 

Kirchenraths an die Herzogl. Rennt⸗Cammer vollkommen getilgt und 

abgethan ſeyn ſollen. In der gedachten kirchenrätlichen Nachtrags⸗ 

Berechnung ſind übrigens ſtatt obiger 1492 Mrg. nur noch 721 Mrg. 
als entzogene Güter in Aufrechnung gebracht worden“. — — 

Mit dem Hinweis auf die große Schwierigkeit der ver⸗



wickelten Aufgabe und mit der Verſicherung, daß der Kommiſſion ſehr 

viel daran liege, endlich ein Ganzes zu machen und Licht in das 
durch die Länge der Zeit entſtandene Dunkel zu bringen, ſchließt der 
Bericht, aber nicht ohne die Klage, daß es bei allen Regiſtraturen 
an einem Plan der Ludwigsburger Anlagen (d. h. an einem Plan der 
Stadt und ihrer Markung) fehle und daß die auf dem Rathaus vor⸗ 

handenen Riſſe und Fragmente von der Carlsſtadt und den Deſſins 

neuerer Zeit gar nichts, namentlich auch keine Nomenklatur oder Er⸗ 
klärung enthalten. 

 



  

Zur Schulgeſchichte Tudwigsburgs. 

Von 

EC. Belſchner. 

8§ o gewiß es iſt, daß der Jugend die Zukunft gehört, ſo wenig darf 

ſich ein Gemeinweſen, heiße es nun Staat oder Stadt, der Pflicht 

entſchlagen, für die Erziehung und Heranbildung des nachwachſenden 

Geſchlechts in ſeinem Teile gewiſſenhaft zu ſorgen. Die Schulge⸗ 

ſchichte iſt darum für die leitenden Kreiſe immer zugleich ein Grad⸗ 

meſſer, an dem deutlich abgeleſen werden kann, wie hoch ſie die 

Bildung überhaupt ſchätzten und wie tief alſo ihre eigene Einſicht 

ging. Wenn wir unter dieſem Geſichtswinkel die Schulgeſchichte 

unſerer Stadt betrachten, ſo ſtaunen wir billig, wieviel in dem 

kurzen Zeitraum ihres Beſtehens innerhalb ihrer Mauern für die 

Jugendbildung geſchehen iſt. Wenn allerdings das meiſte nicht von 

Ludwigsburg ſelbſt ausging, ſo lag dies in den eigentümlichen Ver⸗ 

hältniſſen begründet, unter denen die Stadt entſtanden iſt. In der 

anerkennenden Beurteilung deſſen, was wirklich anerkennenswert iſt, 

macht das jedoch keinen Unterſchied aus. Denn wenn wir auch von 

der Kunſtakademie und der Kriegsſchule abſehen, die beide, die eine 

kürzere, die andere längere Zeit, hier ihren Sitz hatten, ſo bleibt immer 

noch eine ſo reiche Zahl von Bildungsſtätten übrig, daß Ludwigsburg 

trotz ſeiner Jugend in dieſer Beziehung faſt alle andern Städte von 

gleicher Größe übertrifft. Es iſt ein weiter Kreis von Erziehungsanſtalten, 

einem baumreichen Garten vergleichbar, deſſen Anblick freilich von 

Zeit zu Zeit gewechſelt hat. Einzelne Bäume ſind nach langem 

ſegenſpendendem Daſein abgeſtorben und nur noch im Bild früherer 

Tage erkennbar (Waiſenhaus und Kaſernenſchule); andere, in dürf⸗ 

tiges Erdreich gepflanzt, traf nach vielverheißendem Aufblühen 

ein frühes Verwelken (Militärwaiſenhaus), und wieder andere 

wurden in einen neuen Boden verſetzt, um ſich dort ſchöner und



vollkommener zu entwickeln (Lehrerinnenſeminar). Dafür haben ſich 

Raber die übrigen um ſo kräftiger und machtvoller entfaltet, und wo 

Lücken entſtanden waren, da ſind neue lebenskräftige Schößlinge 
emporgewachſen, die ſich unter den älteren Bäumen des Gartens wohl 

ſehen laſſen dürfen. Wir überlaſſen es dem freundlichen Leſer, ſich 

dieſes Bild unter Anwendung auf die einzelnen jetzt vorhandenen 

Lehranſtalten nach Wuchs und Umfang, nach Blüten und Früchten 

weiter auszumalen und begnügen uns damit, als Anhaltspunkt hie⸗ 

für die einzelnen Schulen nach der Zeit ihrer Entſtehung aufzuzählen. 
Die älteſte von allen iſt die Volksſchule; nicht viel jünger iſt die 

Lateinſchule, die ſich ſpäter zum Lyceum und neuerdings zu einem 

Gymnaſtum erweitert hat; die Geſchichte beider iſt mit der Entſtehung 

Ludwigsburgs aufs engſte verknüpft. Dem 19. Jahrhundert gehören 
an die Realſchule, die als Realanſtalt ebenfalls eine höhere Stufe 
der Entwicklung erreicht hat, die höhere Mädchenſchule, die Mädchen⸗ 
mittelſchule, die gewerbliche und kaufmänniſche Fortbildungsſchule, die 
katholiſche Konfeſſionsſchule und die Frauenarbeitsſchule. Daneben 
ſind auch die frühere wiſſenſchaftliche Bildungsanſtalt auf dem Salon 
und die Kinderanſtalt Karlshöhe, die einſt im Mathildenſtift ihr 

Heim hatte, für Ludwigsburg nicht ohne Bedeutung. 

Die Tudwigsburger Volksſchule. 

Ihre Entſtehung.) 

Am 17. Auguſt 1709 hatte Herzog Eberhard Ludwig überallhin 

eine Einladung zur Anſiedlung in Ludwigsburg ergehen laſſen. Den 

Anſiedlern waren nennenswerte Vorteile in Ausſicht geſtellt worden. 

Gleichwohl beeilten ſich in Wirtemberg nur wenige, dieſem Rufe 

zu folgen. Den vorſichtigen Schwaben erſchien die Sache zu unſicher, 

und wer etwa hiezu Luſt in ſich verſpürte, der wollte doch lieber 

andere den Anfang wagen laſſen, ſpäter war es ja für ihn immer 

noch Zeit. So finden wir denn in den erſten Jahren außer den 

herzoglichen Angeſtellten und den Bauhandwerkern nur einige wenige 

Geſchäftsleute in der jungen Siedlung. Anfänglich beſuchten die 

) Die Quelben für die nachfolgende Darſtellung finden ſich, ſoweit 

ſich dieſe auf örtliche und perſönliche Verhältniſſe bezieht, unter den Akten 

des hieſigen königl. Finanzarchivs. Für das freundliche Entgegen⸗ 

kommen, mit dem ſie dem Verfaſſer zur Benützung überlaſſen wurden, ſei 

auch an dieſer Stelle aufrichtiger Dank geſagt.
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Kinder aus den hieſigen Familien noch die Schule zu Oßweil, wie 

es die Kinder des Erlach⸗ und Fuchshofs immer gethan hatten; vom 

Schafhof aus lag die Eglosheimer Schule näher. Allmählich aber 

kam doch noch in Folge wiederholter Einladungen der eine und andere 
Neubürger hinzu und damit vermehrte ſich auch die Zahl der ſchul⸗ 
pflichtigen Kinder. Die Wünſche, eine Schule am eigenen Wohnorte 

zu haben, bisher ſchon von den meiſten Eltern im ſtillen genährt, 

wagten ſich nun offen hervor; „Bauſchreiber, Faſanenmeiſter, Gärtner, 

Würth und Beckh allhier“ beſchloſſen einmütig, bei dem Bauverwalter 

Jörg Schritte zu thun, damit ihren Kindern die Wohlthat einer Schule 

in Ludwigsburg ſelbſt zu teil werde. 

In der Perſon des Gartenaufſehers Richard Bockleth glaub⸗ 

ten ſie den Mann gefunden zu haben, der geeignet war, ihre Kinder 

in die Geheimniſſe des Leſens und Schreibens einzuweihen. Bockleth 

hatte ein ziemlich bewegtes Leben hinter ſich. Er war geboren und 

gebürtig zu Neuenſtadt a. d. Saale, das damals zum Stift Würz⸗ 

burg gehörte. In Zeil, wo ſein Vater das Amt eines Stadtſchreibers 

bekleidete, beſuchte er die Lateinſchule, von der er ſpäter in das 

Gymnaſium zu Bamberg übertrat. Nach dem Tode ſeines Vaters 

erlernte er in Wien die Schreiberei. Seine Tüchtigkeit und Zuver⸗ 

läſſigkeit verſchaffte ihm bald eine Anſtellung in der Kriegskanzlei, 

die er aber nach 2¼ jährigem Dienft als „Adjunctus“ verließ, um 

in den Orden der „Barmherzigen Brüder“ einzutreten. Da er Latein 

gelernt hatte, wurde er zum Apotheker ausgebildet, ſpäter jedoch auch 

zu andern Aufträgen verwendet. Das Vertrauen ſeiner Oberen ließ 

ihn nacheinander die Stufenleiter mönchiſcher Würden erſteigen: vom 

Conventsprocurator rückte er zum Subprior, Prior und zuletzt zum 

procurator provinciae vor. Zweiundzwanzig Jahre lang hatte er 

in allen dieſen Stellungen ſeinem Orden treu gedient. Da geſchah 

es, daß er mit dem Grafen Oxenſtirn, der ſich damals als ſchwedi⸗ 

ſcher Geſandter am kaiſerlichen Hofe in Wien aufhielt, durch einen amt⸗ 

lichen Auftrag in nähere Berührung kam. Dieſe Bekanntſchaft ſollte einen 

entſcheidenden Wendepunkt in ſeinem Leben herbeiführen. Durch den 

Einfluß des Grafen in ſeinem Glauben an das katholiſche Dogma 

wankend gemacht und von der Richtigkeit der evangeliſchen Lehre 

überzeugt, beſchloß er, zur evangeliſchen Kirche überzutreten. Dies 

konnte er aber nur, wenn er Sſtreich verließ. Der Geſandte riet 

ihm daher, ſich in das damals ausſchließlich proteſtantiſche Wirtem⸗ 

berg zu begeben und ſandte Empfehlungsbriefe an den Herzog und 

ſeinen Kirchenrat vor ihm her. In Begleitung einer Forchheimer
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Landsmännin, die ebenfalls den Übertritt beabſichtigte, traf er 1701 

in Stuttgart ein. Nach ſorgfältiger Vorbereitung durch den nachmaligen 

Spezial M. Faber wurden beide in der Kirche zu Berg in die evan⸗ 

geliſche Kirche aufgenommen und, da ſie beſchloſſen hatten, auch den 

künftigen Lebensweg gemeinſam zurückzulegen, bald darauf nach Ein⸗ 
holung der fürſtlichen Erlaubnis dort getraut. 

In Mühlhauſen a. N. kaufte ſich Bockleth „ein Gütlein“ und 

verſah dort die Organiſtenſtelle; 1706 erhielt er zugleich eine Bedienſt⸗ 

ung als „Obmann“ über die herzoglichen Schloß⸗ und Gartenarbeiter 

in Ludwigsburg. Der Herzog ließ nämlich damals gleichzeitig mit 

dem Schloßbau auf der Südſeite des Fürſtenbaus einen Luſt⸗ und 

im Pfaffenwald (Favoritepark) einen Faſanen⸗ und Tiergarten anlegen. 

Zu den Obliegenheiten des Obmanns gehörte neben der Aufſicht über 

die Arbeiter die Beſorgung des achtmaligen täglichen Geläuts „zur 
Arbeit oder zum gemeinſchaftlichen Gebet“ und der Auftrag, die 

„Schlaguhr in gutem und richtigem Gang zu halten.“ Dies ſcheint 

keine ganz leichte Aufgabe geweſen zu ſein; denn die Erlachhofuhr war 

„ein alt ausgeloffenes Werkh, das bei ungeſtümen Zeiten oft 3—Amal 
täglich gerichtet werden mußte“. Pünktlich und unverdroſſen waltete 

Bockleth ſeines Amtes, an deſſen zuverläſſiger Verrichtung, wie Bau⸗ 

verwalter Jörg hervorhebt, dem Herzog bei der großen Zahl der im 
Taglohn angeſtellten Arbeiter viel gelegen ſein mußte. 

In Mühlhauſen, ſeinem Wohnort, hatte Bockleth jedoch kein 
Glück; er verlegte daher ſeinen Wohnſitz nach Neckarweihingen. Mitt⸗ 

lerweile hatte ſich der Herzog zur Gründung einer Stadt bei ſeiner 
„Ludwigsburg“ entſchloſſen. Dem Obmann geſtattete man mit ſeiner 

Familie hieher zu ziehen, wo ihm im alten „Rechten Flügelbau“ 

(gegen Oſten) eine kleine Wohnung angewieſen wurde. Mit ſeiner 
Überſiedlung nach Ludwigsburg erhielt der ehemalige „barmherzige 
Bruder“ noch in anderer Weiſe Gelegenheit, ſich nützlich zu erweiſen. 
Die ſumpfige Beſchaffenheit des Bodens in der Gegend des Schloſſes, 

Mangel an guten, geſunden Wohnungen und wohl auch ungenügende 

Verpflegung wurden zu Urſachen von Krankheiten, die Arbeiter und 

Anſäßige in den erſten Gründungsjahren heimſuchten. Seuchen mögen 

hinzu gekommen ſein. Ein Arzt war nicht am Platze; in ſchwereren 

Fällen wurde der Stadtehirurg Dr. Hummel) von Markgröningen 
berufen. Eine Apotheke') fehlte ebenfalls noch. Da trat Bockleth in 
die Lücke. Als ehemaliger Apotheker verſtand er nicht nur die vom 
Arzte „vorbeſchriebene Mediein zuzurichten“, er beſuchte auch die Kranken 

) Die erſte wurde hier im Jahre 1721 errichtet.
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morgens und abends; ſelbſt nachts war er zur Hilfe bereit, wenn er 

gerufen wurde, was nicht ſelten vorkam. Jahrelang „gab er die 

Medizin aus und applizirte ſie, wie ſie in ſolcher Begebenheit ein 

Apodeckher⸗) oder Parbierer mit gleich geringen Koſten nicht würde 

verſehen haben“; ſo bemerkt er ſelbſt in einer Bittſchrift. Seine Ver⸗ 

dienſte wurden übrigens auch von berufener Seite anerkannt durch 

das rühmliche Zeugnis, das ihm der Amtsphyſikus von Markgröningen 

„wegen ſeiner Dexterität“ (Geſchicklichkeit) ausſtellte. 

Auf dieſen Mann „für alles“ richteten alſo die Väter in Lud⸗ 

wigsburg ihr Augenmerk, um ſo mehr als er bisher ſchon einigen 

Kindern mit Erfolg Unterricht erteilt hatte. Die dürftige Lage, in 

der er ſich befand, ließ ihn ihren Wünſchen aufs bereitwilligſte ent⸗ 

gegenkommen. Am 8. September 1711 richtete er eine Eingabe“) an 

den Herzog um „Erlaubnis zur Haltung der Schul“. Die Bürger 

der kleinen Gemeinde hatten eine gute Wahl getroffen. Durch ſeine 

Bildung und Lebenserfahrung ſtand Bockleth jedenfalls ziemlich hoch 

über der großen Mehrzahl der damaligen „deutſchen Schulmeiſter“, 

deren Kenntniſſe nur in ſelteneren Fällen über die Kunſt des Leſens 

und Schreibens und über den Katechismus hinausgingen. Seine zahl⸗ 

reich vorhandenen Eingaben an den Herzog zeichnen ſich durch eine 

regelmäßige, ſchöne Handſchrift und durch tadelloſe äußere Form aus, 

an der man leicht den geübten früheren Schreiber erkennt. Nur um 

ſeine Rechtſchreibekunſt war es, wie wir geſehen haben, weniger gut 

beſtellt; aber dieſe kam zu jener Zeit kaum in Betracht. Den religiö⸗ 

ſen Anforderungen genügte der neue Schulmeiſter vollkommen und 

den Zweifeln, die ſich in Beziehung auf die Rechtgläubigkeit des 

früheren Katholiken etwa regen mochten, begegnete er durch Abfaſſung 

) Die „Mediein“ mußte aber beſſer ſein als die Rechtſchreibekunſt 

des „Apodeckhers“, wenn ſie nützen ſollte! 

4*) In ſeiner Bittſchrift weiſt Bockleth darauf hin, „daß ſich zu 

Ludwigsburg, wie auch auf dem Fuchs⸗ und Schafhof, über die 20 Kinder 

ſo fehig in die Schul zu gehen befinden Thun; von ihren Eltern als Bau⸗ 

ſchreibern, Faſanenmeiſter, Gärtner, Würth und Beckh allhier ſei er dahin 

veranlaßt worden, wegen der weit Entlegenen Dorfſchaften eine Schul zu 

halten, damit auch der bisher an Sonn⸗ und Feiertag gehaltene Gottes⸗ 

dienſt preißumblichſt vollzogen würt.“ Zur Unterſtützung ſeiner Bitte be⸗ 

ruft er ſich auf ſeine Armut und ſein ſeit 9 Wochen krank darniederliegen⸗ 

des Kind und bittet um ein ander „Wohnzimmerlein in dem Bomeranzen⸗ 

hauß“ und um Erlaubnis „zur Haltung der Schul“. (Akten des Königl. 

Finanzarchivs).
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eines „Glaubensſpiegels“, in dem die katholiſchen Glaubensſätze gründ— 
lich widerlegt waren“). Die Wichtigkeit, die man dieſem letzteren 

Punkte beimaß, ſpringt um ſo mehr in die Augen, wenn man weiß, 

daß die Volksſchule der damaligen Zeit noch ganz den Karakter einer 

kirchlichen Vorſchule oder Vorkirche trug. Außer Schreiben und 

Leſen hatten die Schulmeiſter nur noch den Katechismus einzuüben, 
und es iſt recht bezeichnend, daß auch Bockleth in ſeiner oben angeführten 
Eingabe als Zweck der zu errichtenden Schule neben äußeren Gründen 

nichts weiter vorzubringen weiß, als „daß auch der bisher an Sonn⸗ 

und Feiertagen gehaltene Gottesdienſt“) preißumblichſt vollzogen 

würt.“ 

Der Anſtellung eines Schulmeiſters mußte nach den beſtehenden 

Vorſchriften eine Prüfung, die „bei der Cantzley“ (des Konſiſtoriums) 
abzulegen war, vorangehen; bei „Winterſchulmeiſtern“ genügte die 

Prüfung durch den „Spezial“. Warum Bockleth weder die eine noch die 
andere dieſer Prüfungen ablegte, wird nicht angegeben, läßt ſich aber viel⸗ 

leicht aus dem Folgenden ſchließen. Auch die herzogliche Beſtätigung blieb 

aus“). Man wird ſich mit Recht darüber wundern; denn Herzog 
Eberhard Ludwig ſtand weder dem Unterrichtsweſen überhaupt teil⸗ 

nahmlos gegenüber, noch konnte es ihm entgehen, daß gerade die Er⸗ 
richtung einer Schule die Gewinnung neuer Anſiedler für ſeine Gründ⸗ 
ung weſentlich erleichtere. Waren es die kriegeriſchen Aufgaben der 
Zeit, die den eifrigen Feldherrn über Gebühr in Anſpruch nahmen 

oder hatte er in jenem Jahre, in dem ſich die Grävenitz als Gräfin 
Würben und „Landhofmeiſterin“ dauernd im Lande feſtſetzte, nur ein 

Gehör für ſie? Wahrſcheinlicher noch erſcheint die Annahme, daß der 
Fürſt bei dem Kirchenrate, dem für das Ludwigsburger Bauweſen 

mit jedem Jahre ſchwerere Opfer angeſonnen wurden, damals nicht 
durchdrang. Dieſe Behörde, die ſich begreiflicherweiſe jeder neuen Aus⸗ 

) In einem Bericht des Spezials Laux von Markgröningen heißt es 

von Bockleth: „Zum Beweis ſeiner Orthodoxie verfaßte er einen Glaubens⸗ 
ſpiegel, in dem die dogmata pontific. solide refutiert ſind.“ 

) Auf „inſtändiges Bitten“ erhielten die Einwohner Ludwigsburgs 

in der Perſon des Vikars M. Joh. Dav. Duvernoy von Stuttgart am 

7. Mai 1711 einen eigenen Prediger, der anfänglich in dem „unteren Ein⸗ 

gang des alten Schloſſes“ an Sonn⸗ und Feiertagen eine Predigt hielt. 

„r) Spezial Laux ſagt: B. habe „angefangen zu informieren, ohne 
deswegen ergangenen fürſtlichen Befehl und wiewohlen me inscio et abs- 

que praevià examinatione“ (ohne mein Wiſſen und ohne daß er zuvor 

eine Prüfung abgelegt hätte).
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gabe für die ihr verhaßte Gründung zu entziehen ſuchte, glaubte den 

unbequemen Bittſteller mit der Erwiderung abſchütteln zu können, daß 

er ein „Proſelyt und von ihm nicht bekannt, ob er zu dieſem Dienſt 

capable“ ſei; dann, ſagte ſie, liegen auch „die Orthe Oßweil und 

Egloßheim ſo nahe, daß ſie die wenige Jugend wohl bedienen können.“ 

Hatten die Ludwigsburger früher darüber geklagt, daß es ihnen „all⸗ 

zubeſchwerlich“ falle, „über Feld in die Kirche zu gehen“, ſo konnten 

ſie ſich jetzt mit dieſem Beſcheid des Kirchenrats in keiner Weiſe zu⸗ 

frieden geben. Bauverwalter Jörg vichtete daher am 4. Dezember 1711 

eine erneute Bitte an den Herzog, daß es Bockleth erlaubt werden 

möge, „durch den bevorſtehenden Winter mit denen in zimblichem 

numero ſchon allhier befindlichen herzoglichen officianten und Neuer 

Burgere Kindern die Schul zu halten; denn es iſt, ſagt der Bericht, 

mit Haltung der Schul allhier beſonders winterlicher Zeith eine Gott 

gefällige und ſonſten wohl abgeſehene Sach, bauorab (ſo!) der Ort 

von Zeith zu Zeith mit Neuen Burgern, ſo folglich auch mit Kindern 

vermehrt zu werden, der Augenſchein giebt.“ 

Bockleth ſelbſt ließ ſich ebenſowenig beirren. In dem Manne 

lebte etwas 
„Von jenem Glauben, der ſich ſtets erhöhter 

Bald kühn hervordrängt, bald geduldig ſchmiegt, 

Damit das Gute wirke, wachſe, fromme, 

Damit der Tag dem Edlen endlich komme.“ 

Unter Zuſtimmung des Bauverwalters, als der weltlichen Obrig⸗ 

keit, und des Geiſtlichen hatte er ſchon am 16. November 1711 

mit 14—15 Kindern im Alter von 6—9 Jahren ſeine „Winterſchule“ 

eröffnet. Der Unterricht begann vormittags um 8 Uhr und wurde 

„bis gegen 11 Uhr“ fortgeſetzt; für den Nachmittagsunterricht war die 

Zeit von 12 bis 3 Uhr beſtimmt. So war der Obmann nun auch 

Schulmeiſter geworden, verſäumte aber durch dieſe Doppelſtellung nach 

damaligen Begriffen in keinem ſeiner beiden Amter etwas. 

Kaum war jedoch die Schule im Gang, ſo türmten ſich neue 

Schwierigkeiten auf, die ihren Beſtand in Frage zu ſtellen drohten. 

Der Rechte Flügelbau, wo Bockleth Wohnung und Schule hatte, ſollte 

abgebrochen werden. Zwar gelang es dem Bauverwalter, den Ab⸗ 

bruch ſo zu verzögern, daß die „unteren Stuben“ den Winter über 

noch bewohnt werden konnten; aber mit dem Beginn der Bauzeit ſtand 

die Schule wieder vor dem großen Fragezeichen. Endlich wurde doch 

ein „Unterſchläuflein“ für die Schule und Lehrersfamilie ausfindig 

gemacht. Es fand ſich in dem „ſogenannten Maiſterhäußlein hinterm



Wirtshaus (dem Waldhorn), welches Baumeiſter Heimb und deſſen 
Bruder, Item Stainmetzenmaiſter Vögelen und Schreiner Spiegelberg 

von lauter herrſchaftlichen Materialien Erbaut hatten“ — freilich ein 

recht vorläufiges Unterkommen; aber was trug damals in Ludwigs⸗ 

burg nicht den Karakter des Unfertigen, Notdürftigen? Im übrigen 

war man froh, den Fortbeſtand der Schule auch für den Sommer ge⸗ 
ſichert zu wiſſen. Die Schüler erſchienen damals hier jeden Vormit⸗ 

tag von 9—11 Uhr; nachmittags wurde zur Sommerszeit kein Unter⸗ 

richt erteilt; brachte man es doch in den meiſten Orten des Landes 
nur mit Mühe und Not dahin, daß die Kinder Sonn⸗ und Freitags 

und etwa auch an Regentagen zur Schule kamen. Unter dieſen Um⸗ 

ſtänden wurden die Mängel des Schullokals zunächſt von den Schul⸗ 

kindern kaum empfunden. Anders geſtaltete ſich die Sache, als der 

Winter heranrückte. Da blies der kalte Wind durch die offenen Fugen 

und Ritzen der luftigen Bauhütte, und die Kinder mußten jämmerlich 

frieren. Bockleth hatte ſich um Gewährung des nötigen Brennholzes 
an den Kirchenrat gewandt, und der Bauverwalter hatte ſein Geſuch 
nach Kräften unterſtützt. Aber der Kirchenrat verwies den Bittſteller 
an die herzogliche Rentkammer, „weilen dieſe von dem Wachstum deß 

Orths alle commoda (Vorteile) zu hoffen, herentgegen die fürſtliche 

Viſitation durch Wegnehmung der Waldung, Feld und anderer Güther 

an ihren Einkünften täglich mehreres abnehme und mit Holz nicht 

verſehen ſei“; ſie „könnte Ihm mit Brennholz gar wohl aushelfen 

oder von denen abgängigen Spähnen und Abholz von dem Bauweſen 

wohl etwas raichen.“ Dies geſchah. Doch blieb die Brennholzfrage 

für die Schule noch lange ungelöſt. Jedes Jahr, wenn die „Einheiz⸗ 

zeit“ begann, mußte der Schulmeiſter wieder von neuem ſeine Bitt⸗ 

ſchriften einreichen und erhielt dann ſelten den nötigen Bedarf, wie denn im 

Jahre 1715 der Bauverwalter Gabriel Wagner ſelbſt bekennt, daß 

der Lehrer „Holz zu keinem Überfluß empfangen habe.“ Im Jahre 
1728 erklärte der Hof geradezu, er könne „oftmaligen Selbſtmangels“) 

wegen kein Holz mehr für die Schule reichen“. 

Freilich, wo die Grävenitz ihre Ernten einheimſte, da blieben 

für andere nicht einmal mehr Stoppeln übrig. In Folge des genannten 

Beſcheids legte ſich der „Stadtmagiſtrat und Vogt“ wiederum aufs 

) Daß das Holz damals in Ludwigsburg ein teurer Artikel war, 

bezeugt auch der Reiſende Keyßler, der ſich 1729 hier aufhielt, in ſeinen 

„Reiſen“. Er ſagt: „Die Feuerung iſt ſo koſtbar, daß, da bey hartem 

Winter der Mangel gehöriger Ordnung dazu gekommen, es geſchehen, daß 

man das Holz ſogar aus den Ofen wieder heraus geſtohlen hat.“
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Bitten, „da ſie weder Mittel noch Weg zur Anſchaffung von Holz 

wiſſen, die Schuljugend aber gleichwohl hierunter nicht notleiden 

könne. Nun bewilligte die fürſtliche Viſitation endlich 4 Meß à 4fl. 

Ob die Sache damals endgültig geregelt wurde, iſt aus den Akten 

nicht erſichtlich. 
Noch ſchlimmer war es um die Beſoldung des Schulmeiſters 

beſtellt. Mehr als beſcheiden hatte Bauverwalter Jörg ein gratiale 

von 2 Sri Roggen und 1 Scheffel Dinkel für den „Winterſchulmeiſter“ 

beantragt. Der Kirchenrat genehmigte „2 Schffl. Dinkel semel pro 

semper“ (ein⸗ für allemal). Daß dies „zu ſein und der Seinigen 

Suſtentation nicht zureichte“, glauben wir Bockleth aufs Wort, auch 

wenn es von dem Spezial in Markgröningen nicht ausdrücklich bezeugt 

wäre. Er bemühte ſich alſo „um ein gewiſſes Salair“. Mit dieſem Ver⸗ 

langen befand er ſich in vollem Rechte. Denn ein Schulmeiſter, der das 

ganze Jahr hindurch unterrichtete, hatte nicht bloß eingratiale“, ſondern 

einen Jahresgehalt anzuſprechen. Von dieſer Anſicht ausgehend, beantrag⸗ 
ten auch ſeine Vorgeſetzten, Spezial Laux und Verwalter Jörg, für ihn eine 

Beſoldung von „10 fl an Geld, 2 Scheffel Roggen, 8 Scheffel 

Dinkel, 12 Imi Wein und etwas an Holz“. Jetzt, am 7. Juni 
1712, wurde Bockleth auch, nachdem ihm „im Spezialat zu Mark⸗ 

gröningen die statuta scholastica (die Schulvorſchriften) vorgeleſen 

worden waren“, in Pflicht genommen. Von einer Prüfung war bei 
dieſer Gelegenheit ebenſowenig als früher die Rede. Aber von einer 
Verpflichtung zur Bezahlung der Schulmeiſterbeſoldung wollte auch 

niemand etwas wiſſen. Sowohl Kirchenrat als Rentkammer beriefen 

ſich darauf, daß die Schulbeſoldungen Sache der Gemeinden ſeien, 
und baten ziemlich unwirſch ſie mit dem Anſinnen, dieſe Leiſtung 

auf ſich zu nehmen, zu „verſchonen“. Wiederholt wandte ſich Bock— 
leth in der Angelegenheit an den Herzog. Dieſer forderte nun 

endlich den Spezial Laux auf darüber Bericht zu erſtatten, „was es 

eigentlich vor eine Beſchaffenheit habe mit Bockleth, ob er examinirt 

worden, auch wie es mit ſeiner Beſoldung bewandt und was er vor 

ein Prädikat habe.“ Spezial Laux berichtete eingehend über die 

Perſon und Thätigkeit des Schulmeiſters, verſäumte auch nicht dabei 

anzuführen, daß dieſer nach den Angaben des Pfarrers von Oßweil 
und des Vikars in Ludwigsburg ratione vitae et officii (in Amt 

und Leben) ein gutes Lob habe. Er befleißige ſich eines ſtillen, um⸗ 

gänglichen Wandels, gehe böſer Geſellſchaft aus dem Wege, dem 

Fluchen ſei er feind und in ſeinem Amte fleißig und unverdroſſen; 
insbeſondere verdiene ſein Fleiß in der Schule alle Anerkennung.



Es ſtehe bei dem Herzog, die längſt in Vorſchlag gebrachte Beſoldung 

zu genehmigen und zu entſcheiden, von welchem corpore (d. h. ob 

vom Kirchenrat oder von der Rentkammer) er ſolche einzuziehen habe. 
Dieſer Bericht wurde am 13. Okt. 1712 abgeſchickt. Da keine Ent⸗ 

ſcheidung erfolgte, ſo ſah ſich Bockleth am 10. November genötigt, 

„ein Knyebigendes Bitten““) an den Herzog nachzuſenden, damit er 

zu ſeiner „höchſtbedürftigen, ſeit einem halben Jahr verfallenen Be⸗ 

ſoldung komme“. Man möchte glauben, daß ſolchen Bitten gegen⸗ 

über niemand hätte ungerührt bleiben können. Aber die Geduld des 

Bittſtellers ſollte auf die äußerſte Probe geſtellt werden. Am 13. März 

des folgenden Jahres hatte er noch nichts erhalten. Da, als ſeine 

Not den höchſten Grad erreicht hatte, wurde ihm endlich bekannt ge⸗ 
geben, daß ihm durch Entſchließung vom 21. Febr. 1713 50 fl 
per omnes species (insgeſamt) vom Kirchenrat und 25 fl von der 
Rentkammer bewilligt worden ſeien. Die Eröffnung brachte dem 
vielgeprüften Manne eine neue Enttäuſchung, ſofern er 25 fl weniger 

erhielt als eine „mittlere Schulmeiſterbeſoldung“ betrug, die von 

ſeinen Vorgeſetzten für ihn beantragt worden war. 

Daß dieſe kleine Summe für den Unterhalt einer Familie nicht 

zureichte, verſteht ſich von ſelbſt, ſie genügte um ſo weniger, als man 

von Anfang an in Ludwigsburg nicht billig lebte. Der Schulmeiſter 

mußte alſo ſehen, wie er ſein Einkommen anderweitig vermehre. Nun 

verſah er, ſeit in der jungen Anſiedlung eigene Gottesdienſte ſtatt⸗ 

fanden, auch den Meßnerdienſt. Da aber bis zum Jahre 1716 

alle Kinder in Oßweil getauft, bis zu Anfang 1718 auch die Ehen 

dort eingeſegnet wurden, und das Abendmahl und die Leichenbegäng⸗ 

niſſe noch bis 1719 im Mutterorte ſtattfanden, ſo fiel auch die ganze 
Meßnerbeſoldung, die in Naturalabgaben, den ſogenannten Meßner⸗ 
laiben, beſtanden, dem Schulmeiſter von Oßweil zu und Bockleths 

Bitte, die auf eine Teilung dieſes Einkommens mit ſeinem Oßweiler 

Amtsgenoſſen abzielte, blieb ohne Erfolg (1715). Nun wandte er 

„ Zu welch' kriechenden Redensarten ſich in dieſer Zeit ein braver 

Mann erniedrigen mußte, um auch nur in den Beſitz des allerdürftigſten 

Einkommens zu gelangen, davon giebt eine Stelle aus einer andern Bitt⸗ 

ſchrift Bockleths einen Beweis. Wenn der Herzog ihm ſeine Bitte gewähre 
(es handelt ſich dabei um den Meßnerlaib, ſ. u.), ſo „wolle ſolche hoch⸗ 

fürſtliche hohe Gnaden Gott der Höchſte mit Himmelſegneter (ſo!) Regier⸗ 

ung in Gnaden belohnen; er aber werde ſie mit dem ſeinigen täglichen 

Gebet und zu allen unterthänigſt ſchuldig gehorſamber Dienſte Zeit ſeines 

Lebens in tiefſter Unterthänigkeit abzudienen gefliſſen ſein!“



—
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ſich abermals „um eine Addition“ zu ſeiner Beſoldung an den 
Kirchenrat. Die Eingabe läßt uns in das Elend des Schulmeiſter⸗ 

loſes jener Zeit einen Blick thun. Der Schulmeiſter von Oßweil, 

ſagt Bockleth, habe das „liebe Brot, ſo in theurem Werte ſei“, allein 

eingezogen; er aber müſſe es von ſeiner geringen Beſoldung kaufen, 

obwohl er alles als Meßner verſehe. Von ſeinem kärglichen Einkommen 

könne er nicht ſoviel erübrigen, um ſich ein Kleydlein an den Leib 

anzuſchaffen““ Dem warmen Fürwort des Spezials Mörleth in 
Markgröningen hatte es der Bittſteller hauptſächlich zu danken, daß 

man ihm wenigſtens ein Gnadengeſchenk von 1 Schffl. Dinkel ver⸗ 
abfolgte. 

Im Jahre 1714 „beſchah in Ludwigsburg zur höchſtrümblich⸗ 
ſten gnädigſten Sorgfalt vor die armen Leuth die gnädigſte Verord⸗ 

nung, daß bei denen gehaltenen Gottesdienſten allhier der Klingel⸗ 

beutel ſolle herumb getragen und das gefallene Opfer under die Armen 

außgethailet werden.“ „Das Amt eines Almoſen⸗ oder Heiligen⸗ 
pflegers“ wurde von Bauverwalter Wagner ebenfalls auf Bockleth 

übertragen. Die Belohnung, die er dafür anzuſprechen hatte, mußte 

in gewohnter Weiſe durch Bitten herausgepreßt werden. Sie war 

gering genug. Während ſonſt im Lande für „Umtragung des Klingel⸗ 

beutels“ mindeſtens 1 fl. 30 kr., gewöhnlich aber 2 fl. und 
mehr bezahlt wurde, mußte ſich Bockleth mit „20 Batzen“ begnügen, 
„bis ſich die Gemeinde vermehre“. 

Mittlerweile hatte ſich jedenfalls ſeine Arbeit vermehrt. Die 
Obmannsſtelle zwar ſcheint in der Meßnerei aufgegangen zu ſein, aber 

die anderen Nebenämtlein waren hinzu gekommen, und Apotheker und 

Heilgehilfe blieb er noch immer. Durch den Zuwachs, den die Be⸗ 
völkerung jetzt mit jedem Jahre erhielt, ſtieg auch Bockleths Schüler⸗ 

zahl in die Höhe. Mit 14 Kindern hatte er 1711 begonnen; 1715 

zählte die Schule ſchon mehr als 40 Köpfe. Was ſich allein nicht 
erhöhte, das ſcheint ſein Einkommen geweſen zu ſein. Die Akten ent⸗ 

halten wenigſtens kein Wort weiter von einer Beſſerſtellung des 

Schulmeiſters. 
Und doch — ſollte man es für möglich halten — fand ſich 

nur allzuſchnell ein Widerſacher, der ihm ſeine heiß erkämpfte, kärg⸗ 
lich bezahlte Stelle abzujagen verſuchte. Ein Joh. Mich. Simon, den 
der Faſanenmeiſter als Hauslehrer angenommen hatte — er ſelbſt 
nennt ſich volltönig „Informator der Jugend im Faſanengarten all⸗ 

hier“ — verſtand es, den damaligen Bauverwalter Eccard für ſich ein— 
zunehmen. Von ihm unterſtützt richtete er eine Eingabe an den Herzog,



in der er Bockleth anſchwärzte: „der alte Schulmeiſter ſei „incapabel 

der Schuljugend“, könne auch als ein Proſelyt, der die proteſtanti⸗ 

ſchen Choräle nicht gelernt habe, dem Kirchengeſang nicht recht vor⸗ 

ſtehen; er (Simon) ſei „animirt“ worden, dahin zu trachten, daß er 

der anwachſenden Jugend und dem Kirchendienſt vorgeſetzt werde.“ 

Das Konſiſtorium ließ jedoch dem Verleumdeten ſeinen Schutz an⸗ 

gedeihen; es veranlaßte den Spezial Mörleth in Markgröningen zur 

Nußerung und berichtete auf Grund dieſer an den Herzog: „bei letzt⸗ 

gehaltener Kirchenviſitation im Jahre 1715 ſei der Schulſtand zu 

Ludwigsburg ohne Klag gut befunden worden und die Kinder haben 

feine profectus (Fortſchritte) gezeigt. Obgleich der Schulmeiſter alt 

und zuweilen kränklich ſei, verſehe er annoch mit Nutzen den Schul⸗ 

dienſt und genüge vollkommen; man ſei verwundert, daß der Simon 

ihn als einen untüchtigen Mann anzuſchreiben ſich unterfange. Bock⸗ 

leth ſei im Handel und Wandel verträglich, auch in vita (in der Lebens⸗ 

führung) unärgerlich und zu bedauern wäre, wenn er ſollte ab otlicio 

removiert (vom Amte entfernt) werden. Der Herzog möge ihn in An⸗ 

ſehung ſeines guten Prädikats und bisher bezeugten Fleißes bei dem 

Schuldienſte ferner in Gnaden belaſſen.“ Eberhard Ludwig entſchied 

dieſem Wunſche gemäß, und Simon wurde angewieſen, „ſich umb eine 

anderweitige Schulſtelle zu bewerben“ (17. Juli 1716). 

Dieſer Feind war abgewehrt. Doch nicht lange mehr ſollte 

Bockleth im unangefochtenen Beſitz ſeines Amtes bleiben. Auf⸗ 

reibende Thätigkeit, die Not ums tägliche Brot und die Einflüſſe 

einer ungeſunden, mangelhaften Wohnung hatten ihn wiederholt 

aufs Krankenlager geworfen; auch da hatte er noch Proben ſeiner 

„rühmlichen Geduld“ abgelegt. Aber ſeine Kraft war allmählich ge⸗ 

brochen; am 3. Juli 17175) ſchloß der müde Kämpfer, noch nicht 

ſechzig Jahre alt, die Augen für immer. Er wurde noch zu Oßweil““) 

begraben. — 

Wir haben uns bemüht, im Vorſtehenden aus kleinen und klein⸗ 

ſten Steinchen ein wahrheitsgetreues Bild von der Entſtehung der 

älteſten Schule Ludwigsburgs zuſammenzuſtellen, das zum Teil die 

Gründungszeit der Stadt ſelbſt widerſpiegelt. Mag dieſes Bild auch 

minder anziehend erſcheinen, ſo wird man doch der Perſon des 

Gründers der hieſigen Volksſchule eine gewiſſe Teilnahme nicht 

verſagen können. Unermüdlich und unverdroſſen in Amt und Beruf; 

) Verngl. Kirchenregiſter der Stadt Ludwigsburg auf das Jahr 1798. 

) Einen eigenen Begräbnisplatz erhielt die Stadt erſt 1719.
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edel, hilfreich und gut auch außerhalb desſelben, hat der beſcheidene 
Mann zu ſeiner Zeit eine ſegensreiche Wirkſamkeit entfaltet, die wohl 

kein anderer unter den erſten Anſiedlern Ludwigsburgs in gleicher 

Vielſeitigkeit hätte ausüben können. Wenn ihn ſeine eigene Dürftig⸗ 
keit vielfach hiezu angetrieben hat, ſo verdient das eher Lob als 
Tadel. In einem Punkte jedenfalls ſteht er hoch und höher als viele, 

die auf einen ſolchen Mann mitleidig herabſchauen; dies iſt ſeine 

Treue in allem, auch im kleinſten. Denn in kleinen Dingen treu 

ſein iſt etwas Großes. 

 



Reichsgraf Johann Carl von Zeppelin“ 
und ſein Grabmal“) 

Auf dem allen Jriedhaf in Tudwigsburg. 

(Zu unſerem Bilde). 

Von E. Belſchner. 
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. allen Ausländern, die in württembergiſche Dienſte getreten 

ſind und als Träger hoher Amter einen weitgehenden Einfluß 

auf Fürſt und Volk ausgeübt haben, findet ſich kaum einer, der ſich 

bei Mit⸗ und Nachwelt ein ſo uneingeſchränktes Lob erworben hätte, 

wie der Reichsgraf Johann Carl von Zeppelin. Ein Zeitgenoſſe, der 

politiſche Schriftſteller und Geſchichtsſchreiber Pahl, ſagt von ihm: 

„Der Graf von Zeppelin war ein unausſprechlich edler Mann, von 

rein menſchlichem und wohlwollendem Sinne, der einzige, dem es ge⸗ 

lungen war, einen Einfluß auf die Beſtrebungen und Handlungen 

ſeines königlichen Freundes zu gewinnen und die Außerungen ſeines 

heftigen, oft harten Charakters zu mildern. Es war ein gedoppeltes 

Unglück für das Land, daß er gerade in dem Augenblicke ſtarb, in 

dem die Läufe der Zeit dem ſtrengen Herrſcher einen neuen, weiten 

Kreis aufſchloſſen, in dem ein Mann ſeines Vertrauens ihm um ſo 

) Quellen: Fromm, Geſchichte der Familie v. Zepelin. Unter 

Mitwirkung von Mitgl. d. Fam. Schwerin. 1876. Die 221. Lieferung der 

Allgem. Deutſchen Biographie bringt einen faſt unveränderten Abdruck aus 

dieſem Werk. Man erfährt dabei, daß Eberhard Gf. Zeppelin der⸗ 

Verfaſſer des betr. Teils des Geſamtwerks iſt. 

Schneider, Württembergiſche Geſchichte. Stuttgart 1896. 

Pfiſter, König Friedrich von Württemberg. Stuttgart 1888. 

Pahl, Denkwürdigkeiten. Tübingen 1840. 

Memminger, Stuttgart und Ludwigsburg mit Umgebungen. 1817. 

0 Für die Geſchichte des Grabmals konnte der Verf. die hierüber 

in der Regiſtratur des Kgl. Kam eralamts zu Ludwigsburg befindlichen 

Akten benützen. Für das freundliche Entgegenkommen, das er dabei fand, 

ſei auch an dieſer Stelle beſtens gedankt.
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mehr hätte zur Seite ſtehen ſollen, als ihn das infolge des un⸗ 

erwarteten und ſchnellen Zuwachſes an Land und Macht durch neue 

Reizungen erregte Selbſtgefühl nur zu oft dahin riß, in ſeinem Wirken 

das Maß zu überſchreiten. Gewiß würde ſich, wenn der Graf ſein 

Leben länger erhalten hätte, in der Folge der Zeit manches anders 

geſtaltet und manches ſich gar nicht begeben haben, was nun in dem 

Bilde des Königs und in der Geſchichte ſeiner Regierung als trübe 

Partie ſtehen geblieben iſt.“ Und an einer andern Stelle) rühmt 

Pahl von ihm: „Edel, uneigennützig und ſeinen Einfluß nie miß⸗ 

brauchend war es immer der Vollendete, der, wenn Friedrichs Laune 

durch äußere oder innere Bewegungen verſtimmt und getrübt wurde, 

Ruhe und Heiterkeit in das Gemüt des Fürſten zurückführte und es 

den Gefühlen der Schonung und des Wohlwollens aufſchloß. Sein 

Tod war deshalb im Lande allgemein betrauert.“ — Pahl, dem wir 

dieſe Mitteilungen verdanken, iſt als unbeſtechlicher und zuverläſſiger 

Schriftſteller anerkannt. Was im vorliegenden Falle das Gewicht 

ſeines Urteils noch erhöht, das iſt der Umſtand, daß er längere Zeit 

einer eben damals regelmäßig in Marbach zuſammentreffenden Geſell⸗ 

ſchaft von hohen Staatsbeamten und Offizieren aus Ludwigsburg 

angehörte, zu der kein Ungeweihter Zutritt hatte. Im Kreiſe dieſer 

vaterländiſch geſinnten Männer kam alles, was von Welt⸗ und Zeit⸗ 

ereigniſſen die Herzen bewegte, ungeſchminkt zur Beſprechung. Unſer 

Gewährsmann konnte ſich alſo über das nähere Verhältnis des Grafen 

zu ſeinem Fürſten auf's beſte unterrichten; zu bedauern bleibt bloß, 

daß er uns von dem heilſamen Einfluß, den Zeppelin auf den Herzog 

ausübte, nicht noch Näheres mitgeteilt hat. Das Wenige aber, was 

er über den Grafen berichtet, reicht vollkommen aus, um es zu recht⸗ 

fertigen, wenn wir auch in dieſen Blättern des edlen Mannes ge⸗ 

denken, deſſen Grabmal in den Schutz der hieſigen Stadt geſtellt iſt, 

zumal da in kurzem die hundertjährige Wiederkehr ſeines Todestages 

nahe rückt. 

Zu Güſtrow in Mecklenburg am 15. Okt. 1767 *) als Sohn 

eines kinderreichen hannöveriſchen Hauptmanns geboren und zunächſt 

im Elternhauſe erzogen, trat Johann Carl von Zepelin mit 13 Jahren 

) Pahl, Geſchichte von Württemberg, VI. S. 67 f. 

4*) Die Sarginſchrift nennt, wohl infolge eines Verſehens, das Jahr 

1766 als Geburtsjahr. Auch ſonſt ſchwanken die Angaben über Zeppelins 

Alter. So läßt ihn der Trauerbrief im „Schwäb. Merkur“ vom 19. Juni 

1801 im 37. Jahre ſterben, während er doch nicht ganz 34 Jahre alt ge⸗ 

worden iſt; vielleicht iſt dies aber nur ein Druckfehler. 
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in das herzogl. Pagenkorps zu Schwerin ein, um ſich auf den Kriegs⸗ 
dienſt vorzubereiten. Drei Jahre hatte er dort zugebracht, als ein 
Beſuch des Prinzen Friedrich von Württemberg am mecklenburgiſchen 

Hofe über ſein ganzes ferneres Schickſal entſchied. Sein offenes Weſen, 
verbunden mit den ſchönſten Gaben des Geiſtes und des Herzens, er⸗ 

weckte das Wohlgefallen des Prinzen und veranlaßte ihn, den Jüng⸗ 
ling als ſeinen Flügeladjutanten mit ſich nach Cherſon in Rußland 
zu nehmen, wo Friedrich damals als General befehligte. Aus dieſem 
Dienſtverhältnis entwickelte ſich ſchnell der innigſte Freundſchaftsbund 
zwiſchen den beiden hochbegabten Naturen, wie er zwiſchen einem 

Fürſten und ſeinem Unterthan faſt ohne Beiſpiel daſteht. Die Be⸗ 

förderung Zepelins zum Hauptmann und Major und die Überſiedlung 

ſeines Herrn nach Petersburg verband ihn in der Stellung eines 

Generaladjutanten nur noch feſter mit dieſem. Hatte Friedrich den 
Freund in einer lebensgefährlichen Krankheit mit liebevoller Auf⸗ 

opferung gepflegt, ſo brachte Zepelin das große Opfer, mit ihm, vom 
Traualtare weg, wo er ſich eben mit Katharine Ulrike v. Delwig, 

Tochter des Oberkommandanten der Finnländiſchen Feſtungen, ver⸗ 

mählt hatte, aus Rußland zu enteilen, da (1787) Ereigniſſe eingetreten 

waren, die dem Prinzen dieſen Schritt nahe legten. Und ſo unſicher 

ward damals ſeine Zukunft, daß Zepelin die junge Gemahlin erſt⸗ 
1½ Jahre ſpäter nachfolgen laſſen konnte. 

Seite an Seite begleitete er in den folgenden Jahren den fürſt⸗ 

lichen Freund überallhin auf ſeinen Wegen durch Deutſchland, Holland 
und Frankreich. Eine Fülle von Anſchauungen, Erfahrungen, Kennt⸗ 
niſſen und ein reifes, abgeklärtes Urteil waren der reiche Gewinn, den 
er aus dieſen Reiſen zog und in ſeinen ſpäteren hohen Stellungen 
reichlich nützte. 

Im Jahre 1790 hatte Prinz Friedrich, der nunmehr mit Gewiß⸗ 
heit auf den württembergiſchen Thron rechnen konnte, ſeinen ſtändigen 

Wohnſitz in Ludwigsburg genommen, und Zepelin war ihm hieher ge⸗ 

folgt. Auch darin befolgte er das Beiſpiel ſeines hohen Freundes, daß er 

ſich wie dieſer einen eigen Wohnſitz hier erwarb, den jetzigen Mathilden⸗ 

hof mit dem ſchönen 6 Morgen großen Garten in der hinteren Schloß⸗ 

ſtraße. Mit ſeiner Überſiedlung nach Württemberg traten allmählich 

größere Aufgaben an ihn heran. Als nach Joſephs II. Tod deſſen 
Bruder Leopold 1790 zum römiſchen Kaiſer erwählt worden war, 
erhielt Zepelin, ſchon ſeit einigen Jahren zum wirkl. Kammerherrn 
ernannt, von Herzog Karl den ehrenvollen Auftrag, ihm die Wahl⸗ 

urkunde zu überbringen. Ihm ſelbſt brachte das Wohlwollen des
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Kaiſerhauſes, das er ſich bei dieſer Gelegenheit erwarb, am 18. Sep⸗ 

tember 1792 die Erhebung in den Reichsgrafenſtand.“) 

Mittlerweile war Herzog Karl geſtorben, und ſein Bruder 
Ludwig Eugen war ihm nach kurzer Regierungszeit ebenfalls im Tode 
nachgefolgt. Friedrich Eugen, Prinz Friedrichs Vater, beſtieg 

(1795) den Herzogsthron. Um dieſe Zeit hatte ſich der Erbprinz, der ſeit 

einer Reihe von Jahren verwitwet war, zu einer zweiten Ehe entſchloſſen. 

Sein erſter Schwiegervater hatte die Gedanken Friedrichs auf Charlotte 

Auguſte Mathilde, Kronprinzeſſin von Großbritannien, gelenkt, und 

nun wurde deſſen vertrauteſter Freund, ſein Oberhofmeiſter Reichsgraf 

v. Zeppelin, als außerordentlicher Geſandter nach London geſchickt, die 
eheliche Verbindung anzubahnen. Seine Geſchicklichkeit und der Takt, 
womit er dieſe Aufgabe löſte, wurde von Seiten des Herzogs durch 
eine hohe Ordensauszeichnung und durch die Ernennung zum wirk⸗ 

lichen adeligen Geheimen Rat belohnt, während ihn die Stadt Oxford 

mit Verleihung des Ehrenbürgerrechtes bedachte (3. Mai 1797). 
Im gleichen Jahre wurde Zeppelin noch mit einer viel ſchwierige⸗ 

ren Sendung beauftragt. Der Friede von Campo Formio und die 

bevorſtehende Eröffnung des Raſtatter Kongreſſes erforderten eine 
Geſandtſchaft an den Kaiſerhof zur Wahrung wichtiger Rechte und 
Vorteile des württembergiſchen Fürſtenhauſes. Eben reiften die 

ſchwierigen Verhandlungen, die Zeppelin in Wien zu führen hatte, 

einem günſtigen Abſchluſſe entgegen, als der betagte Herzog am 

23. Dez. 1797 plötzlich ſtarb und Erbprinz Friedrich die Zügel der 

Regierung mit kräftiger Hand ergriff. Alsbald wurde der treu⸗ 

bewährte Freund zum erſten Staats⸗ und Konferenzminiſter 
berufen und ihm gleichzeitig die Oberaufſicht über alle Hofdepartements 
und ſämtliche herzoglichen Schlöſſer übertragen. 

Mit einer Anzahl von großen und kleinen Wünſchen und Be⸗ 
ſchwerden waren die Landſtände an den neuen Herzog herangetreten. 

Friedrichs erſte und vornehmſte Abſicht beſtand offenbar darin, die 

eigenſüchtige und hemmende Nebenregierung zu beſeitigen, die die 

Stände in den letzten Jahren unter der ſchwachen Herrſchaft ſeiner 
betagten Vorgänger auszuüben begonnen hatten. Nur ſo konnte er 

hoffen, für die Verwirklichung ſeiner eigenen großgedachten Plane Raum 
zu gewinnen. Wenn er dies zunächſt gegen ſeine zum Gewaltſamen 

) In dem Reichsgrafendiplom wird der Name erſtmals „Zeppelin“ 

geſchrieben. Ahnlich hat ſein fürſtlicher Freund den Namen des Landes 

„Wirtemberg“ vom Tage ſeiner Erhebung zum Kurfürſten an (4. April 1803) 

„Württemberg“ zu ſchreiben befohlen.



— 

hinneigende Natur durch Güte verſuchte und den Landſtänden in 
wichtigen Punkten freundlich entgegenkam, ſo iſt darin der mildernde, 
ausgleichende Einfluß des Grafen nicht zu verkennen. Von ſeinem 
Ziele, das in Vereinheitlichung der Macht und in Erweiterung der 
Landesgrenzen beſtand, und das ihm unverrückbar vor Augen ſtand, 
wich der Fürſt damit um keines Haares Breite ab, und auch Zeppelin 
war darin eines Sinnes mit ihm. Bald zeigte ſich's aber, daß mit 
der gänzlich veralteten Einrichtung der Landſtände in der neuen, 
ſchnelllebigen Zeit nicht mehr auszukommen war. Sie fuhren fort, 
auf eigene Hand Politik zu treiben und unterhielten aus Mitteln 
der geheimen Truhe Vertreter bei den auswärtigen Mächten, die zum 
Teil die Beſtrebungen des Landesherrn durchkreuzten, ja ſie zeigten 
ſich dem damals auftauchenden Plane einer ſüddeutſchen Republik nicht 
unzugänglich; dem Herzog wurden, wenn auch nicht förmlich, ſo doch 
thatſächlich, ſelbſt die Truppen verſagt, die er zur Aufrechthaltung 
der Neutralität in dem zwiſchen Frankreich und Sſtreich ausgebroche⸗ 
nen Kriege für nötig erachtete. Das Land hatte denn auch den 
ſchwerſten Schaden von dieſer Landſtandspolitik; denn die kriegführen⸗ 
den Parteien brandſchatzten nun beide den ſchutzloſen Kleinſtaat. 

Bisher hatte man an den noch unter der vorigen Regierung 
mit Frankreich abgeſchloſſenen Neutralitäts⸗ und Friedensverträgen 
feſtgehalten. Durch das Verhalten der Franzoſen ſah ſich Friedrich 
jedoch in das Lager der Verbündeten hinübergedrängt. Dieſe Stellung⸗ 
nahme entſprach durchaus den Anſchauungen Zeppelins; er ſetzte ſeinen 
ganzen Einfluß ein, um den fürſtlichen Freund in unverbrüchlichem 
Feſthalten an ſeinen Verpflichtungen gegen das Reich zu beſtärken. 
Zugleich riet er ihm jetzt aber auch ein entſchiedenes Vorgehen gegen 
die widerſpenſtigen Stände, deren Ausſchüſſe übrigens längſt das 
Vertrauen im Lande verloren hatten. Im Mai 1798 begab ſich der 
Miniſter nach Wien, um, wie es hieß, dort perſönlich eine Milderung 
der im letzten Kriege aufgebürdeten Kriegslaſten zu erreichen, haupt⸗ 
ſächlich aber, um über die Bedingungen der Teilnahme Württembergs 
am Reichskriege zu verhandeln und um die kaiſerliche Hilfe gegen die 
Landſtände anzurufen, die das Geld zur Rüſtung gegen Frankreich 
verweigerten. Sſtreich trat jetzt ganz auf die Seite des Herzogs. 
Dieſer konnte den Abſchluß der Verhandlungen kaum erwarten. Heim⸗ 
lich eilte er über München nach Marktl, der letzten Poſtſtation vor 
der öſtreichiſchen Grenze, um der Entſcheidung näher zu ſein. Dort 
wurde ihm der Vertrag, den Zeppelin am 2. Juli vereinbart hatte, 
zur Unterſchrift vorgelegt. Dieſes geheim gehaltene Abkommen machte



  

den Herzog mit einem Male zum Herrn der Lage; denn es verſchaffte 
ihm alles, was er zunächſt wünſehte: die Ungültigkeitserklärung des 

erzwungenen Friedens mit Frankreich; ein Bündnis mit Sſtreich, dem 

er 6000 Mann zur Verfügung zu ſtellen hatte, während England das 

Geld zur Ausrüſtung lieferte; Vollmacht, den Schwäbiſchen Kreis zur 

Erfüllung ſeiner Pflicht gegen das Reich anzuhalten; eine ernſtliche 

Zurechtweiſung der Landſtände wegen ihres verfaſſungswidrigen Be⸗ 

nehmens; das Verſprechen nachdrücklichen Schutzes gegen Übergriffe 

der Landſtände; die Zuſage Sſtreichs, für ungeſchmälerte Erhaltung 

des Landes, für Kriegsentſchädigung und für die Beförderung zur 

Kurwürde einzutreten. Zeppelin aber, der die Verhandlungen ganz 

im Sinne ſeines Herzogs zu einem ſo vorteilhaften Abſchluſſe geführt 
hatte, wurde von allen beteiligten Fürſten ausgezeichnet: der deutſche 

Kaiſer ernannte ihn zu ſeinem Wirkl. Geheimen Rat, der ruſſiſche 

verlieh ihm das Großkreuz des Malteſer Ordens, und ſein Fürſt be⸗ 

willigte ihm in dankbarer Anerkennung ſeiner Verdienſte einen lebens⸗ 

länglichen Jahresgehalt von 2000 fl. Jetzt wurden auch der Präſident 

und die beiden Mitglieder des Geheimrats, die den Frieden mit 
Frankreich vertraten, entlaſſen und Zeppelin am 12. Auguſt an die 

Spitze der höchſten Landesbehörde geſtellt. 

Allgemein hoffte man damals die Rückkehr der Bourbonen auf 

den franzöſiſchen Thron. Als nun die Landſtände die Vergrößerung 

der Streitmacht und die Erhöhung des Militärbeitrags neuerdings 

nicht genehmigen wollten und die nachteiligen Folgen der Teilnahme 

am Krieg vorſtellten, antwortete ihnen Graf Zeppelin: „In ein paar 

Monaten werde es der König von Frankreich ſchwerlich übelnehmen, 
daß Württemberg den Frieden mit dem Freiſtaate gebrochen habe.“ 

Und als ſie deſſenungeachtet auf ihrer Weigerung beharrten, auch in 

Paris durch ihren Abgeſandten eigenmächtig um einen Sonderfrieden 
baten, traf um die Jahreswende ein ſcharfer Verweis des Reichshof⸗ 

rats für ſie ein, weil ſie „auf unverantwortliche Weiſe und mit ärger⸗ 

licher Vermeſſenheit und ſchnöder Verachtung ihrer Pflicht gegen den 
Kaiſer und das Reich ſich den Abſichten des Herzogs widerſetzt hätten.“ 
Zugleich wurde ihnen im Falle fernerer Widerſetzlichkeit Strafe an⸗ 

gedroht. Von da an konnten die Kriegsrüſtungen in Württemberg 

nicht mehr aufgehalten werden. Getreu den von Zeppelin feſtgeſtellten 

Abmachungen nahmen in der Folge Friedrichs Truppen am Kriege teil. 

Zwar der unglückliche Verlauf des Krieges, der im Frieden 
von Luneville ſeinen traurigen Abſchluß fand, ſchien den Ständen 
diesmal recht gegeben zu haben. Aber Zeppelin hatte auch für dieſen



Fall bei ſeinen Unterhandlungen in Wien die nötigen Vereinbarungen 
nicht vergeſſen, eine kluge Vorſicht, die beim Reichsdeputations⸗Haupt⸗ 
ſchluß im Jahre 1803 ihre Früchte trug. Württemberg erhielt damals 
neben der Kurwürde für ſeinen Herzog eine Vergrößerung, die mehr 

als den doppelten Erſatz ſeiner im Kriege gegen Frankreich verlorenen 
linksrheiniſchen Beſitzungen ausmachte. 

Die Niederlagen des Reichsheeres in dem Kriege, deſſen ſoeben 

gedacht wurde, brachten Württemberg noch ſchlimmere Folgen als die 

Zeiten der Neutralität. Dem Herzog, auf deſſen Gefangennahme es 
von franzöſiſcher Seite abgeſehen war, blieb nichts anderes übrig, als 

ſich in das unbeteiligte preußiſche Erlangen zu flüchten. Der Miniſter 
und Freund ſtand ihm auch jetzt treu zur Seite, immer eifrig bemüht, 
ſeine Pflicht zu erfüllen und ſchwerere Nachteile vom Lande abzuwenden. 

Die Aufregungen jener Tage mögen weſentlich dazu beigetragen 
haben, daß ſich ein typhöſes Fieber, von dem Zeppelin im April 1801 

in Erlangen befallen wurde, ſofort zu einer beſorgniserregenden Krank⸗ 

heit ſteigerte. Indes erholte er ſich wieder ſoweit, daß er ſeinem 
Fürſten nachfolgen konnte, als dieſem nach Abzug der letzten Franzoſen 
die Rückkehr in ſein Land möglich geworden war. Er hätte wohl 
beſſer gethan, ſeine Abreiſe noch weiter zu verſchieben. Aber den 
warm fühlenden, pflichteifrigen Mann litt es nicht mehr in der Ver⸗ 
bannung, „weil er an den frohen Augenblicken der Wiedervereinigung 
des Regenten mit ſeinen lieben Unterthanen teilnehmen müſſe und 

keinen derſelben vermiſſen könne und wolle.“ 

Wegen ſeiner großen Schwäche im Lehnſeſſel auf den Schloßplatz 
getragen, war er Zeuge von Friedrichs Einzug in Stuttgart am 
25. Mai 1801. Aber kaum nach Ludwigsburg zurückgekehrt, verftel 
er in ein ſchweres Nervenfieber. Anfangs behandelte ihn nur der 
jüngere Dr. Hopfengärtner; bald rief man noch weitere Arzte herbei. 
Die Herzogin Mathilde wünſchte, daß auch der beliebte Dr. v. Hoven 
beigezogen werde.“) Aber der Herzog wußte bereits, daß der Lebens⸗ 
würdige unrettbar dem Tode verfallen ſei. „Zeppelin hat Arzte 
genug,“ rief er verzweifelnd aus, „er iſt verloren.“ — Am 14. Juni, 
in der Frühe eines Sonntagmorgens entſchlief er, nachdem er das 
hl. Abendmahl genoſſen und noch mit ſtammelnder Zunge den Herzog 
ſeiner Treue bis in den Tod verſichert und von ihm als letzten Beweis 
ſeiner Freundſchaft das Gelöbnis erlangt hatte, ſeine 

glücklich zu machen. 

)J v. Hoven, Autobiographie. 1840.



  

Was der Hingang Zeppelins für den Herzog und für das Land 

zu bedeuten hatte, ward allgemein tief empfunden. Man fühlte es, 

daß Fürſt und Volk eines freundlichen Schutzgeiſtes beraubt waren. 
Denn Zeppelin war nicht nur „unerſetzlich“, er blieb auch unerſetzt. 

Und je ſchwieriger es in ſeiner Stellung ſein mochte, ſich immer rein 

zu erhalten, deſto mehr mußte damals das Land Württemberg ſich über 

das Schickſal beklagen, das ihm nach ſo viel trüben Erfahrungen mit 

Fürſtengünſtlingen in Zeppelin nur für kurze Zeit zeigen wollte, 

wie der wahre Freund eines Fürſten beſchaffen ſein müſſe, aber 
nicht auf die Dauer ihn verleihen. 

Der Herzog hatte beſchloſſen, dem früh vollendeten Freunde ein 

eigenes Grabmal erbauen zu laſſen, zu dem ihm jederzeit der Zutritt 
möglich wäre, und in dem er ſelbſt einſt an des Vorangegangenen 

Seite ſeine letzte Ruhe zu finden wünſchte. Die Beiſetzung Zeppelins 

am 17. Juni konnte daher nur eine vorläufige) ſein. Die „Gruft in 

der ehemaligen Evangeliſchen Schloßkapelle“ (der jetzigen Ordens⸗ 
kapelle) nahm ſeine ſterblichen Reſte einſtweilen auf. Den Leichenzug 

eröffnete eine Eskadron Kavallerie, der zwei Bataillone Infanterie, 
eine Batterie von ſechs Kanonen und zwei Muſikkorps folgten. So⸗ 

dann kam ein Trauerpferd. Dem Sarge, der von jüngeren Offtzieren 

getragen wurde, gingen mehrere höhere Stabsoffiziere mit den Orden 

des Verſtorbenen voran. Hinter dem Sarge ſchritt der einzige zwölf⸗ 

jährige Sohn des Verblichenen mit ſeinem Vormund, dem Geh. Rat 

v. Mandelslohe; ihnen zunächſt der Herzog, gefolgt von ſämtlichen 

Prinzen ſeines Hauſes und den Hofftäben, der Generalität, den Ver⸗ 
tretern der geiſtlichen und weltlichen Behörden; endlich ſchloß ſich ein 
langer Zug von Leidtragenden an. Bei der Verſenkung des Sargs 

gab die Infanterie und Artillerie Trauerſalben. — Am Tage darauf“) 

wurde im hieſigen Reſidenzſchloſſe noch eine Totenfeier gehalten, bei 

der u. a. eine Cantate von Zumſteeg zur Aufführung kam. Der Text 

entſtammte der Feder des Hof⸗ und Theaterdichters Fr. Schlotterbeck. 

Dichteriſch von geringem Werte, mag er doch aus geſchichtlichen 

Gründen hier eine Stelle finden. 

) Fromm, Geſch. d. Fam. Zepelin und ebenſo der Art. in der Allg. 

Deutſchen Biographie berichten, daß die Beiſetzung ſofort in der Gruft auf 

dem Friedhofe ſtattgefunden habe. Nach den mir vorliegenden Akten be⸗ 

ruht dieſe Angabe auf Irrtum. Die Gruft hätte in der kurzen Zeit zwiſchen 
dem Todes⸗ und Begräbnistage nicht fertig geſtellt werden können. 

z*) Vorausgeſetzt, daß die Angabe des Tags, 18. Juni 1801, bei 

Schlotterbeck, Sammlung vermiſchter Gedichte, Ulm 1825, richtig iſt.



Chor. 

Wenn tiefer Jammer weinen kann, 
So weinet um den ſelt'nen Mann; 

O klaget all ihr guten Seelen! 

Tenor. 

Und du, erſchüttert Vaterland, 

Das jüngſt ſich Friedenskränze wand, 

Heut' mußt du dir Cypreſſen wählen. 

Sopran. 

Dich aber, den dies Klaglied meint, 

Des Fürſten und des Volkes Freund, 
Soll in die Gruft die Liebe legen. 
Heiß war Dein Kampf; ſüß iſt die Raſt. 

Auf Dir liegt keines Fluches Laſt, 
Dich bettet ſanft des Landes Segen. 

Tenor. 

Ach, an Deinem Sarkophage 

Fühlet Mitleid ſelbſt der Tod, 
Trauernd, daß er Deiner Tage 

Allzuſchnelle Flucht gebot. 
Schon im Sommer Deines Lebens 
Wirſt Du, Starker, weggerafft. 
Deine Jugend kämpft vergebens, 

Kämpft ſie noch ſo rieſenhaft. 

An Dein Lager feſtgekettet, 

Fleht Dein Freund nur um ein Jahr; 

Wenn Dich ſeine Krone rettet, 
Bringt er ſie zum Opfer dar. 

In der Heilkunſt weitem Reiche 

Sucht er Mittel rings umher, 
Deren Kraft der Würger weiche; 

Aber — keines rettet mehr. 

Chor. 

Er ruht! — O ſtöret nicht durch Klagen, 
Ihr Chriſten, dieſes Chriſten Ruh! 

Ihm legt nun Gott an ſchöner'n Tagen 
Die hier verlor'nen Stunden zu. 

Herr unſers Lebens, deſſen Himmel 

Bewährter Tugend offen ſteh'n! 

Jetzt wird zum ſeligen Gewimmel 
Sein Geiſt gewiß hinüber geh'n.



    

Sopran. 

Froh wandelt er in Deiner Sonne, 
Die niemals untergeht, einher; 
Und jener Friedensfeier Wonne 

Trübt ihm nun keine Krankheit mehr.“) 

Chor. 
So ruh' er; und von ſeinem Grabe 
Weh' dieſer Troſt den Fürſten an: 
Daß er in Dir den Freund noch habe, 

Den ihn kein Tod entreißen kann. 

Sich der Hinterbliebenen ſeines verewigten Freundes anzunehmen, 
war dem Herzog ein Herzensbedürfnis. Als die Gemahlin Zeppelins 
ſchon ehe ein Jahr verfloß, ihrem Gatten im Tode nachfolgte, war er ſehr 

bewegt und ſorgte dafür, „daß alles beobachtet wurde, was man der 

Witwe ſeines einzigen Freundes ſchuldig“ ſei. Durch ihren Schwager 

ließ er ſie noch auf dem Totenbette verſichern, daß er „in allen Fällen 

ihren Kindern die Treue halten werde, die er ihrem Vater ge⸗ 

ſchworen“.“) Nach der Mutter Tod nahm er die verwaiſten Kinder 

an ſeinen Hof und ſorgte für ſie auf's beſte. Die Tochter wurde 

von ihm an Kindesſtatt angenommen und von der Königin Mathilde 
bis zu ihrer Verheiratung mit dem Grafen von Taube, Miniſter der 
auswärtigen Angelegenheiten, wie ein eigenes Kind erzogen. Der Sohn 
aber erhielt von ihm das ihm ſelbſt mit der Kurwürde verliehene 
Reichs⸗Erbpanneramt und das Schloß und Gut Aſchhauſen OA. 
Künzelsau ſamt Schloß und Gut Buchhof zum erblichen Lehen, womit 
noch eine große Zahl von Vergünſtigungen und Rechten verbunden 

wurde. Und als das Deutſche Kaiſertum zu beſtehen aufgehört hatte 

und Friedrich ſich mit Annahme der Königswürde ſelbſt ſeine Kron⸗ 

ämter ſchuf, wurde das Erbpanneramt wieder an das gräfliche Haus 

Zeppelin übertragen. 
Sorgte er auf dieſe Weiſe für die Lebenden, ſo erſchöpfte ſich 

ſeine Anhänglichkeit nicht minder in zartſinniger Fürſorge um den 

Toten. In unmittelbarer Nähe der Maierei, wo er ſo manche frohe 

Stunde mit dem Freunde genoſſen hatte,““) wählte er auf dem öffent⸗ 

) Der Verewigte konnte dem einige Wochen früher veranſtalteten 

Friedensfeſte krankheitshalber nur während des Gottesdienſtes beiwohnen. 

*) Die Briefe des Königs, denen wir dieſe Mitteilungen entnehmen, 

ſind u. a. auch abgedruckt in dem ſchönen Vortrag von O. Schanzenbach 

Ludwigsburg unter König Friedrich. 1892. 

zün) Schanzenbach a. a. O. — Memminger S. 429 f.



lichen Friedhofe den Platz zu einem Ehrengrabe (Mauſoleum), das 

eine Geſtalt gewinnen ſollte, wie bis dahin kein anderes in Württem⸗ 

berg. Mit dem Entwurf und der Ausführung wurde der Hofbaumeiſter 

Thouvet, ein geborner Ludwigsburger, betraut. Als Unternehmer 

trat „Balier“ Friedrich Lang auf; die Steine zum Bau lieferte ein 
Kornweſtheimer Steinbrecher.) Die Kupferſchmiedarbeit, zu der 

Material aus dem Vorrat von der Solitude und von Hohenheim 

Verwendung fand, übernahm der Hofkupferſchmied Chr. Phil. Kaſten“) 
in Stuttgart. Der Rohbau erforderte allein die Summe von 7750 fl. 

Dabei iſt nicht gerechnet eine Menge von Sand, Kalk und Steinen, 

die vom Abbruch des Zeughauſes und der katholiſchen Kirche (dem 

Friſoni'ſchen „Gartenhaus“) her zur Verfügung ſtanden. 

Thouret gab der Gruft die Form eines regelmäßigen Achtecks 

von 5 m 30 em lichter Weite und überdeckte ſie mit einer runden 
Wölbung. Der Schlußſtein enthält die Namen Arch. HOURETT und 

F. LANG, COND. (d. h. conductor, Unternehmer) und zwiſchen 

beiden das Datum der Vollendung der Gruft: d. d. 4. Aug. 1801. 
Dieſe erhielt ihren (ſpäter vermauerten) Eingang auf der Oſtſeite, von 
wo eine Steintreppe in die Tiefe führt. Hier wurden (mit je 3 Stein⸗ 
platten) zwei Lager für zwei Särge hergerichtet. Uber der Gruft 
erhob ſich in kurzem ein Rundtempel, überwölbt von einer vornehm 

und kunſtvoll gearbeiteten Kuppel aus Kupfer. Den Eingang auf der 

Weſtſeite eröffnete ein Portikus von 4 Säulen; über ſeinem Giebel 
leuchtete weithin ein goldenes Kreuz; im Giebelfelde aber las man 
die Inſchrift: „Dem vorangegangenen Freunde.“ Hofgraveur Treut 

in Stuttgart erhielt den Auftrag, für die beiden Flügelthüren kunſt⸗ 
volle Löwenköpfe zu fertigen; zum Schutz gegen den Einfluß ſchlimmer 
Witterung wurden ſie mit Meſſingkapſeln,) in die vorn eine Glas⸗ 

) Georg Gürr, dem aber wegen ſeiner Säumigkeit Exekution an⸗ 
gedroht werden mußte. — Mit einer bedeutenden Arbeit am Bau war auch 
ein Ludwigsburger Handwerksmann beauftragt worden; ſie mußte ihm aber 

wieder abgenommen werden, „weil er der Sache nicht gewachſen war“. 
Er wurde trotzdem nicht müde, ſeine Dienſte zur Ausführung der be⸗ 

treffenden Arbeit an dem „Monamiele“ (aus mon ami?) anzubieten. 

) Seine Rechnung von 209 fl. 30 kr. wurde durch die Bau⸗ 
verſtändigen auf 174 fl. 30 kr. ermäßigt. Gleichwohl giebt er ſeiner Zu⸗ 

friedenheit in der Empfangsbeſcheinigung mit den Worten Ausdruck: „Meine 
ferner Unterdähnigſte Empfählung.“ 

Dieſe die längſt verſchwunden ſind, koſteten 15 fl.  



ſcheibe eingefügt war, ſo geſchützt, daß ſie dennoch betrachtet werden 

konnten. Über der Thüre ſtand die ſchöne Inſchrift: 
Die der Tod getrennt 

Vereinigt das Grab. 

Man hat dieſe Inſchrift als „nichtsſagend“ bezeichnet und dem 

geiſtvollen Fürſten, der ſie ſetzen ließ, damit entſchieden Unrecht gethan. 

Was er mit den Worten ſagen wollte, iſt ganz klar, wenn man weiß, 

daß er die Abſicht hatte, ſich ſelbſt neben ſeinen Freund zur letzten 
Ruhe betten zu laſſen, und daß er ſchon im voraus für ſich das Lager 

an ſeiner Seite zu bereiten befahl.“) Dies hat die im letzten Jahre 
vorgenommene Unterſuchung der Gruft als unzweifelhaft feſtgeſtellt. 

Wenn der König nicht an jener Abſicht des Herzogs feſtgehalten hat, 

ſo iſt dies wohl nicht nur der alles heilenden Zeit und den ver⸗ 

änderten Verhältniſſen, ſondern auch dem bald eingetretenen Verfall 

des Denkmals zuzuſchreiben (ſ. u.). 
Kein Fenſter rundum ſollte in dieſem Heiligtume der Trauer 

dem zudringlichen Lichte des gemeinen Tags Zutritt geſtatten; eine 

halbrunde Offnung über dem Eingang, in der Kuppel angebracht, ver⸗ 

breitete allein von oben her ein feierliches Halbdunkel über den Innen⸗ 
raum, das bei Nacht noch durch eine in der Mitte hängende Lampe 

bis zum Geheimnisvollen geſteigert wurde. Der ſtimmungsvolle Ein⸗ 
druck, den das Innere auf den Beſchauer ausübte, wurde weſentlich 
erhöht durch die liebliche Farbe der Wände, die ganz mit dem ſanft⸗ 

blauen Sulzer Anhydrit bekleidet waren. Niſchen mit hohen ehernen 

Leuchtern unterbrachen wirkungsvoll die Einförmigkeit der Wandfläche. 
Den ſchönſten Schmuck aber und eine hehre Weihe empfing das 

Heiligtum durch ein erhabenes Kunſtwerk von Meiſterhand. Dem 

Eingange gegenüber erhebt ſich über einigen Marmorſtufen auf einer 

Grundlage von geſchliffenem Granit ein Prunkſarg (Kenotaph) aus 

ſchwarzem Marmor. Auf ihn ſtützt ſich eine weibliche Figur, 

Danneckers!“) „trauernde Freundſchaft“, aus karrariſchem 

Daß es nicht etwa für Zeppelins Gemahlin berechnet war, beweiſt 

der Umſtand, daß man ſie, als ſie kurz nach ihrem Gemahl ſtarb, im Kreuz⸗ 

gang neben der Hoſpitalkirche in Stuttgart begrub, ohne an das Mauſoleum 

in Ludwigsburg auch nur zu denken. 

) Denſelben Auftrag wie Dannecker erhielt auch Scheffauer vom 

Herzog. Die über einen Aſchenkrug niedergebeugte Geſtalt Scheffauers 

fand jedoch weniger den Beifall des fürſtlichen Beſtellers, als die aufrechte 

Figur Danneckers. Scheffauers Modell befindet ſich im Zeppelin'ſchen 

Schloß zu Aſchhauſen. Vgl. Wintterlin, Württ. Künſtler, S. 75.
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Marmor geſchaffen (1804). Leicht bekleidet, ſo daß die Körperformen 

teilweiſe durchſcheinen, ſo, wie wahre Freundſchaft ſich giebt, nicht 

ängſtlich ſich verhüllend, aber doch die Grenzen keuſcher Zurückhaltung 

nirgends überſchreitend, ſo ſteht ſie vor dem Beſchauer in edler, 

duldender Haltung. Von dem herrlich geformten Haupte wallt der 

Trauerſchleier herab, und eine unbeſchreibliche Trauer iſt über die 

ganze Figur ausgegoſſen. Die leiſe geöffneten Lippen deuten aber 

nicht auf bittern Gram, ſie klagen uns nur gedämpfte Wehmut und 

gemilderten Schmerz. Das iſt's, was uns ſo tief beim Anblicke dieſes 

Bildes ergreift. Das Auge halb aufwärts gerichtet — blickt es in 

unſichtbare Fernen, ſehnſuchtsvoll die Spur des Freundes „mit der 

Seele ſuchend“, oder ſchaut es in grübelnde Erinnerung verloren aus 

nach all' den unwiederbringlich entſchwundenen Tagen glücklichen Bei⸗ 

ſammenſeins, oder erhofft es Troſt aus lichtern Höhen? — Wir 

wiſſen's nicht. Aber das fühlen wir: hier iſt Macht des Ausdrucks 

und des Eindrucks ein ſprechender Beleg für die Gewalt, die dem 

gottbegnadeten Künſtler über die Gemüter der Sterblichen verliehen iſt. 

Was will es daneben beſagen, wenn uns einzelne Partieen des Falten⸗ 

wurfs den Marmor allzuwenig vergeſſen laſſen? Die Erhabenheit 

der Freundſchaft im Stande der Trauer iſt doch nie herrlicher ge⸗ 

ſchildert worden als in dieſer „trauernden Freundſchaft“. 

Aber noch mehr hat die Kunſt an dieſem Ehrengrabe gethan. 

Über der Bildſäule erblickte man, als einzigen Schmuck, der eine 

perſönliche Beziehung auf den hier beſtatteten Toten ausdrückte, in 

künſtleriſcher Vollendung das geiſtig belebte Bildnis des Grafen, mit 

Namensumſchrift verſehen, in halberhabener Arbeit; hervorgegangen 

aus Scheffauers Meiſterhand. Es iſt leider längſt verſchwunden und 

niemand will wiſſen, wo es hingekommen iſt. 

Bis der Herzog im Jahre 1802 zum Sommeraufenthalt in 

Ludwigsburg eintraf, ſollte das Grabmal vollendet ſein. Er ſah 

daher öfter ſelbſt nach und trieb wiederholt zur Eile an, wie er denn 

auch bis ins Einzelne ſeine Anordnungen traf.“) 

Im Frühjahr waren die Arbeiten ſoweit vorangeſchritten, daß 

in der Nacht vom 16./17. März die Überführung der Leiche ſtatt⸗ 

finden konnte. Auch biefür erteilte Herzog Friedrich perſönlich bis 

) So vergaß er z. B. nicht, den beim Bau beſchäftigten Steinhauer⸗ 

geſellen (13), Maurern (19), Handlangern (4) und Speisbuben (7) bei 

Legung des Grundſteins einen Trunk Wein und Brot verabreichen zu laſſen, 

wobei er ausdrücklich verlangte, daß er in natura gegeben wurde.
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auf kleine ANußerlichkeiten hinaus die nötigen Befehle.“) Um 10 Uhr 
abends fuhr der Leichenwagen vor der durch 48 Lichter in gläſernen 

Leuchtern erhellten ehemaligen Schloßkapelle vor; nun wurde der Sarg 

heraufgewunden und von 16 Leibjägern auf den Leichenwagen gehoben, 

um durch die Allee und die Schorndorfer Straße den Weg zur letzten 

ungeſtörten Ruhe anzutreten. Zwölf Wachsfackeln beleuchteten die Um⸗ 

gebung der Gruft, worin Wachskerzen in ſilbernen Leuchtern die nötige 

Helle ſpendeten. Auf einem Rollwerk, das Hofbaumeiſter Thouret 

angebracht hatte, glitt der Sarg ſanft hinab in die Gruft, um dort 

) Die herzogl. Verfügung hat folgenden Wortlaut: „Da Seine 

herzogl. Durchlaucht für nötig erachten, den Transport des Leichnams des 

geweſenen Grafen v. Zeppelin in die neuerbaute Gruft in der Nacht vom 

künftigen Dienstag den 16. auf den Mittwoch vornehmen zu laſſen, ſo er⸗ 

teilen Höchſtdieſelben desfalls dem Hofrat Döring [Bauverwalter in 
Ludwigsburg] folgende Befehle: 1) In der Nacht vom Montag auf den 

Dienstag wird die Gruft in der ehemaligen Evangeliſchen Capelle geöffnet 

werden, um, wenn etwa Geruch vorhanden ſein ſollte, ſolcher ausduften 

kann, desfalls die Fenſter in der Capelle zu öffnen ſind. In eben dieſer 

Nacht wird auf Veranſtaltung des Oberſtallmeiſters v. Görlitz der allhier 

neu verfertigte Sarg auf dem Leichenwagen nach Ludwigsburg gebracht 

werden, erſterer muß ſogleich nach der neuen Gruft transportiert und in 

dieſelbe an den Ort, wo er geſtellt werden ſoll, offen hingeſetzt werden, 
wozu die nötige Anzahl von Leuten zum Abheben und Hereintragen an den 

Eingang der Gruft zu beſtellen iſt, welche alsdann wieder zugemacht und 

wohl verwahrt werden muß; wie auch zu mehrerer Sicherheit ein Wächter 

dahin geſtellt werden wird. 2) Dienstag Abend 10 Uhr wird der Leichen⸗ 

wagen in den Küchenhof vor der kleinen Thüre der Kapelle vorfahren, der 

Sarg wird aus der Gruft herauf gewunden, durch 16 Leibjäger, welche 

bereits kommandiert ſind, durch die kleine Thür auf den Leichenwagen ge⸗ 

bracht und ſo durch die Allee, Schorndorfer Straße zum Schorndorfer Thor 
hinaus auf den Kirchhof gefahren werden, alldorten ihn die 16 begleitenden 

Leibjäger von dem Leichenwagen abnehmen und mittelſt des dazu von dem 

Hofbaumeiſter Thouret anzugebenden Rollwerks in die Gruft herabgebracht 

werden wird, alsdann in den neuverfertigten Sarg hereingeſetzt, dieſer zu⸗ 

geſchraubt und ſogleich der Eingang vermauert werden ſoll, wobei Seine 

Herzogl. Durchlaucht Selbſt gegenwärtig ſein werden. 3) In der Kirche 

werden Gueridons mit gläſernen Leuchtern dergeſtalt geſtellt werden, daß 

48 Lichter die nötige Beleuchtung geben, welche von der Silberkammer dazu 

auf dieſen Befehl abgegeben werden müſſen. Auf dem Kirchhof muß für 

12 Waxfackeln, ſowie für die Beleuchtung der Gruft mit Wax⸗Kerzen ge⸗ 

ſorgt werden und ebenfalls aus der Silberkammer auf dieſen Befehl ab⸗ 

gegeben werden. Wegen der nötigen Wache ſowohl bei der Capelle als auf



von dem bereitſtehenden Mahagoniſarg aufgenommen zu werden.“) Hof⸗ 

ſchreiner J. F. Schweikle in Stuttgart hatte ihn aus beſtem, 1 Zoll 

dickem Mahagoniholze verfertigen müſſen; er war ſauber geſchliffen 

und poliert und an allen Fugen mit Leiſten verſehen. Auf jeder 

Langſeite befanden ſich drei ſchöne Broneegriffe, auf beiden Stirnſeiten 

je einer. Oben wurde eine Meſſingplatte von 56,5 em Länge und 

18,5 em Breite mit folgender Inſchrift angebracht: 

IOHXNN CARL REIJCHS⸗GRAF von ZEPPELIN, 

Kays. Wirkl. Geh. Rath, Herzogl. Württemb. Staats⸗ und Conferenz- 

Minister, 

Geheimer Raths Praesident, Ritter des Herzogl. Württemberg. 

großen Ordens, 

des MXLTHESER St. IOHANNITER ORDENS EHREN 

GROS KREUZ3 

geb. d. 15. October 1766. gest. d. 14. Juny 1801. 

Unter den Augen des Herzogs wurde der Sarg geſchloſſen und 

der Eingang zur Gruft vermauert. 

Von nun an weilte der Freund oft auf dem Grabe des Freundes 

dem Kirchhof werden Se. Herzogl. Durchlaucht das Weitere noch befehlen. 

4) Höchſtdieſelben werden am Dienstag frühe um 10 Uhr zu Schwieber⸗ 

dingen eintreffen, allwo Höchſtdieſelben um dieſe Zeit den Lieutenant 

Bartrouff, den Hofgärtner Höllwarth und den Gärtner Neuffer ebenfalls 

erwarten, zu welchem Ende ſie dahin mit herrſchaftlichen Pferden zu be⸗ 

fördern ſind. Nach genommener Einſicht werden Se. Hzgl. Durchlaucht in 

der Meierei zu Ludwigsburg ſpeiſen, nachmittags die Anlagen und das 

Seehaus beſichtigen, abends in Höchſtdero Palais ſpeiſen und nach ge⸗ 

endigtem Transport daſelbſt die Nacht zubringen. 

Mittwoch früh haben Höchſtdieſelben den Oberſchloßhauptmann 

v. Knieſtädt nach Ludwigsburg beſtellt, um mit demſelben die Wohnungen 

Höchſtdero Suite für den künftigen Sommer⸗Sejour zu beſtimmen, in der 

Meierei ſodann zu Mittag ſpeiſen und nach der Tafel nach Stuttgart 

retourniren. In Höchſtdero Gefolge wird ſein: Kammerherr Major 

von Zeppelin, Rittmeiſter von Dillen, zwei Leibpagen, zwei aus der 

Garderobe, zwei Leib⸗Huſaren, zwei Läufer und ein Leiblakai, für welche 

ſämtliche Perſonen in dem herzogl. Palais die nötigen Wohnungen zu be⸗ 

ſorgen ſind. Wornach allem der Hofrat Döring ſich genaueſt zu richten 

und den betreffenden Perſonen Benachrichtigung zu erteilen hat. 

Decretum Stuttgart den 13. März 1802. 
Friederich. 

) Der Sarg koſtete 341 fl. 
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und an der Stätte, die er ſich als einen Zufluchtsort ſeiner Trauer 
geſchaffen hatte. Von der Meierei her eröffnete ihm ein eiſernes 

Gitterthor den Zutritt zu einem Gang von Silberpappeln und Trauer⸗ 

weiden, der zwiſchen hohen Mauern hinlief und mit zwei unmittelbar 
vor dem Tempel emporragenden Cypreſſen endigte. Wenn man ſich 
auf dieſem Wege dem Denkmale näherte, ſo bemerkte man erſt am 
Ziele, daß man den Gottesacker betreten hatte, ſo ganz erſchien dieſer 

Gang noch als ein Teil der Anlagen. 

Das Grabmal war lange Zeit hindurch ein vielbeſuchter und 

allgemein bewunderter Wallfahrtsort für alle Freunde des Schönen, 
und ſchwärmeriſch angelegte Gemüter fanden den Ort vor allen andern 
geeignet, um dort in mondbeglänzter Zaubernacht oder bei Fackelſchein 

die ſüße Wehmut zu genießen, die ihr Herz beglückte. — 
Leider zeigte es ſich ſchon nach wenigen Jahren, daß man mit 

der Vollendung des Grabmals zu ſehr geeilt und nicht genügend für 

Luftzutritt geſorgt hatte. In der Marmorverkleidung der Wände 

und im Mauerwerke ſelbſt begann der Salpeter ſein zerſtörendes Werk 

und kein Mittel war imſtande, ihn daran zu hindern. Der Herzog 
war von Anfang an ſehr betroffen darüber und forderte den Hof⸗ 

bildhauer Dannecker auf, die Sache aufs gründlichſte zu unterſuchen. 

Der Künſtler erkannte ſofort den Grund des Übels; über das Ergebnis 
ſeiner Unterſuchung erſtattete er ein Gutachten an ſeinen Fürſten, das 

wir hier im Wortlaute wiedergeben: 

Durchlauchtigſter Churfürſt! 

Gnädigſter Churfürſt und Herr! 

Euer Churfürſtlichen Durchlaucht gnädigſtem Befehl zufolge habe 

ich geſtern die ſchadhafte marmor-verkleidung in dem Monument bei 
der Meierey unterthänigſt in Augenſchein genommen und unterſucht. 
Zu meinem Schrecken habe ich aber leider den Schaden bedeutender 
gefunden als ich vermutete, indem meiner Einſicht nach der Salpeter⸗ 

fras durchaus und überall angeſetzt hat und der ganzen Verkleidung 
mit Zerſtörung droht. 

Diejenige Stellen, welche der Luft mehr ausgeſetzt ſind, ſcheinen 

zwar nicht ſo viel gelitten zu haben, doch ſind auch dieſe nicht mehr 

ganz geſund. Ja ſelbſt der marmorne Sockel iſt ſchon angegriffen 

und da dieſer beträchtlich dicker geſchnitten wurde, ſo bin ich in der 

Meinung beſtärkt gekommen, daß nicht ſo wohl die Dünheit (ſol) der 

blauen marmor Platten als die auflöſende Wigung des Salpeters 
den Schaden hervorgebracht habe. 

Nach der gnädigſten Intention Euer Churfürſtlichen Durchlaucht



und wofern Höchſtdieſelbe nichts anders zu verfügen geruhen, werde 

ich die ſchadhafteſte Stellen unverzüglich ausbeſſern laßen und in 

Unterthänigkeit alle Mühe anwenden, daß ſie ſo gut als möglich 

wieder hergeſtellt werden. Ich finde mich aber verpflichtet, unter⸗ 

thänigſt anzuzeigen, daß dieſes nur eine unvollkommene Hülfe ſeyn 

und dem baldigen wieder kommen des nehmlichen Schadens nicht 

wehren kan (ſol). 
Den Einſichten und dem Ermeßen der Bauverſtändigen will ich 

in nichts vorgreifen und bitte unterthänigſt, daß Euer Churfürſtlichen 

Durchlaucht meine unterthänigſte Außerung einsweilen nur als meine 

unterthänigſte Meinung in höchſten Gnaden annehmen wollen. 

Mich damit unterthänigſt empfehlend 
Euer Churfürſtlichen Durchlaucht 

unterthänigſt treugehorſamſter 

Stuttgardt d. 2. Juliy Profeſſor Hofbildhauer Dannecker.“) 

1804. 

Nunmehr wurden auf des Künſtlers Rat die Baumeiſter Thouret, 

Glaſer und Dillenius zu einem Gutachten aufgefordert. Auf Grund 

einer eingehenden Unterſuchung der Marmorverkleidung des Denkmals 

gaben ſie nach einer gemeinſchaftlichen Beratung unter dem Jült 

1804 folgende Erklärung ab: 

1) Der Schaden an der ſei daher entſtanden, 

daß, als der unter der Marmorverkleidung befindliche Gipsgrund auf 

die Mauer aufgetragen worden, weder das Mauerwerk noch die Steine 

ausgetrocknet geweſen ſeien; infolge der gleichbaldigen Fournirung mit 

Marmor und durch das Schleifen desſelben mit vielem Waſſer habe 

weder das Mauerwerk noch der Gipsgrund trocknen können, mithin 

hätten ſich die mit Gipsmarmor ausgeſtrichenen Fugen und Uneben⸗ 

heiten im Marmor zum Salpeteriſiren qualificiren müſſen, da ohnehin 

dieſe Art Marmor Salpeter bei ſich führe und an ſich mehr oder 

weniger geſund ſcheine; durch das Ablaufen der Feuchtigkeit durch die 

Fugen habe ſich der Salpeter auf den Marmor geſetzt und ihm ſeine 

Politur genommen. 2) Wenn dieſes hätte „vermeidet“ werden wollen, 

ſo hätte das Mauerwerk zuerſt recht, gut ausgetrocknet, ſodann der 

) Es war mir ein mohllhender Sen 913 ich unter den zahl⸗ 

reich vorhandenen Akten auf das eigenhändig geſchriebene Gutachten 

Danneckers ſtieß. Die klare, durchaus ebenmäßige, ſchwungvolle und doch 

wieder ſchlichte Schrift zeigt in — —— Gug den J und 

Künſtler.
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Marmor auf ſehr trockene Steinplatten mit Feuerkitt fournirt und 
endlich mit eiſernen Stiften auf die Wandung befeſtigt werden müſſen. 

Wahrſcheinlich würde durch das Anbringen des Feuerkitts zwiſchen 

dem Stein und dem Marmor die aus dem Grund kommende Salpeter⸗ 

Feuchtigkeit verhindert worden ſein, auf der Oberfläche des Marmors 
auszubrechen, indem allein auf dieſe Art eine dauerhafte Arbeit erzielt 

worden wäre; es wäre auch das einzige Mittel, dem Schaden ab⸗ 

zuhelfen. Da aber dieſes ſehr große Koſten und Zeitaufwand erfordern 
würde, ſo ſeien die Berichterſtatter 3) des unterthänigſten Dafür⸗ 

haltens, daß vor der Hand eine Probe von einem Stück der Marmor⸗ 

verkleidung von 3 Schuh Breite und der Höhe des ganzen Monuments 
dadurch gemacht werde, daß alle Fugen und Unebenheiten, welche mit 

Gipsmarmor ausgeſpachtelt ſeien, bis auf den Grund ausgekratzt, dann 

dieſe Fugen und Unebenheiten mit einem wirklichen, nach der Farbe 

des Marmors gefärbten Feuerkitt fleißig ausgeſtrichen und endlich mit 

der übrigen ganzen Verkleidung des Monuments abpolirt würden, um 

es dieſes Jahr noch in Stand zu ſtellen; wenn dieſe Reparatur einen 

Winter überſtanden habe, ſo werde ſich im Frühjahr gegen die mit 

Gipsmarmor ausgeſpachtelte Arbeit zeigen, ob dieſe Probe von der 

Art ſei, daß man dem Ganzen dadurch abhelfen und die berechneten 
bedeutenden Koſten und den großen Zeitaufwand vermeiden könne. 

4) ſeien die Baäumeiſter zu beſſerer Erhaltung des Ganzen des unter⸗ 

thänigſten Dafürhaltens, daß in Zukunft von Zeit zu Zeit alle Fugen 

oben auf der Plattform des Monuments fleißig viſitirt und da, wo 
es nötig ſein ſollte, mit Slkitt wieder gut verſehen würden, um auch 

von oben her das Eindringen der Feuchtigkeit zu verhüten, ferner 

dürfe während des Winters das Monument nicht geheizt werden, die 

Thüre und das Fenſter aber ſollten verſchloſſen gehalten, dagegen im 

Frühjahr und Sommer bei guten Tagen fleißig geöffnet werden. 

Der Rat der Baumeiſter wurde befolgt. Die Probe ſcheint 
aber nicht ermutigend ausgefallen zu ſein, denn kurze Zeit nachher 

wurden die Innenwände des Denkmals mit blauem Gips belegt. 
Nach dem Tode des Königs wurde die Meierei, an deren Beſitz 

ſich die Pflicht der Unterhaltung des Denkmals knüpfte, von der 
Königin Mathilde in Pacht genommen. Aber ſchon damals geſchah 

nicht viel mehr als das Notwendige. Als auch ſie aus dieſem Leben 

ſchied, glaubte König Wilhelm nicht beſſer für die Erhaltung des Grab⸗ 

mals ſorgen zu können, als dadurch, daß er es mit der Meierei käuflich 
an die Stadt abtrat. In den zwiſchen dem Kameralamt und der Stadt 
abgeſchloſſenen Vertrag wurde folgende Beſtimmung aufgenommen:
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„Da es in der höchſten Abſicht liegt, daß das im Bereiche der 

Meyerey ſtehende Gräflich Zeppelinſche Grabmal in ſeinem Weſen 

anſtändig unterhalten werde, ſo übernimmt hiedurch die Stadt⸗ 

Gemeinde die Verbindlichkeit dazu und wird ſolche gewiſſenhaft, ſich 

ſelbſt dadurch ehrend, erfüllen. . .. Die Stadt Gemeinde entſagt 

dabei allen Anſprüchen auf Beitrag zu Unterhaltungskoſten und 

verpflichtet ſich, diejenigen Veränderungen, die ſie mit dem Vorplatze 

des Grabmals als notwendig oder zweckmäßig auf ihre Koſten vor⸗ 

zunehmen gedenkt, immerhin der höchſten 28 und Genehmigung 

zu unterwerfen.“ 

Das Denkmal war nun von Jahr zu Jahr ein Gegenſtand 
der Fürſorge für die ſtaatlichen, der Sorge für die ſtädtiſchen Behörden; 

insbeſondere muß hervorgehoben werden, daß das Kgl. Kameralamt 
ſeitdem nicht müde wurde, immer wieder auf die Schäden des Denk⸗ 
mals hinzuweiſen und bei der Stadtvertretung deren Verbeſſerung in 
Anregung zu bringen. Es geſchah aber immer nur das Notdürftigſte, 

wobei freilich nicht vergeſſen werden darf, daß eine gründliche Er⸗ 
neuerung große Summen erfordert hätte. Im Jahre 1872 war indes 
das Kupferdach ſo ſchadhaft geworden, daß eine Abhilfe dringend 
geboten erſchien, umſomehr als auch das Danneckerſche Kunſtwerk 

durch das herabträufelnde Roſtwaſſer an ſeiner Farbe und an ſeinem 

reinen Glanze Schaden litt. Die Sachverſtändigen empfahlen das 
Angebot eines Zementfabrikanten Chally, der das Grabmal mit Zement 
abzudecken vorſchlug, zur Ausführung. Zement galt damals als das 
Allheilmittel für alle Bauſchäden. Ob das Ehrengrab dadurch auch 

ſein würdiges Ausſehen behielt, kam leider als Nebenfrage weniger 
in Betracht. So erhielt das einſt ſo viel bewunderte Denkmal ſein 
jetziges Außere, von dem gewiß niemand befriedigt ſein wird. Der 

Erlös aus dem alten Kupferdach erſparte übrigens damals der Stadt 
allen Aufwand für die Ausbeſſerung. 

Die Erneuerung der ſiebziger Jahre hinderte den Salpeter nicht, 

ſein Zerſtörungswerk an dem Denkmale fortzuſetzen. Um über den 
baulichen Zuſtand volle Klarheit zu erhalten, wurde neuerdings eine 

Unterſuchung der Gruft für nötig erachtet. Nach Einholung der hiezu 

erforderlichen Zuſtimmung der Familie wurde ſie in Gegenwart des 
Regierungsrats Grafen Friedrich von Zeppelin⸗Aſchhauſen, der als 
Urenkel und einziger Nachkomme gerader Linie zu dieſem Zweck von 

Straßburg hieher gereiſt war, im letzten Sommer geöffnet. Es zeigte 
ſich, daß für die Gruft zunächſt noch keine Gefahr vorhanden ſei— 

obwohl auch hier das Mauerwerk, namentlich das der Wölbung, vom
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Salpeter angefreſſen iſt. Der Sarg dagegen war noch ganz unverſehrt, 

nur ein paar bedeutungsloſe Leiſten waren abgefallen. Er ſtand ganz 

auf der linken (vom Grufteingang aus geſehen auf der rechten) Seite; 

zu ſeiner Rechten erblickte man die drei Lagerſteine, die der fürſtliche 
Freund des hier Ruhenden für ſich ſelbſt zur Aufſtellung ſeines eigenen 

Sargs hatte ſetzen laſſen. — 

Miöge es nun den vereinigten Bemühungen von Stadt und 

Staat gelingen, das Denkmal in einen Stand zu ſetzen, der ſeiner 

Beſtimmung und ſeiner Bedeutung entſpricht, damit unſerer Stadt ein 

erhabenes Kunſtwerk erhalten bleibe, um das uns andere Städte mit 
Recht beneiden. 

 


